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Vorwort

Die Autorin möchte sich an dieser Stelle beim Caritasverband der Diözese Rot-

tenburg-Stuttgart, insbesondere bei Herrn Martin Hitzel vom Fachbereich Perso-

nal und Recht, für die Bereitstellung der Unterlagen und Daten sowie für die offe-

nen Gespräche über die Arbeit beim Caritasverband, bedanken. All diese Informa-

tionen waren eine hilfreiche Unterstützung beim Gelingen dieser Diplomarbeit.

Rosenberg, im März 2010 Gabriele Weber
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1 Einleitung

Die katholische und evangelische Kirche sind die großen Kirchen in Deutschland. 

Sie haben als zweitgrößter Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst eine wichti-

ge Position in der Gesellschaft eingenommen, schon deshalb, weil ihre Einrich-

tungen die sozialen Dienste des Staates (Sozialamt und Agentur für Arbeit) unter-

stützen und erweitern. Dabei verfolgen sie ihren Sendungsauftrag des kirchlichen 

Dienstes. Doch in ihren Einrichtungen treten arbeitsrechtliche Besonderheiten im 

Gegensatz zum staatlichen Arbeitsrecht auf, die in der Vergangenheit immer wie-

der für Diskussionen und Aufruhr gesorgt haben. Die Kirche fordert von ihren 

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen1 nicht nur, dass sie im kirchlichen Dienst die 

Werte ihrer Lehre respektieren, umsetzen und im Auftrag der Nächstenliebe die 

Botschaft Christi verkünden, nein, sie greift in ihrem eigens geschaffenen Arbeits-

recht auch sehr konkret in den Privatbereich ihre Mitarbeiter ein. 

Darf die Kirche das? Ist eine ordentlich Kündigung einer katholischen Arbeit-

nehmerin, die bei einem Diözesancaritasverband als Sekretärin tätig ist und karita-

tive Aufgaben in ihrer Tätigkeit wahrnimmt, tatsächlich gerechtfertigt, wenn sie 

nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann eine standesamtliche Ehe mit ei-

nem anderen Mann eingeht?2

Im Zeitalter des 21. Jahrhundert tritt hier die Frage hervor, wie es möglich ist, 

dass eine Religionsgemeinschaft so viel Einfluss auf ihre Angestellten und deren 

Intimsphäre nehmen darf und selbst Gerichte eine solche Entscheidung bejahen 

und sich den Anordnungen der Kirche nicht widersetzten. Ein weiteres Phänomen 

ist hierbei auch, dass trotz der konservativen Vorstellungen der Kirchen viele Ar-

beitnehmer, besonders Frauen im sozialen Bereich, eine Tätigkeit in einem kirch-

lichen Unternehmen befürworten. Sie sind bereit, sich den Vorschriften anzupas-

sen und danach zu leben, auch wenn der moderne Zeitgeist für Freiheit, Unabhän-

gigkeit und Emanzipation plädiert. 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit enthält die Diplomarbeit bei der Bezeichnung von Perso-
nen durchgängig die männliche Form. Die weiblichen Mitarbeiterinnen sind darin eingeschlossen.
2 BAG v. 14.10.1980 – 1 AZR 1274/79.
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Um der vielerlei aufkommenden Fragen mögliche Antworten zu geben und Grün-

de für den Sonderstatus der Kirchen in unserer Gesellschaft zu suchen, hat es sich 

die Autorin mit dieser Diplomarbeit zur Aufgabe gemacht, am Beispiel und mit 

Hilfe des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Arbeit in einem 

kirchlichen Tendenzbetrieb näher zu untersuchen. 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Thematik, woher die katholische Kir-

che ihr Recht für ein eigenes Kirchenrechtssystem nimmt und wie deren Richtli-

nien in das moderne Bild eines Rechtsstaats passen. 

Ein weiterer Punkt ist die Analyse des kircheneigenen Arbeitsvertragssystems im 

sog. „Dritten Weg“ und ob sich dessen Entwicklung zugunsten oder zum Nachteil 

der kirchlichen Arbeitnehmer auswirkt. 

Zuletzt werden in der näheren Betrachtung das Einstellungsverfahren und die Be-

schäftigung beim Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart untersucht. 

Hierbei wird die Fragestellung diskutiert, welche Vorteile der Tendenzbetrieb von 

seinem besonderen Fragerecht beim Einstellungsverfahren hat und wie er mit kon-

fessionslosen und nichtkatholischen Bewerbern und Mitarbeitern umgeht.

Die Untersuchung der arbeitsrechtlichen Problematik in kirchlichen Tendenzbe-

trieben bezieht sich hier ausschließlich auf die katholische Kirche in Deutschland. 

Sie erfasst die Regelungen der evangelischen Kirche nicht. Ebenso beschränkt 

sich diese Diplomarbeit auf nationales Recht.

Die Diplomarbeit bezieht sich auf Tarifkräfte und lässt Beamte sowie die Dienst-

verhältnisse von Geistlichen außen vor. Sie beschäftigt sich nicht mit Belangen

von schwerbehinderten Mitarbeitern. Der Betriebsübergang eines kirchlichen 

Tendenzbetriebs auf einen herkömmlichen Betrieb nach § 613a BGB wird eben-

falls nicht erfasst, da dieser den Umfang der Diplomarbeit zu sehr ausdehnen

würde.

Die Thematik des Arbeitsrechts in der katholischen Kirche ist spannend und zieht 

weite Kreise. Es lohnt sich ein Blick unter die Oberfläche und in die Tiefe einer 

Institution, die sich seit mehreren Jahrhunderten in ihren Werten treu geblieben ist 

und sich in ihrer Funktion und Stellung in der Gesellschaft erhalten konnte.
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2 Der kirchliche Tendenzbetrieb

Ein Tendenzbetrieb unterscheidet sich von herkömmlichen Betrieben und Unter-

nehmen. Er verfolgt in seiner Führung Absichten, welche z.B. religiös, parteizu-

gehörig oder wissenschaftlich sind. Genauso unterhalten die katholische und 

evangelische Kirche kirchliche Tendenzbetriebe, welche ihren Sendungsauftrag 

des kirchlichen Dienstes als Tendenz verfolgen.

2.1 Begriffsklärungen

2.1.1 Der Tendenzbetrieb nach § 118 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

Der Begriff des Tendenzbetriebs bestimmt sich nach § 118 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 

BetrVG. Ein Betrieb bzw. Unternehmen ist ein Tendenzbetrieb, wenn er unmittel-

bar und überwiegend politische, koalitionspolitische, konfessionelle, karitative, 

erzieherische, wissenschaftliche und künstlerische Bestimmungen bzw. Ziele ver-

folgt oder Zwecken der Berichterstattung oder der Meinungsäußerungen nach Art. 

5 Abs. 1 Satz 2 GG dient. Es sind Betriebe und Unternehmen, welche durch die 

Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1, 4, 5 und 9 Abs. 3 GG besonders geschützt sind.3

Ein Tendenzbetrieb nach § 118 Abs. 1 BetrVG verfolgt eine bestimmte geistig-

ideelle Zielsetzung. Die Tendenzbezogenheit bezieht sich auf den Zweck und die 

Art des Unternehmens. Bei überwiegend wirtschaftlichen Zielen findet § 118 Abs. 

1 BetrVG keine Anwendung. Mit den Worten unmittelbar und überwiegend er-

fährt der Tendenzbetrieb eine absolute Einschränkung in den Beteiligungsrechten 

der Arbeitnehmer. So darf in einem Tendenzbetrieb kein Wirtschaftsausschuss 

nach den §§ 106 bis 110 BetrVG gebildet werden. Dies ist eine Ausnahmevor-

schrift. Ebenso stehen dem Betriebsrat insoweit nur Beteiligungsrechte zu, als die 

Eigenart des Unternehmens oder Betriebs nicht entgegenstehen. 4

Betriebe mit konfessionellen Bestimmungen verfolgen gewisse religiöse oder 

weltanschauliche Überzeugungen und sind rechtlich selbständige Einrichtungen. 

Sie sind weder karitative noch erzieherische Einrichtungen der Kirchen. Sie wür-

den sonst in den Anwendungsbereich des § 118 Abs. 2 BetrVG fallen. Unter kon-

3 Vgl. Kania,T. in Küttner, W., Personalbuch 2009, Arbeitsrecht, 16. Aufl., 1.10.2009, Rn 1-3.
4 Vgl. Noll, G., Arbeitsrecht im Tendenzbetrieb, Frankfurt am Main 2001, S. 30.
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fessionelle Einrichtungen fallen u.a. Männer-, Frauen- und Jugendverbände der 

Kirchen, Missionsvereine, Bildungsvereinigungen der Kirchen und Gruppen der 

Pfadfinder.5

Von Tendenzbetrieben zu unterscheiden, sind Religionsgemeinschaften und ihre 

karitativen und erzieherischen Einrichtungen nach § 118 Abs. 2 BetrVG. Für die 

in den Absätzen 1 und 2 genannten Betriebe und Gemeinschaften findet das 

BetrVG nur teilweise (Abs. 1) oder gar keine Anwendung (Abs.2). Dies beruht 

auf der verfassungsrechtlichen Garantie in Art. 140 Grundgesetz (GG) i.V.m Art 

137 Abs. 3 Weimarer Reichsverfassung (WRV), siehe dazu Kap.3.2.

2.1.2 Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieherischen Ein-

richtungen

Der Begriff der Religionsgemeinschaft wird im Gesetz nicht definiert, ist aber im 

gleichen Sinne wie der Begriff der Religionsgesellschaften in Art. 7 Abs. 3 GG 

und Art. 137 Abs. 3 WRV zu verstehen.6 Eine Religionsgemeinschaft ist ein „Zu-

sammenschluss einer Organisation, die in glaubensbezogener Übereinstimmung 

ihrer Mitglieder äußerlich erkennbar ein Glaubensbekenntnis lebt“7. Für die Be-

griffsbestimmung ist die Gewährleistung der Glaubensfreiheit in Art. 4 Abs. 1 und 

2 GG maßgebend. Darunter fallen auch nichtchristliche Religionen. Zu ihrem

Kern zählt aber der „Glaube“ an ein außermenschliches Sein oder eine außer-

menschliche Kraft. Die großen Kirchen haben den Status einer Körperschaft des 

öffentlichen Rechts in Art. 137 Abs. 3 WRV, für welche das BetrVG nach § 130 

keine Anwendung findet. Unter Religionsgemeinschaften fallen Bistümer der rö-

misch-katholischen Kirche (Erzdiözesen und Diözesen), evangelische Landeskir-

chen, der Zentralrat der Juden und ebenso auch Anstalten, Stiftungen und sonstige 

Vermögen nach § 138 Abs. 2 WRV8. Die Scientology-Sekte ist keine Religions-

gemeinschaft i.S.d. Art. 4, Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV, da sie keine 

religiösen Ziele verfolgt, sondern ihre religiösen Lehren nur ein Vorwand für

5 Vgl. Noll, S. 66, mit weiteren Nachweisen.
6 BAG v. 6.12.1977 E 29, 405, 409f. = AP Nr. 10 zu § 118 BetrVG 1972, BAG v. 24.7.1991, NZA 
1991, 977 = ArbuR 1991, 348 (Leitsatz).
7 Noll, S. 105, m.w.N.
8 BVerfG, BVerfGE 46, 73 (86).
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wirtschaftliche Ziele sind.9

Die Weltanschauungsgemeinschaften gehören nicht zu den Religionsgemein-

schaften. Nach herrschender Meinung10 suchen sie „das Weltganze und die Stel-

lung des Menschen in ihm von anderen als von religiösen Grundlagen aus zu er-

kennen und zu bewerten (…), [sind] religionsfrei oder doch betont religionsfeind-

lich (…)“. Sie sind nach Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 7 WRV den Religions-

gemeinschaften gleichgestellt, aber sie erhalten ihre Struktur nicht aus einem 

Offenbarungsglauben wie Religionsgemeinschaften. Das ist für die Interpretation 

des Schrankenvorbehalts in Art. 137 Abs. 3 WRV von großer Bedeutung. Zu ei-

ner Offenbarung darf sich der Staat nicht äußern.11

Karitative Einrichtungen haben das Ziel, dem Hilfsbedürftigen auf freiwilliger

Basis auf Grundlage der Nächstenliebe zu dienen12. Es besteht eine institutionelle 

Verbindung zwischen der Religionsgemeinschaft und der Einrichtung, welche der 

Religionsgemeinschaft ein Mindestmaß an Einflussmöglichkeit gibt, damit die 

Übereinstimmung der religiösen Bestätigung mit der religiösen Einrichtung ge-

währleistet ist.13 Sie haben einen kirchlichen Sendungsauftrag und verwirklichen 

den Liebesauftrag der Kirche. Sie erfüllen den Auftrag der Religionsgemeinschaft

mit ihrer Zweckbestimmung. Die Einnahmen aus dem vorbeugenden Handeln zur 

Beseitigung der bereits eingetretenen Notlage sollen kostendeckend sein.14 Bei-

spiele hierfür sind kirchliche Krankenhäuser, Behindertenwerkstätten, kirchliche 

Wohnungsbaugesellschaften, das Deutsche Rote Kreuz, Wohlfahrtsverbände, 

Suchtberatungsstellen und Hilfswerke.

Mit erzieherischen Einrichtungen sind allgemein- und berufsbildende Betriebe 

und Unternehmen gemeint, wenn in ihnen eine planmäßige und methodische Un-

terweisung in allgemein- oder berufsbildenden Fächern erfolgt und das Erwerbs-

streben nicht im Vordergrund steht. Beispiele hierfür sind Bildungswerke, Privat-

9 BAG v. 22.3.1995, DB 95, 1724.
10 Mikat in Richardi, R., BetrVG, Kommentar, 11. Aufl. 2001, Rn 210 m.w.N.
11 Ebenda, Rn 210f.
12 Vgl. Noll, S. 69.
13 Vgl. Kania in: Küttner, Personalbuch 2009, Rn 1-3.
14 BAG v. 7.4.1981, v. 29.6.1988, v.8.11.1988, v. 24.5.1995, AP Nr. 16, 37, 38, 57 zu § 118 
BetrVG 1972.
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schulen, Kolpingwerk, Kindergärten.15 Keine karitativen oder erzieherischen Ein-

richtungen sind privatrechtlich organisierte kirchliche Unternehmen, die rein wirt-

schaftliche Zwecke verfolgen.

2.2 Tendenzträger und Tendenzcharakter 

Beschäftigte, welche tendenzbezogene Aufgaben im Tendenzbetrieb wahrnehmen 

und auf der Grundlage ihres Dienstvertrages einen wesentlichen Beitrag zur Ver-

wirklichung der geistig-ideellen Zielsetzung des Unternehmens beitragen, werden 

als Tendenzträger bezeichnet.16 In der Regel werden in konfessionellen, karitati-

ven oder erzieherischen Bereichen leitende Angestellte nach den §§ 2,3 Mitarbei-

tervertretungsordnung (MAVO) und i.S. der Grundordnung des kirchlichen

Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse (GrOkathK) als Tendenzträ-

ger angesehen. Sie sind leitende Angestellte durch Ernennung und nehmen Funk-

tionen mit besonderer Bedeutung für den Bestand, die Entwicklung und für die 

Glaubwürdigkeit der Einrichtung hinsichtlich ihres kirchlichen Auftrages wahr. 

Sie bestimmen die geistig-ideelle Zielsetzung unmittelbar mit. Es sind meist Leh-

rer und Honorarkräfte an privaten Schulen, Leiter von Familienbildungsstätten, 

Psychologen bei einem Berufsförderungswerk für Behinderte, Gruppenleiter und 

Betreuer einer Behindertenwerkstatt, Leiter eines Kindergartens, und angestellte 

Ärzte. Krankenschwestern bzw. das Pflegepersonal sind davon nicht betroffen. 

Beim Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind die leitenden Ange-

stellten neben dem Vorstand in drei Ebenen eingeteilt. In der 1. Ebene befinden 

sich Führungskräfte in der Regional-, Kompetenzzentrums- und Bereichsleitung. 

Die 2. Ebene erfasst die Fachleitung und Fachbereichsleitung. In der 3. Ebene gibt 

es keine leitenden Angestellten. Dort arbeiten die Leitung der Caritasdienste und 

die Verwaltungsleitung.

Die leitenden Mitarbeiter sollen beim Caritasverband einen partizipativen Füh-

rungsstil praktizieren. Das bedeutet im Wesentlichen, dass der Vorgesetzte als 

Koordinator für Problemdefinitionen fungiert und versucht, Alternativen und Ent-

scheidungen zu finden.

15 Vgl. Richardi, BetrVG, Rn 204 und Noll, S. 69.
16 Vgl. Noll, S. 48.
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Der Tendenzcharakter eines kirchlichen Tendenzbetriebes kommt nicht durch die 

subjektiv religiöse Einstellung des kirchlichen Dienstgebers zum Ausdruck, son-

dern muss auch objektiv in der Art des Unternehmens begründet sein. An dieser 

Stelle ist die Unterscheidung der Begriffe Betrieb und Unternehmen wichtig. 

Nach der Rechtsprechung ist unter dem Begriff des Betriebes die „organisatori-

sche Einheit zu verstehen, innerhalb derer der Unternehmer allein oder zusammen 

mit seinen Mitarbeitern mit Hilfe sachlicher und immaterieller Mittel bestimmte 

arbeitstechnische Zwecke fortgesetzt verfolgt“.17 Unter dem Begriff Unternehmen 

versteht man demgegenüber die „organisatorische Einheit, die durch den wirt-

schaftlichen oder ideellen Zweck, dem ein Betrieb oder mehrere organisatorisch 

verbundene Betriebe dienen, bestimmt wird“.18

Erstreckt sich der Tendenzcharakter auf einen Betrieb, so sind die Mitbestim-

mungsrechte des Betriebsrats eingeschränkt. Ein absoluter Ausschluss der Beteili-

gungsrechte nach §§ 106 bis 110 BetrVG ergibt sich für Unternehmen aus § 118 

Abs. 1 Satz 2 BetrVG.

Besteht ein Unternehmen aus mehreren Betrieben, so ist ein Tendenzcharakter 

anzunehmen, wenn sich die Tendenz des Unternehmens überwiegend in jedem 

einzelnen Betrieb auswirkt. Der Tendenzcharakter eines Unternehmens wird nur 

durch seine Zwecksetzung i.S.d. § 118 BetrVG bestimmt und ist unabhängig von 

der gesellschaftlichen Verflechtung mit anderen Unternehmen. 19

2.3 Der Tendenzschutz nach § 118 BetrVG 

Der Tendenzschutz gilt für Tendenzunternehmen und Betriebe nach § 118 Abs. 1 

BetrVG, die unmittelbar und überwiegend den Zwecken in Nr. 1 und Nr. 2 die-

nen, wie z.B. ein karitatives Krankenhaus. Tendenzträger genießen den Tendenz-

schutz. Die Unterscheidung von Betrieben und Unternehmen in Kap. 2.2 wird 

wichtig, wenn ein Unternehmen über mehrere Betriebe verfügt. Unterhält ein Un-

ternehmen mehrere Betriebe und einer davon unterliegt aufgrund seines Tendenz-

charakters nicht dem Tendenzschutz, so wird dieser Betrieb von § 118 BetrVG 

17 BAG v. 14.9. 1988, AP Nr. 9 zu § 1 BetrVG 1972; BAG v. 18.1.1990, AP Nr. 9 zu § 23 KSchG 
1969 sowie Noll, S.58.
18 BAG v. 7.8.1986, AP Nr. 5 zu § 1 BetrVG 1972; BAG v. 5.3.1987, AP Nr. 30 zu § 15 KSchG 
1969 sowie Ders., S. 58.
19 Vgl. Noll, S. 61, m.w.N.
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nicht eingeschränkt. Ein Beispiel hierfür ist, wenn ein Kloster eine Brauerei führt.

Diese Brauerei ist vom Tendenzschutz nicht erfasst. „Unmittelbar“ dient ein Be-

trieb den Zwecken in Nr. 1 und Nr. 2 nur, wenn der Betriebszweck auf die Ten-

denz ausgerichtet ist. Dabei darf sich der Betrieb nicht nur in seiner wirtschaftli-

chen Tätigkeit auf die Tendenz ausrichten. Die alleinige Gewinnerzielungsabsicht 

begründet nicht die Anwendbarkeit des § 118 Abs. 1 BetrVG, wenn darüber hin-

aus noch andere geistig-ideelle Ziele verfolgt werden. Diese geistig-ideellen Ziele 

müssen überwiegen, sonst kann der Tendenzschutz, z.B. in einem Mischunter-

nehmen, nicht greifen.20 „Überwiegend“ richtet sich auf sog. Mischbetriebe, wel-

che teilweise tendenzbezogenen Zwecken dienen, aber auch tendenzfreie Zwecke 

verfolgen. Die Tätigkeiten müssen aber überwiegend tendenzbezogen sein. Be-

triebe mit überwiegend konfessionellen und karitativen Bestimmungen fallen am 

häufigsten unter § 118 Abs. 2 BetrVG, wie auch Religionsgemeinschaften.21 Auf-

grund ihres Selbstbestimmungsrechts in Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV regeln 

die Religionsgemeinschaften ihren Bereich selbständig.

Für Betriebe und Verwaltungen, die dem Bundespersonalversammlungsgesetz

(BPersVG) unterfallen, finden sich vergleichbaren Bestimmungen zum Tendenz-

schutzparagraphen des § 118 BetrVG in den §§ 77 Abs. 1, 95 Abs. 1 (Bildung der 

Personalvertretung) und 112 BPersVG.22 Ebenso besteht in Tendenzbetrieben kei-

ne Anwendung des § 32 Abs. 1 Sprecherausschussgesetz (SprAuG), wonach der 

Arbeitgeber verpflichtet ist, den Sprecherausschuss einmal im Jahr über die wirt-

schaftlichen Angelegenheiten des Betriebs und des Unternehmens zu unterrichten.

3 Die rechtliche Stellung der Kirchen nach Verfassung und Ar-

beitsrecht

Die katholische Kirche hat ihr Recht in freier Selbstbestimmung geschaffen. Der 

Teil der staatlichen Rechtsordnung, welcher die Religion betrifft, wird Staatskir-

chenrecht genannt. Dieser Begriff führt häufig zu Diskussionen, denn der Begriff 

des Staatskirchenrechts, oder auch Religionsverfassungsrecht genannt, ist sehr auf 

20 BAG v. 9.12.1975, AP Nr. 7 zu § 118 BetrVG 1972.
21 Vgl. Kania in Küttner, Personalbuch 2009, Rn 1-3.
22 Vgl. Noll, S. 37.
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das Christentum und die christlichen Religionen fixiert. Andere Religionen könn-

ten mit diesem Begriff benachteiligt sein. Ein weiteres Missverständnis liegt da-

rin, dass mit Staatskirchenrecht eine Staatskirche gemeint sein könnte, die aber 

nach Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 1 WRV verboten ist.23

3.1 Staatskirchenrechtliches System des Grundgesetzes

Das Staatskirchenrecht ist Bestandteil im Grundgesetz. Es ist in Art. 140 GG ver-

ankert. Dort werden die staatskirchenrechtlichen Artikel 136 bis 141 der WRV als 

Bestandteil in das Grundgesetz einbezogen. Sie bilden die Grundlage des staats-

kirchenrechtlichen Systems in der Bundesrepublik Deutschland. Das Staatskir-

chenrecht ist eine durch den Staat gesetzte Norm, welche über das Verhältnis des 

Staates und seiner Rechtsordnung zu den Religionsgemeinschaften und über deren 

Rechte innerhalb der staatlichen Rechtsordnung entscheidet. Der Staat gewähr-

leistet in den Grundrechten die Religionsfreiheit für die Kirchen und Religions-

gemeinschaften sowie ein Selbstbestimmungsrecht für die Religionsgemeinschaf-

ten.24

Die drei Pfeiler, auf denen die staatskirchenrechtliche Ordnung in Deutschland 

beruht, sind die Religionsfreiheit, die Trennung von Staat und Kirche und das 

Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften.

Die Kirchen haben ihre Verfassungsgarantie in Art. 137 Abs. 5 WRV. Sie sind 

Körperschaften des öffentlichen Rechts und im organisatorisch gestuften Staats-

aufbau nicht einbezogen. Sofern eine Religionsgemeinschaft diesen Status nicht 

hat, kann sie ihn nach dem Gleichheitssatz aus Art. 140 GG i.V. mit Art. 137 Abs. 

5 WRV erwerben. Seit dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes 

haben die Kirchen die volle Unabhängigkeit erlangt. Der Staat respektiert die Ei-

genständigkeit der kirchlichen Rechtsordnung, da er sich zum Wesen und Auftrag 

der Kirche nicht äußern kann.25 Als Körperschaften des öffentlichen Rechts haben 

sie hoheitliche (öffentliche-rechtliche) Befugnisse, u.a. auch das Recht, die Kir-

chensteuer zu erheben. Sie haben zusätzlich eine Organisationsgewalt zur Bildung 

von öffentlich-rechtlichen Untergliederungen und anderen Institutionen mit 

23 Vgl. de Wall, H./Muckel, S., Kirchenrecht, München 2009, § 8 Rn 2ff.
24 Ebenda, § 1 Rn 1ff.
25 Vgl. Richardi, R., Arbeitsrecht in der Kirche, München 2009, S. 2.
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Rechtsfähigkeit und Dienstherrnfähigkeit. Der Körperschaftsstatus soll die Eigen-

ständigkeit und Unabhängigkeit der Religionsgemeinschaften unterstützen.26

Neben den Weimarer Kirchenartikel garantiert Art. 4 GG die Freiheit des Glau-

bens, des Gewissens und des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses. 

Das Grundrecht der Religionsfreiheit in Art. 4 GG verbietet dem Staat, sich über 

die Glaubenslehren der Kirchen zu äußern und in das Selbstbestimmungsrecht der 

Kirchen einzugreifen.

3.2 Das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften

Die Religionsgemeinschaften haben aufgrund des Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 

Abs. 3 WRV ein verfassungsrechtlich geschütztes Selbstbestimmungsrecht, wel-

ches sich auf ihre eigenen Angelegenheiten bezieht. Darin ordnet und verwaltet 

jede Religionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbstständig und innerhalb der 

Schranken der für alle geltenden Gesetze. Nach der Rechtsprechung des BVerfG27

fallen unter den Trägern des Selbstbestimmungsrechts nicht nur die organisierte 

Kirche und ihre rechtlich selbstständigen Teile, sondern auch die der Kirche in 

bestimmter Weise zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechts-

form, soweit sie nach kirchlichem Verständnis ihrem Zweck oder ihrer Aufgabe 

entsprechend berufen sind, einen Teil des kirchlichen Auftrags zu erfüllen. Das 

sind neben der verfassten Kirche und Ordensgemeinschaften auch die karitativen 

und diakonischen Einrichtungen und Verbände, weil sie nach kirchlichem Ver-

ständnis eine Wesens- und Lebensäußerung der Kirche darstellen. Die Caritas ist 

ein religiöser Verband. Religiöse Verbände sind Personenzusammenschlüsse, die 

den umfassenden Auftrag der Religionsgemeinschaft nur in einem Teilbereich 

erfüllen.

Ordnen und verwalten beinhaltet die Rechte, eigene Regelungen zu erlassen, diese

anzuwenden und zu vollziehen und im Konfliktfall durch rechtsprechende Instan-

zen über die Anwendung des eigenen Rechts zu entscheiden.28 Dies umfasst auch 

die Gestaltung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst, dem 

26 Vgl. de Wall/Muckel, § 14 Rn 3.
27 BVerfG, Beschluss vom 4.6.1985 – 2 BvR 1703/83 u.a., in: NJW 1986, 367, 368 sowie de Wall/ 
Muckel, § 11 Rn 3.
28 Vgl. Campenhausen, A. von/de Wall, H., Staatskirchenrecht, 4. Aufl., München 2009, § 14.
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Individualarbeitsrecht, sowie die Beteiligungsrechte der Mitarbeiterschaft in Be-

langen der Einrichtungen, dem kollektivem Arbeitsrecht. 29 Die Religionsgemein-

schaften verleihen ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen 

Gemeinden. Dies ist die Grundlage für die Begründung und Gestaltung aller 

Dienstverhältnisse in den Kirchen und Religionsgesellschaften. In diesem Sinne 

sind sie autonom. Mit „für alle geltenden Gesetze“ 30 ist gemeint, dass die Kir-

chen sich an die allgemeinen Gesetze halten müssen und nicht aus der staatlichen 

Rechtsordnung herausgenommen sind. Sie haben keine Sonderstellung gegenüber 

anderen Vereinigungen. Der Staat verfügt über das Recht, seine Rechtsordnung 

notfalls mit Mitteln körperlichen Zwanges durchsetzen zu dürfen. Die Kirchen 

sind auf staatliche Vollstreckungsorgane angewiesen.

Das Selbstbestimmungsrecht garantiert den Kirchen einen Gestaltungsfreiraum 

zur Erfüllung ihres Auftrages aus ihrem Bekenntnis in der Nachfolge Christi in 

der Welt.31 Es sichert ausdrücklich die Eigenständigkeit einer Dienstverfassung 

und die Gestaltung ihrer Beschäftigungsverhältnisse. Die Kirche setzt darin das 

Leitbild einer christlichen Dienstgemeinschaft um. Der Staat erkennt die Kirche 

als Institution mit dem Recht der Selbstbestimmung an, die ihrem Wesen nach 

unabhängig vom Staat ist und ihre Gewalt nicht von ihm herleitet.32 Er respektiert 

die Kirchenautonomie und verhält sich ihr gegenüber neutral. Beides zusammen 

bewirkt die Trennung von Staat und Kirche unter Beachtung des Gleichheits-

grundsatzes in Art. 3 Abs. 1 und 3 GG. Eine Beeinträchtigung des kirchlichen 

Selbstbestimmungsrechts kann als Verletzung des Grundrechts auf freie Religi-

onsausübung in Art. 4 GG gesehen werden und als Verfassungsbeschwerde vor 

dem Bundesverfassungsgericht eingeklagt werden kann.

Das Selbstbestimmungsrecht steht unter einem Schrankenvorbehalt. Diese 

Schranken liegen in den allgemeinen (staatlichen) Gesetzen, wie dem Zivilrecht, 

Arbeitsrecht und öffentlichem Recht, welche sich nicht gegen Religionsgemein-

schaften oder gegen ihr Selbstbestimmungsrecht richten. Mit der Güterabwä-

gungs- oder Wechselwirkungstheorie (Wechselwirkung von der Freiheit der Reli-

29 BVerfG, Beschluss vom 4.6.1985 – 2 BvR 1703/83 u.a., in NJW 1986, 367, 368 und BVerfG, 
Beschluss vom 11.10.1977 – 2 BvR 207/76 in NJW 1978, 581.
30 Vgl. de Wall/Muckel, § 1 Rn 7.
31 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 1 Rn. 12.
32 BVerfGE 18, 385 (386); 66, 1 (19).



12

gionsgemeinschaften und deren Schrankenzweck) haben die Rechtsprechung und 

die herrschende Lehre sich geeinigt, das Selbstbestimmungsrecht mit kollidieren-

den Rechten Dritter oder anderen Verfassungsgütern zu einem angemessenen 

Ausgleich zu bringen und im Einzelfall die Grenze der zulässigen Beschränkung 

festzustellen.33 Jedes schrankenziehende Gesetz trifft auf eine materielle Wertent-

scheidung der Verfassung, welche die Eigenständigkeit der Kirchen und ihren 

Einrichtungen dem Staat gegenüber anerkennt.34 Die Güterabwägung kann aber 

im Einzelfall dem staatlichen Richter eine Kompetenz zuweisen, die ihn zum 

Herrn über das Grundverhältnis von Kirche und Staat macht und deshalb mit der 

Verfassungsgarantie des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts nicht vereinbar 

ist.35 Oftmals wird hier zugunsten der Kirche entschieden und ihr ein besonderes 

Gewicht beigemessen.

Der Schrankenvorbehalt in Art. 137 Abs.3 WRV gibt dem Staat nicht das Recht, 

für die Kirche verbindlich festzulegen, wie sie ihren Auftrag zu erfüllen hat und 

mit wem; weder durch allgemeine, noch durch Sondergesetze. Am Beispiel des 

Kirchenaustritts zeigt sich, dass der Staat die Religionsfreiheit in Art. 4 GG fest-

stellt. Somit muss er auch festlegen, dass niemand ein Mitglied einer Religions-

gemeinschaft ohne freien Willen wird und diese Person die Mitgliedschaft wieder 

beenden darf, obwohl die Mitgliedschaft Angelegenheit der Religion ist. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Bindung des kirchlichen Selbstbestim-

mungsrechts an die für alle geltenden Gesetze ihre Schranken dort hat, wo es um 

die Verfassung der Kirche und ihren Auftrag geht. Staatliche Gesetze dürfen die

kirchliche Ordnung nicht beeinträchtigen und kirchliche Gesetze dürfen nicht ge-

gen die für den Staat verbindliche Ordnung sein. Der Staat muss den Kirchen so-

mit eigene Wege offen halten, wie sie den kirchlichen Dienst und seine arbeits-

rechtliche Ordnung gestalten.

33 BVerfGE 53, 366 (400); 66, 1 (22), sowie Thüsing, G., Kirchliches Arbeitsrecht, Tübingen 
2006, S. 2ff und Czermak, G., Religions- und Weltanschauungsrecht, Berlin 2006, S. 104 Rn 188.
34 BVerfG, Beschluss vom 25.3.1980 – 2 BvR 208/76 in NJW 1980, 1895, 1897.
35 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 2 Rn 7, 31, 35.
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3.3 Das kircheneigene Arbeitsrecht

Das kirchliche Arbeitsrecht ist Teil des staatlichen Arbeitsrechts und des Kirchen-

rechts. Hier fließen die verfassungsmäßigen Rechte der Kirche, ihre Rechtsvor-

schriften und ihr Selbstverständnis zusammen. Die Kirchen können ein eigenstän-

diges Dienstrecht nach ihrem bekenntnismäßigen Verständnis auf öffentlich-

rechtlicher Grundlage schaffen, da sie wegen der verfassungsrechtlichen Gewähr-

leistung der Eigenschaft als Körperschaften des öff. Rechts die Dienstherrnfähig-

keit nach Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 5 WVR haben.36 Seit den Beschlüssen 

des Bundesverfassungsgerichts vom 4.6.198537 scheint das kirchliche Arbeitsrecht 

gesichert und sich zu einem eigenständigen arbeitsrechtlichen Teilgebiet zu ent-

wickeln. Es wurde geschaffen, um das Wesen und die Eigenart der Kirchen zu 

wahren und die Interessen der Mitarbeiter zu berücksichtigen, indem sie an der 

Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts beteiligt werden. Dieses Arbeitsrechts- oder 

Tarifvertragssystem wird auch als „Dritter Weg“ der Kirchen bezeichnet.

Es obliegt dem kirchlichen Tendenzbetrieb, ob er staatliches Arbeitsrecht oder 

auch das spezielle kirchliche Arbeitsrecht auf seine Mitarbeiter anwendet.38 Be-

dienen sich die Kirchen der Privatautonomie, so finden die Regelungen des staat-

lichen Arbeitsrechts Anwendung.

Grundlage für das kircheneigene Arbeitsrecht ist die „Grundordnung des kirchli-

chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ (GrOkathK), welche 

die Deutsche Bischofskonferenz am 22. September 1993 in Fulda für die katholi-

sche Kirche verabschiedet hat (Anlage 1). Sie beruht auf dem verfassungsrechtli-

chen Selbstbestimmungsrecht, in dem die Kirchen ein eigenständiges Dienstrecht 

schaffen dürfen. Beschäftigungsverhältnisse sollten daher in den Grenzen des Ar-

beitsrechts bestehen. Die GrO gilt für alle Diözesen in Deutschland. 

Die GrO ist mit dem Europäischen Gemeinschaftsrecht vereinbar, besonders im 

Verhältnis zur Antidiskriminierungsrichtlinie 2000/78/EG, nach welcher die Kir-

chen von ihren Mitarbeitern in Art. 4 Abs. 2 Satz 3 GrO verlangen, dass sie sich 

loyal und aufrichtig i.S. des Ethos der Kirche verhalten. Die Grundordnung trifft 

36 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 5 Rn 1.
37 BVerfGE 70, 138.
38 Vgl. Hammer, U., Kirchliches Arbeitsrecht, Frankfurt am Main 2002, S. 143.
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Grundsatzregelungen für das kollektive Arbeitsrecht der katholischen Kirche nach 

Art. 6 bis 8 GrO, im Bereich der Koalitionsfreiheit in Art. 7 Abs. 2 und im Be-

reich der Mitarbeiterbeteiligung bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen und 

der Mitarbeitervertretung als kirchliche Betriebsverfassung in Art. 7 Abs. 1 GrO.

3.3.1 Der „Dritte Weg“ als kircheneigenes Tarifvertragssystem

Die katholische Kirche in Deutschland praktiziert anstelle des Abschlusses von 

Tarifverträgen ein eigenes Tarifvertragssystem. Da bei der Gestaltung des kirchli-

chen Arbeitsrechts zwischen den Mitarbeitern und ihrem Dienstgeber ein Interes-

sensausgleich sichergestellt und dabei die religiösen Dimensionen des kirchlichen 

Dienstes berücksichtig werden sollten, wurde der „Dritte Weg“ geschaffen. In 

diesem Verfahren sind kollektive Regelungen zum Inhalt kirchlicher Arbeitsver-

hältnisse geregelt. Paritätisch besetzte Kommissionen setzen die Arbeitsbedin-

gungen für die einzelnen Dienstverhältnisse fest. Für den Caritasverband der Diö-

zese Rottenburg-Stuttgart e.V. sind die Arbeitsrechtliche Kommission des Deut-

schen Caritasverbandes (AK) und die Regional-Kommission Baden-Württemberg 

zuständig.39

Die Ziele des „Dritten Weges“ sind ein partnerschaftliches und kooperatives Mit-

einander von Mitarbeitern und Dienstgebern. Sie sollen gleichberechtigt und 

gleichgewichtig i.S. einer Parität vertreten sein und Konflikte fair, ohne Arbeits-

kampf und mit dem Ziel der Lohngerechtigkeit lösen können.40

Natürlich geht einem Dritten Weg ein erster und zweiter Weg voraus. Beide Wege 

werden heute von den Kirchen abgelehnt.

Unter der Bezeichnung des „Ersten Weges“ wird im kirchlichen Arbeitsrecht der 

Vorrang des kirchlichen vor dem staatlichem Recht verstanden. Nach der kirchl.

Tradition wurden die Inhalte der Dienstverhältnisse einseitig durch den Bischof 

oder Trägerorgane festgelegt.41 Die Mitarbeiter wirkten nur beratend mit. Dieser 

Weg wurde vor vielen Jahrzehnten angewandt, als die Kirche eine geringe Anzahl

39 Vgl. Beyer N./Papenheim, H., Arbeitsrecht der Caritas, Kommentar, Loseblatt, Stand: Septem-
ber 2009, AT-Einleitung Rn 12.
40 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 13 Rn 2.
41 Vgl. Beyer/Papenheim, AT-Einleitung Rn 14.
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von Mitarbeitern hatte und sie ihr Dienstverhältnis nach beamtenrechtlichen 

Grundsätzen gestaltete oder die damals im öffentlichen Dienst einseitig erlassenen 

Tarifordnungen übernahm.

Im „Zweiten Weg“ erfolgte der Abschluss von Dienstverhältnissen durch einen 

Tarifvertrag, welcher zwischen den Kirchenleitungen und Gewerkschaften oder 

Mitarbeitervertretungen ausgehandelt wurde. Er enthielt aber wesentliche Abwei-

chungen gegenüber den Prinzipien des bundesdeutschen Tarifrechts. Die Kirchen 

wollen ihre Aufgabenerfüllung nicht vom (Ver-)Handeln von Tarifvertragspartei-

en abhängig machen. Dazu sind oftmals Streiks und Tarifverhandlungen nötig, 

welche jedoch mit dem Wesen des kirchlichen Dienstes nicht vereinbar sind.42

Die Beteiligung der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst wird durch den „Dritten 

Weg“ gewährt. Die Mitarbeiter wählen eine Mitarbeitervertretung (MAV). Aus 

der MAV werden Vertreter in die Kommissionen zur Ordnung des diözesanen 

Arbeitsrechts (Zentral-KODA) gesandt und dort das Dienstverhältnis gemeinsam 

mit den Dienstgebern ausgehandelt. Jeweils 28 Vertreter des Dienstgebers und je 

28 der Mitarbeiter stellen Normen auf, in denen der Inhalt, der Abschluss und die 

Beendigung von Dienstverhältnissen tariflich geregelt sind und beschließen mit

¾-Mehrheit.43 Diese Vereinbarungen gelten dann für alle Mitarbeiter der kirchli-

chen Einrichtung.

Die Arbeitsvertragsordnung für den Caritas-Bereich wird von den AK des Deut-

schen Caritasverbandes nach einer eigenen Ordnung beschlossen, nämlich nach 

den AVR (Richtlinien für die Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen 

Caritasverbandes) (Anlage 2). Soweit kirchliche Anstellungsträger die AVR an-

wenden, bleiben sie nach § 3 Abs. 2 AVR von der Zuständigkeit der Kommission 

ausgenommen, weil in diesem Fall die AK zuständig ist. 

Der „Dritte Weg“ hat auch seine Schwächen. Er ist zum einen ein Tarifwerk, das 

trotz der beschlossenen Bestimmungen durch einzelvertragliche Abmachungen 

schnell verlassen werden kann, wenn die AVR nicht Bestanteil des Dienstvertra-

42 Vgl. Hammer, § 13 Rn 10ff.
43 Vgl. Beyer/Papenheim, AT-Einleitung Rn 21.
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ges ist. Er lässt sich leicht umgehen und bietet im Streifall nicht immer die Si-

cherheit vor Gericht. So kann der Anschein erweckt werden, dass der „Dritte 

Weg“ für Schönwetterzeiten konzipiert wurde, denn auf der anderen Seite hält er 

in Krisenzeiten nicht Stand. Welcher Vertreter, der der Dienstgeber oder Mitarbei-

ter, zeigt sich in schweren Zeiten zur Vernunft bereit? Da können Verhandlungen 

länger dauern, müssen Gründe dargelegt werden, will jeder auf seinen Vorteil 

pochen und bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Die Dienstpflicht der 

Mitarbeiter in katholischen Einrichtungen erstreckt sich zwar auf einen 

verkünderischen Auftrag, dennoch ist jeder Mitarbeiter auch vorwiegend an sei-

nen eigenen Interessen, wie gesichertes Einkommen, familienfreundlicher Ar-

beitsplatz, gutes Arbeitsklima und an der Sorge um die Familie interessiert. 

„Beten“ kommt hier nach dem „Arbeiten“. 

Der „Dritte Weg“ ist aber auch ein sehr schlaues System. Als der BAT noch galt, 

passte er sich stets an dessen Entwicklungen an. Es war ein automatischer Über-

gang, welcher seit der Einführung der TVöD nicht mehr gegeben ist. Der „Dritte 

Weg“ orientiert sich nur noch am TVöD als Leittarif, da dieser Regelungen ent-

hält, die von den Verträgen nach der AVR (siehe dazu Kap.4.3) abweichen.

Dieses Nachmachen verhindert Streit und vor allem Streik, wird aber von nicht 

Wenigen als „Trittbrettfahrerei“ bezeichnet, da die Kommissionen auf die qualifi-

zierte Vorarbeit der anderen angewiesen sind. Selbst aber bringt sie keine eigenen 

Lösungsansätze hervor. Die Entwicklung des „Dritten Wegs“ bleibt offen.44 Es 

stellt sich hier die Frage, ob ein Wechsel zum TVöD für alle Beteiligten einfacher 

und besser wäre. Problematisch ist dies vor allem bei der Vergütung, da Vergü-

tungsgruppen, -stufen und das Vergütungssystem anders als in der AVR geregelt 

sind und die Qualität des TVöD zudem nicht besser als die der AVR ist.

3.3.2 Die Dienstgemeinschaft, der Dienstvertrag und das Dienstverhältnis in 

der Kirche

Im kirchlichen Arbeitsrecht gibt es die Dienstgemeinschaft als konstituierendes 

Element des kirchlichen Dienstes. Als Christen sollen die Mitarbeiter durch ihr 

Handeln aktiv die Welt gestalten und den Sendungsauftrag der Kirche verwirkli-

44 Vgl. Becker-Freyseng, W., Arbeitsplatz Caritas, Survival-Handbuch, Freiburg 2007, S. 49f.
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chen. Nach § 1 der AVR und Art. 1 GrO bilden Mitarbeiter und Dienstgeber eine

Dienstgemeinschaft, welche sich gemeinsam für notleidende Menschen durch ihr 

Zeugnis des Glaubens stark macht. In dieser Dienstgemeinschaft werden die An-

gestellten oder Arbeiter als Mitarbeiter und der Arbeitgeber als Dienstgeber be-

zeichnet. Dienstgeber ist nach § 2 MAVO der Rechtsträger der Einrichtung. Mit-

arbeiter sind nach § 3 MAVO alle Personen, die bei einem Dienstgeber aufgrund 

eines Beschäftigungsverhältnisses, ihrer Ordenszugehörigkeit, eines Gestellungs-

vertrages oder ihrer Ausbildung tätigt sind. Keine Mitarbeiter sind Mitglieder ei-

nes Organs, das zur gesetzlichen Vertretung berufen ist, so auch Leiter von Ein-

richtungen, Mitarbeiter die zur selbständigen Entscheidung über Einstellungen, 

Anstellungen und Kündigungen befugt sind, sonstige Mitarbeiter in leitenden 

Stellungen und Geistliche im Bereich der Kirchengemeinden und deren Stiftungen 

sowie Verbänden. Wer als Mitglied eines Ordens oder eines Säkularinstituts in der 

kath. Kirche beschäftigt ist, dessen Dienst ist ausschließlich vom religiösen Be-

kenntnis geprägt. Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses (Art. 4 Abs. 1 und 2 

GG) garantiert, die Lebensführung nach den Geboten einer religiösen Gemein-

schaft oder eines Ordens auszurichten.45 Das sog. Inkardinationsverhältnis be-

gründet ein eigenes Dienstverhältnis für Kleriker.

Das Arbeitsverhältnis ist ein Dienstverhältnis. Damit kommt äußerlich der spezi-

fische Charakter kirchlicher Dienstverhältnisse zum Ausdruck. Arbeitsverhältnis-

se können aufgrund eines Dienstvertrags oder entsprechend eines Amtes, wie z.B. 

Pfarrer oder Priester, begründet sein. Für Dienstverträge wird in kirchlichen Ein-

richtungen ein besonderes Leitbild einer christlichen Dienstgemeinschaft zugrun-

de gelegt. Weitere Erläuterungen zum Leitbild folgen in Kap. 4.1.2.

Für das Dienstverhältnis gilt weitgehend das staatliche Arbeitsrecht, denn die 

deutschen Bischöfe haben kein eigenes kirchliches Dienstrecht für die Mitarbeiter 

geschaffen, sondern sich dafür entschieden, mit den Mitarbeitern Dienstverträge 

nach staatlichem Recht abzuschließen. Deshalb sind auf Dienstverhältnisse auch 

staatliche Vorschriften des Arbeitsrechts anzuwenden, soweit sie für alle gelten 

und sie mit dem kirchlichen Selbstverständnis vereinbar sind.

45 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 5 Rn 6.
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3.3.3 Streikrecht und Koalitionsfreiheit in kirchlichen Einrichtungen

In Art. 9 Abs. 3 GG wird den Arbeitnehmern die Koalitionsfreiheit zum Zusam-

menschluss in Gewerkschaften gewährt. Dies ist eine Garantie eines gesetzlich 

geregelten und geschützten Tarifvertragssystems zur Wahrung und Förderung der 

Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Die Tarifautonomie und der Arbeitskampf 

sind notwendige und wichtige Elemente eines marktwirtschaftlich organisierten 

Arbeitslebens. Kirchliche Einrichtungen haben die Möglichkeit, mit einer Ge-

werkschaft Tarifverträge abzuschließen. Sie können, müssen aber nicht. Art. 9 

Abs. 3 GG enthält keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zum Abschluss von 

Tarifverträgen. Die Bischöfe haben in ihrer Erklärung zum kirchlichen Dienst in 

Art. 7 Abs. 2 GrO jedoch festgelegt, dass wegen der Einheit des kirchlichen 

Dienstes und der Dienstgemeinschaft als Strukturprinzip des kirchlichen Arbeits-

rechts keine Tarifverträge mit Gewerkschaften abgeschlossen werden. Ebenso 

scheiden Streik und Aussperrung zur Veränderung der Arbeitsbedingungen mit 

der Begründung aus, dass ihre Mitglieder nicht die Erfüllung ihres karitativen und 

verkünderischen Werks unter dem Vorbehalt der eigenen Interessenswahrung 

setzen sollen, ohne dabei den Charakter ihrer Tätigkeit zu wandeln. Diese Festle-

gung ist von der Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts eingeschlos-

sen. Der Kirche geht es um ihren Sendungsauftrag. Mitarbeiter können sich im 

„Dritten Weg“ zu Arbeitsrechtsregelungen beteiligen und durch die Mitarbeiter-

vertretung ihre Anliegen in den KODAen vorbringen. Nicht nur von den Gewerk-

schaften, sondern auch im kirchlichen Raum wird vermehrt die Forderung laut, 

die Arbeitsbedingungen kirchlicher Mitarbeiter durch Tarifvertrag zu regeln, da

diese wie andere Erwerbstätige an erster Stelle ihre eigenen Interessen wahrneh-

men, um mit ihrem Einkommen der Familie und den eigenen Wünschen gerecht 

zu werden.46 Im Bereich der Tarifvereinbarungen haben sich bei Kirchen und Ge-

werkschaften Gemeinsamkeiten entwickelt. Die Kirchen respektieren die Gewerk-

schaften als sozialpolitische Gestaltungsmacht sowie als Tarifvertragspartei. Die 

Gewerkschaften wiederum erweisen ihre Achtung den Kirchen als sozial enga-

gierte Religion.47

46 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, §§ 10 und 11.
47 Vgl. Hammer, S. 101.
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Nach Art. 6 GrO können sich kirchliche Mitarbeiter aber in Vereinigungen (Koa-

litionen) zur Beeinflussung und Gestaltung ihrer Arbeits- und Wirtschaftsbedin-

gungen zusammenschließen, ihnen beitreten und sich dort betätigen. Sie haben 

das Recht, Mitglieder zu werben und zu informieren. Diese Vereinigung muss 

aber die Zielsetzung der Kirche und ihre Loyalitätspflichten anerkennen. Sie sol-

len darauf Acht geben, dass die Mitarbeiter, die den Vereinigungen angehören, 

unter dem geistig-religiösen Auftrag der Kirche stehen. Dazu gehört der Respekt 

des verfassten Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften. So kommt 

es, dass von einigen Bistümern die Massengewerkschaft Ver.Di als Koalition 

nicht anerkannt wird.48

4 Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. wurde am 15. Juli 1918 

gegründet und hat seinen Sitz in Stuttgart. Er steht unter dem Schutz und der Auf-

sicht des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart, welcher derzeit Bischof Dr. Gebhard 

Fürst ist. Im Januar 2010 sind 1053 Mitarbeiter beim Diözesancaritasverband 

(DiCV) beschäftigt. Davon sind 770 Frauen und 283 Männer. Der Vorstand des 

eingetragenen Verbands besteht aus drei Personen (Anlage 5). 

4.1 Der Caritasverband als kirchlicher Tendenzbetrieb

Das Wort „Caritas“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Nächstenliebe, 

von welchem Gedanken die Einrichtungen der Caritas geleitet sind. Die Dienste 

der Caritas sind Wesens- und Lebensäußerung der römisch-katholischen Kirche.49

Karitativ ist ein Unternehmen, wenn die Dienste Hilfsbedürftigen dienen, insbe-

sondere bei Betreuung körperlich oder geistig behinderter Menschen.50 Diese 

Aufgabe erfolgt nach der Auffassung des BAG freiwillig, d.h., sie verfolgen nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Das evangelische Gegenstück zur 

Caritas ist die Diakonie. Die Einrichtungen der Caritas nehmen somit eine kirchli-

che Grundfunktion wahr. Zur Caritas gehört die Übernahme sozialer-karitativer

48 Vgl. Becker-Freyseng, S. 48.
49 BVerfGE 24, 236 (246f); 46, 73 (90); 53, 366 (391ff) und Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, 
§ 3 Rn 4.
50 Vgl. Noll, S. 69 m.w.N.
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Aufgaben in organisierter Form, z.B. in der Gesundheits-, Kinder- und Jugend-, 

Familien-, Alten- und Behindertenhilfe sowie in Bildungseinrichtungen. Die Cari-

tas ist Anlaufstelle für verschiedene Bereiche, wie z.B. Adoption, Schwanger-

schaftsberatung, Migration und Integration, Kinderarmut, Altenhilfe und Pflege, 

Suchtberatung, Arbeit und Beschäftigung, was über die Hilfe der Arbeits- und 

Sozialämter oder der Hauptfürsorgestellen hinausgeht. 

Der DiCV ist in Caritas-Regionen aufgeteilt: Caritas Biberach, Bodensee-Ober-

schwaben, Fils-Neckar-Alb, Ludwigsburg-Waiblingen-Enz, Heilbronn-Hohen-

lohe, Ost-Württemberg, Schwarzwald-Alb-Donau, Schwarzwald-Gäu und Caritas 

Ulm (Anlage 4).

Jede Region wird durch das regionale Leitungsteam, bestehende aus Regionallei-

ter, Leiter für Wirtschaft und Finanzen und soziale Hilfen geleitet. Die jeweiligen 

Untergliederungen des DiCV arbeiten mit Caritasausschüssen, Gruppen für sozia-

le Dienste, karitative Vereinigungen und Einrichtungen auf der Ebene der Kir-

chengemeinden und Dekanate zusammen und tragen für eine entsprechende Zu-

ordnung Sorge. Der Mensch spielt als Wesen bei der Caritas eine große Rolle. Die 

Mitarbeiter haben ihrem Arbeitgeber gegenüber Loyalitätspflichten, soweit sie 

einen spezifischen kirchlichen Auftrag ausführen (siehe dazu Kap. 4.2.1).

Die Caritas gehört als Erfüllung des Liebesgebotes Christi zusammen mit der 

Verkündigung und dem Gottesdienst zum Auftrag der Kirche. Daher gelten die 

Regelungen in Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV. 

Der DiCV wird von § 118 Abs. 2 BetrVG als Teil der Religionsgemeinschaft in 

der Rechtsform eines religiösen Verbands der katholischen Kirche erfasst.51 Er ist 

ein Verband der Freien Wohlfahrtspflege und Glied des Deutschen Caritasver-

bands. Er ist aus dem Anwendungsbereich des BetrVG ausgenommen. Die Aus-

übung einer karitativen Tätigkeit ist eine Erscheinungsform der Religionsaus-

übung i.S. des Art. 4 Abs. 1 und 2 GG.52 Der Caritasverband ist somit kein Ten-

denzbetrieb i.S.d. § 118 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, da er aber arbeitsrechtlich relevant 

ist und tendenzbezogende bzw. karitative Aufgaben wahrnimmt, qualifiziert er 

51 Vgl. de Wall/Muckel, § 11 Rn 3.
52 LAG München, Urteil v. 5.11.1979.
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sich als kirchlicher Tendenzbetrieb.53

4.1.1 Arbeitsrechtliche Beziehungen beim Diözesancaritasverband

Die arbeitsrechtlichen Beziehungen zwischen dem Dienstgeber und dem Mitarbei-

ter müssen nach § 1 Abs. 2 AVR dem religiösen Charakter des kirchlichen Diens-

tes entsprechen. Das Arbeitsrecht des DiCV basiert auf der GrOkathK, denn er ist 

in Art. 2 Abs. 1 lit. d GrO im Geltungsbereich aufgeführt. Beim Caritasverband 

wirken folgende Organe: der Vorstand, der Diözesancaritasrat und die Vertreter-

versammlung (Anlage 5).

Der Vorstand besteht aus drei hauptamtlichen Mitgliedern: der Diözesancaritas-

direktor als Vorsitzender, welcher vom Bischof ernannt und abberufen wird, und 

zwei stellvertretenden Diözesancaritasdirektoren, welche vom Diözesancartiasrat 

gewählt und abberufen werden und der Bischof die Wahl bestätigten muss. Der 

Diözesancaritasdirektior ist der Dienstvorgesetzte aller Mitarbeiter.

Dem Vorstand liegt die Leitung des DiCV zugrunde. Er hat das Recht und die 

Pflicht, das zur Erfüllung der Verbandsauflagen Erforderliche zu veranlassen und 

durchzuführen. 

Der Diözesancaritasrat besteht aus dem Caritasreferenten der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart und seinem Stellvertreter, sowie fünf von der Vertreterversamm-

lung für sechs Jahre gewählten Personen und vier vom Bischof für den gleichen 

Zeitraum berufenen erfahrenen Personen. 

Mitglieder der Vertreterversammlung sind der Diözesancaritsrat, Vertreter jeder 

ortsverbandlichen und territorialen Untergliederung, Ordensvertreter, Vertreter 

von Fachverbänden und Arbeitsgemeinschaften sowie Vertreter des Diözesan-

priesterrates und des Diözesanrats. Die Aufgaben der Organe sind ausführlich in 

der Satzung in Anlage 7 aufgeführt und werden hier deshalb nicht erläutert.

4.1.2 Leitbild des Diözesancaritasverbands

Aufgrund des Selbstbestimmungsrechts haben die kirchlichen Einrichtungen das 

Gestaltungsrecht, allen Mitarbeitern das besondere Leitbild einer christlichen 

53 Marino, G., Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des sog. Tendenzschutzes im Betriebsver-
fassungsrecht und im Unternehmensverfassungsrecht, Bd. 77, Berlin 1986, S 3.
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Dienstgemeinschaft zugrunde legen zu können.54 Art. 1 GrO legt fest, dass das 

Leitbild Grundlage aller Dienstverhältnisse in kirchlichen Einrichtungen ist. Der 

Staat gewährleistet den Kirchen die Befugnis, den spezifisch religiösen Charakter 

ihres Dienstes auch beim Einsatz der zivilrechtlichen Gestaltungsformen herzu-

stellen und zu bewahren. Der Begriff der Dienstgemeinschaft umfasst den Auftrag 

Jesu Christi, ihm im Dienst der Versöhnung zu folgen und sich nicht auf die die-

nende Nachfolge des einzelnen zu beschränken (Art. 1 Abs.1 GrO). Wer im kirch-

lichen Dienst tätig wird, trägt dazu bei, dass die Einrichtung ihren Teil am Sen-

dungsauftrag der Kirche erfüllen kann. 

Das Leitbild des DiCV (Anlage 6) zeigt die gemeinsamen Grundlagen der Arbeit 

auf. Es enthält Grundsätze, welche gemeinschaftlich zwischen Mitarbeitern und 

Führungskräften in praktisches Handeln umgesetzt werden muss. Im Leitbild

werden Perspektiven für eine Weiterentwicklung in der Zukunft aufgezeigt. Dort 

werden auch Aufgaben und Ziele festgesetzt, welche nachfolgend näher erläutert 

werden.

4.1.3 Aufgaben und Ziele des Diözesancaritasverbands

Die wichtigste Aufgabe beim DiCV ist die Arbeit als Grunddienst der Ortskirche 

von Rottenburg-Stuttgart zu benennen. Der DiCV wirkt in Kirche, Staat und Ge-

sellschaft im Auftrag des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart. Er hilft Menschen in 

geistiger, körperlicher, seelischer und materieller Not, durch seine bereit gestellten 

sozialen Dienste in den verschiedenen Fachbereichen.

Das gemeinsame Ziel als Mitarbeiter ist, Menschen vor Ausnutzung, Ausgren-

zung und Vereinnahmung zu schützen und ihre Selbsthilfekräfte zu stärken. Ins-

besondere werden hier die Benachteiligten und Armen geschützt. Für dieses Ziel 

ist die unermüdliche Arbeit von ehrenamtlich Tätigen zur Unterstützung notwen-

dig, deren vielfältig soziales Engagement hoch geschätzt wird. 

Grundlage des Handels beim DiCV ist die Botschaft Jesu Christi aus der Über-

zeugung, dass Gott sich in Liebe aller Menschen annimmt und ihr Heil möchte.

Der Dienst am Nächsten, wie auch die Liturgie und die Verkündigung, gehören 

zum Wesen der Kirche. Da jeder Mensch ein einmaliges Geschöpf Gottes und 

54 BVerfG, BVerfGE 70, 138 (165).
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Individuum nach christlichem Verständnis ist, hilft der DiCV grundsätzlich jedem 

Menschen – ohne Unterschied aufgrund des Alters, des Geschlechts, der Religion, 

der Staats- und Volkszugehörigkeit oder der politischen Überzeugung. Der DiCV 

will solidarisch mit den schwachen und ausgrenzten Menschen sein. Diese Über-

zeugung bietet oftmals Nährstoff für Spannungsfelder von gesellschaftlicher Rea-

lität und der Vision vom Reich Gottes. Der DiCV orientiert sich in seinem Han-

deln an der katholischen Soziallehre. Es gelten folgende Prinzipien: Personalität, 

Subsidiarität und Solidarität (Anlage 6).

Der DiCV achtet die Würde jedes einzelnen Menschen und tritt für seine Rechte 

ein (Personalität). Er fördert die Selbständigkeit einzelner Personen sowie Grup-

pen und leistet Hilfe zur Selbsthilfe (Subsidiarität). Er unterstützt solidarisches 

Handeln und Verhalten i.S. des Gemeinschaftswohls (Solidarität).

Zur bewussten Stärkung und Verwirklichung der Ziele unterstützt, fördert und 

ergänzt der DiCV die ehrenamtlich-karitative Arbeit in den Kirchengemeinden. 

Die Qualität der Leistungen des DiCV unterliegt der ständigen Prüfung. Genauso 

ist Ziel, die Finanzmittel wirtschaftlich und zweckmäßig zu verwenden. Es wer-

den überwiegend Eigenmittel für die Aufgaben eingesetzt, für die der Caritasver-

band Verantwortung trägt. Weiter kooperiert der Verband mit kirchlichen Stellen 

und anderen Trägern der freien Wohlfahrtspflege und stellt sich dem Wettbewerb.

4.2 Arbeitsrechtliche Problematik

Die Arbeit im kirchlichen Dienst unterscheidet sich vom staatlichen Arbeitsver-

hältnis. Aufgrund der karitativ-sozialen Tendenz in kirchlichen Einrichtungen 

werden an die Mitarbeiter speziellere Anforderungen gestellt, sowohl im dienstli-

chen als auch privaten Bereich. Die Kirche hat das Recht dazu und kann bei Ver-

letzungen Sanktionen ausüben. Dies führt in der Praxis häufiger zu Streitigkeiten, 

vor allem vor dem Arbeitsgericht. 

4.2.1 Loyalitätsobliegenheiten der Mitarbeiter im kirchlichen Tendenzbetrieb

Dem Caritasverband und anderen kirchlichen Tendenzbetrieben stehen aufgrund 

des verfassungsrechtlich geschützten Selbstbestimmungsrechts die Befugnis zu, 

über die allgemeinen Arbeiternehmerpflichten hinaus weitere „kirchliche Grund-
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verpflichtungen“55 festzulegen. Diese Pflichten werden auch Loyalitätsobliegen-

heiten genannt. Ihre Erfüllung kann im Gegensatz zu anderen Rechtspflichten 

nicht mit staatlichen Zwangsmitteln erzwungen werden. Der Bischof als alleiniger 

Gesetzgeber bestimmt den Umfang und die Grenzen der Loyalitätsobliegenheiten, 

nicht das weltliche Gericht.56 Sie bestimmen sich nach Art. 4 GrO und sind keine 

Nebenpflichten, auf deren Erfüllung der kirchliche Arbeitgeber einen Rechtsan-

spruch hat. Somit wird von den Mitarbeitern in Art. 4 erwartet, dass sie die 

Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und beachten. 

Insbesondere im pastoralen, katechetischen und erzieherischen Dienst sowie bei 

Mitarbeitern, die aufgrund einer Missio canonica, der Erteilung einer Rechts- und 

Lehrbefugnis, tätig sind, ist das persönliche Lebenszeugnis i.S. der Grundsätze der 

katholischen Glaubens- und Sittenlehre erforderlich. Diese Vorschriften gelten 

auch für leitende Mitarbeiter (Abs. 1). Weiter haben alle Mitarbeiter kirchenfeind-

liches Verhalten zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung 

und in ihrem dienstlichen Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und der Ein-

richtung, in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden (Abs. 4). Von nichtkatholi-

schen christlichen Mitarbeitern wird erwartet, dass sie die Wahrheiten und Werte 

des Evangeliums achten und dazu beitragen, sie in der Einrichtung zur Geltung zu 

bringen (Abs. 2). Nichtchristliche Mitarbeiter müssen bereit sein, die ihnen in ei-

ner kirchlichen Einrichtung übertragenden Aufgaben i.S. der Kirche zu erfüllen.

Die Grenzen der Loyalitätspflichten bestehen im ordre public (Öffentliche Ord-

nung) in Art. 6 EGBGB, in § 138 BGB in den guten Sitten und im Willkürverbot

in Art. 3 Abs. 1 GG. Die kirchlichen Einrichtungen dürfen nicht in Einzelfällen 

unannehmbare Anforderungen an die Loyalität ihrer Mitarbeiter stellen, welche 

möglicherweise entgegen den Grundsätzen der eigenen Kirche und der daraus 

folgenden Fürsorgepflicht stehen.57 Überschreitet der Caritasverband seinen Au-

tonomiebereich, müssen staatliche Arbeitsgerichte eingreifen und nachbessern.

Verstößt ein Mitarbeiter gegen Loyalitätsobliegenheiten, so muss der Dienstgeber 

versuchen, diesen Mangel auf Dauer zu beseitigen. In Art. 5 GrO ist bestimmt, 

dass der Dienstgeber das Gespräch mit dem betroffenen Mitarbeiter aufzusuchen 

55 BVerfG, Beschluss vom 4.6.1985, 2 BvR 1703/83 – AP Nr. 24 zu Art. 140 GG.
56 BVerfG, BVerfGE 70, 138 (165).
57 BVerfG, BVerfGE 70, 138 (165).
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hat. Im konkreten Fall ist zu prüfen, ob schon ein solches klärendes Gespräch oder 

eine Abmahnung ein formeller Verweis oder eine andere Maßnahme, wie Verset-

zung oder Änderungskündigung, geeignet sind, dem Obliegenheitsverstoß zu be-

gegnen. Als letzte Maßnahme kommt die Kündigung in Betracht. 

Der Mitarbeiter verstößt nach Art. 5 Abs. 2 GrO gegen die Obliegenheiten, wenn 

er aus der Kirche austritt, öffentlich gegen tragende Grundsätze der katholischen 

Kirche eintritt, sich z.B. öffentlich für Abtreibung ausspricht und er schwerwie-

gende persönliche sittliche Verfehlungen wie z.B. sexueller Missbrauch oder Un-

terschlagung begeht. Ein schwerwiegender Verstoß liegt auch vor, wenn eine nach 

dem kirchlichen Verständnis ungültige Ehe abgeschlossen wird.

4.2.2 Treuepflicht und Leistungspflicht des kirchlichen Mitarbeiters

Neben den Loyalitätsobliegenheiten aus Art. 4 GrO hat der Mitarbeiter seinem 

Dienstgeber gegenüber auch eine Treuepflicht, den ihnen anvertrauten Dienst in 

Treue und Erfüllung der allgemeinen und besonderen Dienstpflichten zu leisten. 

Dem Mitarbeiter obliegt es generell, seine Leistungspflicht nach Treu und Glau-

ben (§ 242 BGB) mit Rücksicht aus dem Grundsatz der Sittenwidrigkeit (§ 138 

BGB) zu bewirken und z.B. keine Betriebsgeheimnisse an die Öffentlichkeit zu 

bringen.58

Die Nebenleistungspflichten stehen dabei in einem engen Bezug zu den Haupt-

leistungspflichten. Die Nebenpflichten innerhalb des Dienstes sind in den AVR 

konkretisiert. 

§ 4 AVR listet wichtige Pflichten auf: so hat der Mitarbeiter in Abs. 2 kirchliche 

Gesetze und Vorschriften zu beachten. Die persönliche Lebensführung des kath.

Mitarbeiters hat den Normen der Kirche zu entsprechen. Die persönliche Lebens-

führung der nichtkatholischen Mitarbeiter darf dem kirchlichen Charakter der Ein-

richtung nicht widersprechen (Abs. 3). Jeder Mitarbeiter hat die für seinen Be-

reich geltenden staatlichen Rechtsvorschriften und die Dienstanweisungen sowie 

die Weisungen seiner Vorgesetzten zu beachten (Abs. 4.) Dies gilt auch für 

Dienstordnungen, Haus- und Heimordnungen nach Abs. 5.

58 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 6 und Becker-Freyseng, S. 24.
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4.2.3 Fürsorge- und Treuepflicht des Dienstgebers

Der kirchliche Dienstgeber hat nach § 1 Abs. 2 AVR eine Fürsorge- und Treue-

pflicht für seine Mitarbeiter. Die Fürsorgepflicht des Dienstgebers umfasst Pflich-

ten zum Schutz der Persönlichkeit, des Lebens, der Gesundheit, des Eigentums 

und sonstiger Vermögensinteressen des Mitarbeiters gegen Beeinträchtigungen 

i.S. des Gedankens von Treu und Glauben. Der Dienstgeber hat insbesondere die 

Würde des Menschen in Art. 1 GG sowie das Recht auf freie Persönlichkeitsent-

faltung in Art .2 Abs.1 GG zu achten. Die katholische Kirche hat in der GrOkathK 

eine entsprechende Pflicht in das kirchliche Arbeitsverhältnis übernommen und 

sich zu den aus der Würde des Menschen abgeleiteten Grund- und Menschenrech-

ten bekannt. 

Der Dienstgeber hat somit die Intimsphäre des Mitarbeiters zu respektieren, ihn 

vor Mobbing und ungerechtfertigten Vorwürfen Dritter im Zusammenhang mit 

seiner Tätigkeit zu schützen und Maßnahmen zu ergreifen. Ebenso sollen Ansprü-

che der Mitarbeiter auf Beschäftigung, ein gesicherter Datenschutz, das Recht zur 

Bestimmung der sexuellen Freiheit sowie die Begrenzung von Fragerecht und 

Offenbarungspflichten gewährleistet sein.59 Den Dienstgeber treffen zudem zahl-

reiche Auskunfts- und Informationspflichten dem Mitarbeiter gegenüber, welche 

die Erfüllung der Arbeitspflicht und den Umgang der Rechte aus dem Arbeitsver-

hältnis betreffen. 

4.3 Die Anwendung der Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas auf 

Dienstverträge

Die Richtlinien für die Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Cari-

tasverbandes (AVR) sind eine kirchliche Arbeitsrechtsregelung. Ihnen wird im 

Unterschied zum Tarifvertrag keine normative Wirkung zuerkannt. Alle caritati-

ven Dienstgeber sind aber kirchenrechtlich dazu verpflichtet, Dienstverträge abzu-

schließen, in denen die Anwendung der AVR in vollem Umfang auf das Dienst-

verhältnis vereinbart wird.60 Sie würden sonst gegen zwingendes Recht verstoßen. 

Die AVR finden Anwendung in allen Einrichtungen und Dienststellen des Deut-

schen Caritasverbands in Deutschland (§ 2 Abs. 1 AVR). Sie sind aber kein Tarif-

59 Vgl. Beyer/Papenheim, AT § 1 Rn 20ff.
60 Ebenda, AT § 2 Rn 2.
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vertrag i.S. des Tarifvertragsgesetzes (TVG), weil sie nicht auf einer Vereinba-

rung eines Arbeitgebers bzw. einer Arbeitgebervereinigung mit einer Gewerk-

schaft berufen. Der Inhalt der AVR wird in paritätisch besetzten Kommissionen 

festgesetzt. Es ist deshalb streitig, ob es sich bei der AVR um eine einseitige 

Richtlinie des Dienstgebers ohne Normcharakter oder um eine eigenständige kol-

lektive Arbeitsvertragsordnung mit normativem Charakter, ähnlich dem Tarifver-

trag, handelt.61

Das BAG62 geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass die Regelungen der 

AVR nur dann Rechtsnormqualität haben können, wenn der staatliche Gesetzge-

ber ihnen Rechtsnormqualität zuerkennt. Dies ist für Tarifverträge in § 4 TVG 

geschehen. Da die AVR nicht von Tarifparteien ausgehandelt werden und auch 

nicht nach Maßgabe des TVG zustande kommen, können sie Tarifverträgen nicht 

gleichgestellt werden. Ein Mitarbeiter kann seine Rechte aus den AVR somit nur 

geltend machen, wenn der Dienstgeber mit ihm im Einzelarbeitsvertrag die An-

wendung der AVR vereinbart. Im Bereich des Mindestlohns für Pflege sind die 

AVR zur Qualitätssicherung als Tarifvertrag anerkannt. Sie sollen Lohndumping 

unterbinden. 

Die einzelvertragliche Bezugnahme auf die AVR ist im Musterdienstvertrag (An-

lage 16) gem. § 7 Abs. 1 Unterabsatz 1 Satz 2 enthalten. Die Kirchen sehen den-

noch in den AVR eine eigenständige kollektive Arbeitsvertragsordnung mit nor-

mativem Charakter, welchen den Tarifverträgen gleichzusetzten ist. Sie begrün-

den ihre Meinung auf das Selbstverwaltungsrecht der Kirchen.63 Für die Praxis 

ergibt sich, dass die Dienstgeber einerseits aufgrund des kirchlichen Rechts an die 

AVR gebunden sind, andererseits aber die kirchenrechtliche Bindung von den 

staatlichen Arbeitsgerichten nicht berücksichtigt wird. Der Inhalt des Dienstver-

trags kann nach § 105 Gewerbeordnung (GewO) von den Arbeitsvertragsparteien 

frei vereinbart werden. Die AVR sind demnach nur anzuwenden, wenn dies im 

Dienstvertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Hat ein Mitarbeiter in seinem 

Dienstvertrag den Ausschluss der AVR vereinbart, muss er befürchten, dass sich 

61 Vgl. Beyer/Papenheim, AT-Einleitung Rn 36.
62 BAG Urteil vom 28.10.1987 – 5 AZR 518/85 – AP Nr. 7 AVR Caritasverband in: NZA 1988, 
425; zuletzt Beschluss vom 23.1.2002 – 4 AZN 760/01 – ZMV 2/2002, 87.
63 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 15 Rn 12ff.
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Ansprüche, die sich aus ihr ergeben, vom staatlichen Arbeitsgericht nicht aner-

kannt werden. 

Der DiCV ist verpflichtet, die AVR für seine Dienstverträge anzuwenden. Ge-

schäftsführer, Verwaltungsleiter und Personalleiter verletzten ihre dienstvertragli-

chen Pflichten, wenn sie die Anwendung der AVR ganz oder teilweise ausschlie-

ßen. Sie schädigen dadurch die betroffenen Mitarbeiter und gefährden das Anse-

hen und die Glaubwürdigkeit der Kirche als Arbeitgeber. Auch finanzielle Um-

stände verbieten den Ausschluss der AVR. In Härtefällen können Bestandteile 

von Vergütungen gekürzt oder gestundet werden.64

Die AVR finden nach § 3 AVR keine Anwendung für Mitarbeiter mit körperli-

cher, geistiger, seelischer oder sonstiger beeinträchtigter Leistungsfähigkeit und 

für Mitarbeiter in Betreuung. Sie gelten nicht für Mitarbeiter, die ihre Arbeit nach

§ 11 Abs. 3 SGB XII verrichten und für jene, die für einen festumgrenzten Zeit-

raum ausschließlich zu ihrer Vor- oder Ausbildung beschäftigt sind. Genauso gel-

ten sie nicht für Auszubildende, leitende Ärzte und vergleichbare leitenden Mitar-

beiter mit Einzelverträgen und für Mitarbeiter, die über die höchste Vergütungs-

gruppe der Richtlinien hinausgehende Dienstbezüge erhalten.

4.4 Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in der katholischen Kirche

Der Arbeitgeber ist grundsätzlich verpflichtet, Gleiches gleich und Ungleiches 

ungleich zu behandeln. Auf der Grundlage des allgemeinen Gleichheitsgrundsat-

zes ist der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz entwickelt worden. Das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) setzt die EG-Richtlinien, insbeson-

dere Richtlinie 2000/78/EG (Rahmenrichtlinie für die Verwirklichung der Gleich-

behandlung in Beschäftigung und Beruf), Richtlinie 2000/43/EG (Gleichbehand-

lung ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft) und Richtlinie 

2006/54/EG (Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Be-

schäftigungsfragen), in nationales Recht um und ist ein Gesetz, welches dem 

kirchlichen Selbstbestimmungsrecht Schranken setzt. Nach § 1 i.V.m. § 2 Abs. 1 

AGG sind insbesondere berufliche Benachteiligungen aus Gründen der Religion

oder Weltanschauung unzulässig. § 8 Abs. 1 AGG stellt aber eine Ausnahme dar. 

64 Vgl. Beyer/Papenheim, AT § 2 Rn 4.
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Danach ist eine unterschiedliche Behandlung aufgrund der Art der auszuübenden 

Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung zulässig, wenn der Grund der 

unterschiedlichen Behandlung eine wesentliche und entscheidende berufliche An-

forderung darstellt. Es ist also zulässig, wenn ein Frauenorden männliche Interes-

senten ablehnt. Eine weitere Ausnahme und Erweiterung des § 8 AGG ist die sog. 

„Kirchenklausel“65 nach § 9 Abs. 1 AGG. Danach ist eine unterschiedliche Be-

handlung aufgrund der Religion oder Weltanschauung bei der Beschäftigung 

durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 

Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemein-

schaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch 

zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beachtung 

des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung 

im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine 

gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt. Ferner sichert Abs. 2 das Recht 

der Religionsgemeinschaften, von ihren Mitarbeitern ein loyales und aufrichtiges 

Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können.

Ein katholischer Tendenzbetrieb darf für bestimmte Positionen nur Mitarbeiter 

katholischer Konfession einstellen oder Bewerber nichtchristlicher Konfessionen

ablehnen. In den leitenden Positionen der 1. Ebene (vgl. Kap. 2.2) sind derzeit nur 

Führungskräfte katholischer Konfessionen beschäftigt. Für diese Aufgabe sind ein 

fundiertes Wissen im katholischen Glauben sowie seiner Lehre und die Einbin-

dung in der katholischen Kirche für die Zusammenarbeit mit geistigen Personen 

und kirchlichen Einrichtungen wichtig. Ein Regionalleiter der Caritas kann eine 

Stelle nur mit katholischer Konfession wahrnehmen, da er mit Dekanaten und 

katholischen Priestern zusammenarbeiten muss. In nicht leitenden Positionen ar-

beiten beim DiCV auch Mitarbeiter anderer Konfessionen. Als Beispiele hierfür 

wurden eine Verwaltungskraft und eine Sozialpädagogin in der Migrationsbera-

tung mit muslimischen Glauben eingestellt. Für diese Tätigkeit ist die Ausübung 

des katholischen Glaubens nicht gefordert und strahlt nicht in die Öffentlichkeit 

aus. 

65 Vgl. Junker, A., Grundkurs Arbeitsrecht, 7. Aufl., München 2008, § 2 Rn 108 und Berkoswsky 
in: Münchener Handbuch, Arbeitsrecht, Band 1, 3. Aufl. 2009, § 124 Rn 29-34.
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Der Caritasverband beschäftigt derzeit mehr Frauen als Männer. Gründe dafür 

liegen nicht in der Diskriminierung von Männern im sozialen Bereich. Frauen 

fühlen sich in sozialen Berufen mehr angesprochen und bewerben sich daher ver-

mehrt auf solche Stellenausschreibungen. Der DiCV bietet für viele weibliche 

Mitarbeiter einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit Teilzeitarbeitsplätzen an. 

Die Quote der Teilzeitbeschäftigungen liegt bei ca. 60%. Genauso gibt es für 

Frauen die Möglichkeit, Karriere beim DiCV zu machen; die Anzahl der Bewer-

bungen ist jedoch gering. Rund 80% der Bewerbungen in leitenden Positionen 

kommen von Männern, obwohl die Aufstiegschancen im internen Bereich häufig 

angesprochen und den weiblichen Mitarbeitern nahe gelegt werden. 

Um der Diskriminierung des Alters im kirchlichen Tendenzbetrieb entgegenzu-

wirken, hat der Deutsche Caritasverband als Anlage 3 in der AVR Berufserfah-

rungsstufen (Anlage 8) in der Regelvergütung als vorbeugende antidiskriminie-

rende Maßnahmen eingeführt. Es gibt je nach Vergütungsgruppe insg. 12 Regel-

vergütungsstufen. In Stufe 1 kommen Berufsanfänger ohne jegliche Berufserfah-

rung. Nach zwei Jahren können sie in die nächste Stufe aufsteigen. Der Rhythmus 

ist immer 2-jährig. Ist in einer Stellenausschreibung eine erste einschlägige Be-

rufserfahrung für die Stelle erforderlich, können bis zu vier Jahre Berufserfahrung 

anerkannt werden und der Mitarbeiter kann bereits in Stufe 2 einsteigen (s. Anla-

ge 9). Bringt ein Mitarbeiter die für eine Stelle geforderte mehrjährige einschlägi-

ge Berufserfahrung mit, können bis zu 16 Jahren Berufserfahrung angerechnet 

werden und die Vergütung kann sofort in Stufe 8 erfolgen. Die Einstufung ist aber 

Auslegung des DiCV. Betriebserfahrung bekommt ein Mitarbeiter erst, wenn er 

beim DiCV arbeitet. So hat ein 35-jähriger Mitarbeiter die gleichen Ansprüche 

und Chancen auf Gehalterhöhung wie ein 50-jähriger Mitarbeiter, wenn sie beide 

die gleiche Dienstzeit hinter sich haben. Zuvor gab es Altersstufen, welche mit der 

Einführung des AGG jedoch nicht mehr zu vereinbaren waren. 

Weiter ist zu erwähnen, dass die vom kirchlichen Dienstgeber geforderten Loyali-

tätspflichten dem AGG nicht entgegen stehen.
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5 Das Bewerbungsverfahren beim Caritasverband

Die Verfassungsgarantie des Selbstbestimmungsrechts gewährleistet den Kirchen 

die Festlegung der Vorgaben für die Personalauswahl. Der Caritasverband als 

kirchlicher Arbeitgeber nimmt sich daher die Freiheit, mit wem er einen Dienst-

vertrag abschließt und macht von der Auswahlfreiheit aus der allgemeinen Ver-

tragsfreiheit Gebrauch. Er kann den Abschluss eines Arbeitsvertrages von der 

Zugehörigkeit zur katholischen Kirche abhängig machen. Die Kirche kann kon-

fessionsverschiedene Christen und sogar Nichtchristen in ihren Dienst aufnehmen.

Deshalb ist es keine Willkür, wenn die kirchliche Einrichtung ihre Anzahl konfes-

sionsverschiedener oder konfessionsloser Mitarbeiter begrenzt. 

5.1 Die Stellenausschreibung

Der Bereich der Personalgewinnung und –werbung stellt für jeden Arbeitgeber ein 

wichtiges Instrument dar. Es müssen geeignete Mitarbeiter mit den entsprechen-

den Qualifikationen gefunden werden. Die Stellenausschreibung ist das Mittel, 

mit dem der Dienstgeber mögliche Bewerber für die Besetzung einer Stelle intern 

und extern informiert. Aufgrund des breiteren Bewerberauswahlspektrums werden 

Stellen häufig extern ausgeschrieben, um die am besten geeigneten zukünftigen 

Mitarbeiter zu finden und nicht geeignete Bewerber von einer möglichen Bewer-

bung abzuhalten. Allerdings setzt die Stellenausschreibung ein mehrwöchiges

Verfahren voraus. Der Dienstgeber muss nach § 27 Abs. 2 MAVO die Mitarbei-

tervertretung über die beabsichtigte Stellenausschreibung durch Übermittlung des 

Ausschreibungstextes informieren. Der Inhalt der Stellenausschreibung muss um-

fassend und gleichzeitig genau beschrieben sein. Wichtig sind hier folgende An-

gaben: Träger der Einrichtung und deren Aufgaben, Aufgaben in der zu besetzen-

den Stelle, Anforderungen an den Bewerber, Arbeitsbedingungen, Grund für die 

Ausschreibung, Form der Bewerbung, einzureichende Bewerbungsunterlagen und 

die Angabe über den Adressaten der Bewerbung.

In Art. 3 Abs. 3 GrO werden als persönliche und fachliche Eignungen die fachli-

che Tüchtigkeit, gewissenhafte Erfüllung der übertragenen Aufgaben und eine 

Zustimmung zu den Zielen der Einrichtung vorausgesetzt. Dies bedeutet, dass der 

Bewerber die Loyalitätsanforderungen erfüllen und körperlich, geistig und see-
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lisch den Anforderungen der beabsichtigten Tätigkeit gewachsen sein muss.66

Grundsätzlich gelten bei der Stellenanzeige die allgemeinen Vorschriften nach 

dem AGG. Die Stellenausschreibung muss geschlechtsneutral sein und darf Be-

werber aus den Gründen in § 1 AGG nicht benachteiligen. Ein Arbeitsplatz darf 

nach § 11 AGG nicht unter Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot in § 7 Abs. 

1 AGG ausgeschrieben werden. Allein die falsche Stellenausschreibung führt 

noch nicht zum Anspruch auf Schadensersatz. Ein Bewerber kann sich nur weh-

ren, wenn er abgelehnt wurde und Indizien für einen Verstoß gegen das Diskrimi-

nierungsverbot beweisen kann, die eine Benachteiligung vermuten lassen.67 Der 

kirchliche Tendenzträger kann aus dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen in 

seiner Stellenausschreibung die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche ver-

langen, wenn es eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt (§ 9 AGG).

Der Caritasverband fordert dies meist in Beschäftigungsverhältnissen im sozialen 

Bereich im Umgang mit Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen so z.B. bei Stel-

lenanzeigen von Sozialpädagogen (Anlage 15).

5.2 Das Bewerbungsverfahren

Der Einstellung geht regelmäßig ein Verfahren voraus, in dem der am besten ge-

eignete Bewerber ermittelt werden soll. Gem. § 7 Abs. 1 AVR wird der Mitarbei-

ter durch den Rechtsträger der Einrichtung, dem sog. Dienstgeber oder von dessen 

Bevollmächtigten, eingestellt. Der Dienstgeber hat im Einstellungsverfahren das 

Diskriminierungsverbot nach dem AGG zu beachten, die Mitarbeitervertretung 

(MAV) nach § 34 MAVO zu beteiligen, deren Zustimmung einzuholen und die 

rechtlichen Grenzen des Fragerechts einzuhalten. Die Zustimmung der MAV gilt 

als erteilt, wenn sie nicht binnen einer Woche nach Eingang des Antrags Einwen-

dungen erhebt. Die MAV kann ihre Zustimmung verweigern, wenn die Maßnah-

me gegen ein Gesetz, eine Rechtsordnung, kircheneigene Ordnungen oder sonsti-

ges geltendes Recht verstößt oder der Verdacht begründet ist, dass der Bewerber 

durch sein Verhalten den Arbeitsfrieden in der Einrichtung in einer Weise stören 

wird, die insgesamt für die Einrichtung unzuträglich ist (§ 34 Abs. 2 MAVO). 

66 Vgl. Beyer/Papenheim, AT § 7 Rn 36f.
67 Vgl. Büdenbender, U./Will, C., Arbeitsrecht, Konstanz 2008, S. 121f.
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Nach Eingang der Bewerbungsunterlagen beim DiCV trifft die Führungskraft der 

Geschäftsstelle eine Vorauswahl. Sie kann das Auswahlverfahren auf den Perso-

nalfachbereichsleiter delegieren, welcher beim Bewerbungsverfahren ansonsten 

begleitend mitwirkt. Die Bewerbungsmappe ist der erste Eindruck. Sie sollte voll-

ständig und ordentlich sein. Es folgt die Analyse der fachlichen Kompetenzen, des 

methodischen Teils und der Motivation, ob der Bewerber wirkliches Interesse an 

der ausgeschriebenen Stelle zeigt und sich mit dem Bereich identifizieren möchte 

sowie Theorie in Praxis umsetzen kann. Den Bewerbern, die in den engeren Kreis 

gelangen, wird ein Bewerbungsbogen (Anlage 10) zugesandt, welcher das Ziel 

hat, die Motivation und das Interesse des Bewerbers auf die ausgeschriebene Stel-

le zu erforschen. Die Führungskraft analysiert auf Grundlage der Antworten, ob 

der Bewerber zur Caritas passt, ob er in der katholischen Kirche verwurzelt ist, ob 

der Bewerber bei der Caritas überhaupt arbeiten. Wichtig ist, ob der Bewerber 

genau diese Stelle oder nur irgendeinen Job haben möchte und ob er im Hinblick 

auf die Zukunftsperspektive auch noch in ein paar Jahren dem Caritasverband zur 

Verfügung steht. Neben der Motivation muss der Bewerber auch ins Team passen. 

In diesem Bewerbungsbogen ist die Angabe der Konfession zu tätigen. Die Kon-

fession ist, wie oben bereits aufgeführt, abhängig von der Stellenbesetzung. Beim 

DiCV haben alle Bewerber, egal welcher Konfessionszughörigkeit, den gleichen 

Rang. Diese Angabe darf vom DiCV gem. § 9 AGG gefordert werden. Der Be-

werber hat mit dieser Frage beim Bewerbungsverfahren in einer kirchlichen Ein-

richtung zu rechnen. Nach der Analyse des Bewerbungsbogens wird nochmals 

eine Auswahl getroffen und diese Bewerber werden dann zum Vorstellungsge-

spräch geladen.

5.3 Fragerecht des Dienstherrn beim Einstellungsinterview

Der Dienstgeber will sich beim Einstellungsverfahren ein möglichst detailliertes 

Bild vom Bewerber machen. Interessant sind hier die persönlichen Verhältnisse, 

die fachlichen Fähigkeiten und der berufliche Werdegang. Dabei soll der Bewer-

ber in seiner Intimsphäre und seinem Persönlichkeitsrecht geschützt sein.68 In Art. 

3 Abs. 5 GrO ist festgelegt, dass der kirchliche Arbeitgeber vor Abschluss des 

68 Vgl. Noll, S. 121.
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Arbeitsvertrages durch Befragung und Aufklärung der Bewerber sicherzustellen 

hat, dass er die für ihn nach dem Arbeitsvertrag geltenden Loyalitätsobliegenhei-

ten nach Art. 4 erfüllt. Er hat eine Fragepflicht! Hierbei hat der kirchliche Arbeit-

geber ein weitergehendes Fragerecht. Jedoch muss er Vorsicht gebieten und die 

Diskriminierungsmerkmale des AGG nicht außer Acht lassen, sonst kann es pas-

sieren, dass ein Bewerber aufgrund einer unzulässigen oder diskriminierenden 

Frage nicht eingestellt und daher nicht ausreichend geschützt wird.

5.3.1 Unzulässige Fragen beim Einstellungsinterview

Dem Bewerber dürfen keine unzulässigen Fragen gestellt werden. Sollte dies ge-

schehen, muss er sie nicht beantworten. Die wahrheitswidrige Beantwortung einer 

unzulässigen Frage durch den Bewerber berechtigt den Dienstgeber nicht zur An-

fechtung. Dem Bewerber wird ein Recht zur Lüge gebilligt, wenn das Schweigen 

negative Schlüsse ziehen kann.69 Unzulässige Fragen nach §§ 2 Abs. 1 und 12 

AGG sollen Benachteiligungen der aufgezählten Merkmale vorbeugen und ver-

hindern.

Unzulässig ist die Frage nach Heiratsabsichten und Kinderwunsch, da der Schutz 

der Persönlichkeitssphäre Vorrang vor dem Informationsinteresse des Dienstge-

bers hat. Ebenso verboten sind Fragen nach der Empfängnisverhütung, Homose-

xualität, Schwangerschaft und der Intimsphäre. Weiter darf nicht nach der Partei-

zugehörigkeit und die Frage nach einer HIV-Infektion gestellt werden, weil jeder 

Mensch nach der EuGH- Rechtsprechung70 gem. Art. 8 der Europäischen Konven-

tion zum Schutze der Menschenrechte das Grundrecht auf Achtung des Privatle-

bens und damit auch das Recht hat, seinen Gesundheitszustand geheim zu halten. 

5.3.2 Zulässige Fragen beim Einstellungsinterview

Der Bewerber ist verpflichtet, eine zulässig gestellte Frage wahrheitsgemäß und 

vollständig zu beantworten. Der Dienstgeber hat andernfalls das Recht, wegen 

Irrtum oder arglistiger Täuschung nach §§ 119, 123 BGB den Dienstvertrag anzu-

fechten und von Anfang an ungültig zu machen. 

69 Vgl. Wisskirchen, G./Bissels, A., Fragerecht des Arbeitgebers bei Einstellung unter Berücksich-
tigung des AGG in: NZA 2007, Rn 169ff.
70 EuGH, Urteil vom 5.10.1994 – Rs C-404/92 P in NJW 1994, 3006.
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In kirchlichen Tendenzbetrieben spielt ferner die Frage nach der Religionszugehö-

rigkeit und der Konfession eine wichtige Rolle. Diese Frage ist zulässig, da der

Dienstgeber eine weitgehende Identifikation bestimmter Mitarbeiter mit den Un-

ternehmenszielen erwarten kann. Das geschützte Recht des Bewerbers durch Art. 

4 GG, seine religiösen Überzeugungen nicht offenbaren zu müssen, tritt dabei 

hinter die Interessen der Kirchen, mit ihren Mitarbeitern ihren kirchlichen Auftrag 

zu erfüllen. Der Bewerber hat hier eine Offenbarungspflicht aus dem Grundsatz 

von Treu und Glauben nach § 242 BGB. So steht es ihm auch zu, neben der Zu-

gehörigkeit zur Kirche nach kirchlichen Eheschließungen, standesamtlicher Wie-

derverheiratung und nach der Zughörigkeit bzw. den aktiven Einsatz für Überzeu-

gungen, Sekten oder sonstigen Gruppen, Vereinigungen, Organisationen, deren 

Einstellung mit der katholischen Glaubens- und Sittenlehre nicht übereinstimmen, 

zu fragen.71

Generell zulässig sind Fragen nach der fachlichen Qualifikation für die ausge-

schriebene Stelle, der Ausbildung, dem beruflichen Werdegang und der zuletzt 

ausgeübten Tätigkeit sowie nach Nebentätigkeiten. Weiter darf der kirchliche Ar-

beitgeber nach dem Familienstand fragen, soweit dies für die Beurteilung der per-

sönlichen Eignung einschließlich der Loyalitätsanforderungen erforderlich ist. Er 

darf sich nach der Zugehörigkeit zu Organisationen mit verfassungsfeindlicher 

bzw. kirchenfeindlicher Zielsetzung, z.B. die Zugehörigkeit zur NPD72 oder zur 

Scientology Kirche73 erkundigen. Bei Fragen hinsichtlich Erkrankungen muss 

differenziert werden. Die Zulässigkeit der Fragestellung wird bejaht, wenn durch 

die Krankheit bzw. Behinderung die Eignung für die vorgesehene Tätigkeit auf 

Dauer oder in wiederholten Abständen eingeschränkt ist, wenn eine ansteckende 

Krankheit vorliegt, welche Dritte gefährden könnte und wenn zu Dienstbeginn

oder in absehbarer Zeit mit Dienstausfällen zu rechnen ist, bspw. durch eine Ope-

ration oder einen Kuraufenthalt.74 In Berufen mit erhöhter Gefahr für Dritte wie 

z.B. in Krankenhäusern, darf deshalb nach einer HIV-Infektion gefragt werden. 

Die Frage Schwerbehinderung ist zulässig, wenn dies für die auszuübende Tätig-

71 Vgl. Beyer/Papenheim, AT § 7 Rn 65.
72 BVerwG, Urteil vom 12.3.1986 – 1 D 103/84 in NJW 1986, 3096.
73 BAG, Urteil vom 22.1.1995 – 5 AZB 21/94 in NJW 1996, 143.
74 Vgl. Beyer/Papenheim, AT § 7 Rn 73.
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keit von Bedeutung ist. Begrenzt zulässig sind Fragen nach Vorstrafen. Sie spie-

len bei der Einstellung in Kinderbetreuungseinrichtungen oder bei Bewerbern für 

die Verwaltung der Finanzen eine Rolle. Der Caritasverband lässt sich hier ein 

polizeiliches Führungszeugnis vor der Einstellung des Bewerbers vorlegen.

5.3.3 Fragekatalog des Caritasverbands zum Einstellungsverfahren 

Die Geschäftsstelle des DiCV hat für den Ablauf ihres Bewerbungsgesprächs ei-

nen eigenen Ablauf mit Fragekatalog geschaffen (Anlage 11). Zu Beginn wird 

dem Bewerber der Caritasverband mit seinem Leitbild, den Regionen und seiner 

Struktur vorgestellt. Danach darf der Bewerber die Initiative ergreifen und sich 

dem Bewerberauswahlgremium vorstellen und präsentieren. Nach dieser Vorstel-

lung erfolgt die Fragerunde zum Anforderungsprofil, zu Kenntnissen und Fähig-

keiten, zur Organisation, dem Team, dem Aufgabengebiet der Stelle und zur Spi-

ritualität des Bewerbers. Die Frage nach der Spiritualität (Anlage 12) ist bei der 

Einstellung beim Caritasverband ein zentraler Punkt. Der Bewerber wird u.a. ge-

fragt, was ihm am christlichen Glauben besonders wichtig ist und was seine inte-

ressanteste Erfahrung mit der Kirche war. Diese Fragen dringen schon tiefer unter 

die Oberfläche der Religions- und Glaubensthematik. Für den DiCV ist es aber 

von enormer Bedeutung, ob der zukünftige Mitarbeiter die Spiritualität als Quelle 

der Erneuerung und Richtungsweisung sieht und sich in seinem Handeln an den 

Werten der kath. Kirche orientiert. Genauso interessant ist die Frage, ob der Be-

werber als religiöser Mensch von einer Veränderung im Laufe seines Lebens 

durch die Beziehung zu Gott und der Kirche berichten kann. In den Einrichtungen 

der Caritas wird jedem Mitarbeiter nach § 10 AVR mit dem Einverständnis des 

Dienstgebers bis zu drei Arbeitstagen die Teilnahme an Exerzitien gewährt. Des-

halb ist es von Bedeutung, zu sehen, ob der künftige Mitarbeiter die Möglichkeit 

zur Entfaltung und Entwicklung in seiner gelebten Spiritualität nutzt.

5.3.4. Praktische Beispiele beim Auswahlverfahren des Caritasverbands 

Die Fragen nach der Konfession und Spiritualität beim Bewerbungsverfahren

können große Diskussionen aufwerfen. Hierzu drei Beispiele aus der Praxis:

Eine evangelische Frau bewirbt sich als Verwaltungskraft im Sekretariat im Refe-

rat Migration und Integration beim DiCV (s. Interview in Anlage 13). Die Frau 
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hat in ihrer Tätigkeit mit karitativen Diensten sowie Mitarbeitern zu tun. Dabei

erlebt sie christliche Rituale, wie z.B. den Wortgottesdienst zu Jahresanfang und

kann Angebote von geistigen Auszeiten wahrnehmen. Sie ist standesamtlich ver-

heiratet. Die Caritas fragt beim Vorstellungsgespräch, ob eine kirchliche Trauung 

in der Zukunft geplant ist. Die Bewerberin verneint, weil ihr Ehemann aus der 

Kirche ausgetreten ist und eine kirchliche Trauung aus diesen Gründen ablehnt. 

Sie zeigt sich am katholischen Glauben interessiert, hat ihre Magisterarbeit über 

ein katholisch-theologisches Thema, der Befreiungstheologie, geschrieben und 

weist die geforderten fachlichen Qualifikationen für die Stelle auf. Da die Bewer-

berin für ihre Aufgaben keine leitende Funktion wahrnimmt, ist es nicht von Nö-

ten, ihre Bewerbung aufgrund ihrer evangelischen Konfession abzulehnen. 

Im nächsten Beispiel liegt eine Stellenanzeige für einen Fachreferent für Arbeits-

und Zivilrecht in Teilzeit 80% vor (Anlage 14). Diese Stelle fällt nicht in leitende

Aufgaben. Der gesuchte Jurist soll aufkommende Fragen oder arbeitsrechtliche 

Probleme rechtlich prüfen. Er steht in dieser Position nicht in der Verkündigung 

der Botschaft Christi. Für diese Stelle ist die Konfession daher eher nebensäch-

lich. In der Stellenanzeige ist kein Hinweis darauf, dass die Zugehörigkeit zur 

einer christlichen Kirche gewünscht ist. Bejaht er das kirchliche Leitbild, steht 

einer Beschäftigung nichts im Wege.

Anders ist es bei der Suche der Caritas Calw nach einem Dipl.-Sozialpädagogen

für einen kath. Kindergarten im Bereich der Erziehungsbeistandschaft (Anlage 

15). Durch den näheren Kontakt mit den Kindern, Eltern und Erziehern steht die 

Person vermehrt im verkünderischen Bereich der Caritas. Besonders ihre Werte-

vorstellung sind im Austausch mit dem Klientel gefragt. Wer praktisch mit Kin-

dern und Eltern auf erzieherischer Ebene in einer katholischen Einrichtung arbei-

tet und Einfluss auf sein Umfeld ausübt, von dem darf die Zugehörigkeit zu einer 

christlichen Kirche erwartet werden, weil er auch eine Vorbildfunktion in dieser 

Stelle einnimmt und zur Glaubwürdigkeit der Kirche beiträgt.

Die Bejahung der Eigenart des kirchlichen Dienstes (Art. 3 Abs. 1 S. 1 GrO) ist 

eine Prüfungspflicht des katholischen Dienstgebers.75 Ein Verzichtet der Dienst-

75 Vgl. Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 101ff.
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geber auf die Einstellungsbefragung wäre rechtswidrig i.S. der GrO, egal ob der 

Bewerber sich für eine leitende oder anweisungsgebundene Tätigkeit bewirbt. Als 

Folge könnten Kündigungen wegen Verstoß der Loyalitätsobliegenheiten ungültig 

sein oder darauf verzichtet werden. Die Kirche bräuchte keine Vorgaben über 

Loyalitätspflichten. Sie hätte keine Eigenart. Der Sendungsauftrag und das Ziel 

der Nächstenliebe könnten somit nicht verwirklicht werden. Das BAG76 hat für 

diese Diskussion eine klare Stellungnahme bezogen und festgelegt, dass die un-

terbliebene Nachfrage nach vorhandenden Loyalitätsobliegenheiten in Art. 4 GrO, 

nach der Anerkennung und Beachtung der Grundsätze der kath. Glaubens- und 

Sittenlehre und der Unauflöslichkeit der Ehe in Art. 5 Abs. 2 GrO vor Abschluss 

des Arbeitsvertrages nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung führt.

Gibt ein Bewerber in seinem Bewerbungsbogen an, dass er keiner oder einer 

nichtchristlichen Konfession angehört, setzt der DiCV an diesem Punkt an und 

fragt nach. Die Pflichten zwischen katholischen, nichtkatholischen und konfessi-

onslosen Mitarbeitern sind differenziert. Ein beratendes Gespräch geht auf die 

persönliche Situation des Bewerbers ein. Bei konfessionslosen Bewerbern entsteht 

eine Diskussion über Wertevorstellungen zwischen Bewerber und Interviewer mit 

dem Resultat, ob sich der Bewerber mit der Lehre der Kirche und dem Leitbild

des Caritasverbands identifizieren kann oder sie ablehnt. Im pastoralen oder kate-

chetischen Bereich ist eine Offenbarungspflicht des Bewerbers über seine Religi-

on und Konfession in Anlehnung an Art. 3 Abs. 2 GrO von Bedeutung. Bei übri-

gen Positionen ist es oftmals eine Einzelfallentscheidung. Bewirbt sich eine aus 

der Kirche ausgetretene Person und gibt bei der Frage nach der Religion konfessi-

onslos an, ist anzunehmen, dass dieser Bewerber nach § 3 Abs. 1 S. 1 GrO die 

Eigenart des kirchlichen Dienstes nicht bejahen kann. Ein aus der katholischen 

Kirche ausgetretener Bewerber hat sich bewusst gegen die Glaubens- und Sitten-

lehre der Kirche entschieden, was eine Ablehnung beim Einstellungsverfahren 

rechtfertigt.77

76 BAG v. 16.9.2004, AP Nr. 44 zu § 611 BGB Kirchendienst und Thüsing, Kirchliches Arbeits-
recht, S. 102 m.w.N.
77 BAG v. 4.3.1980.
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5.4 Einstellung von Mitarbeitern beim Caritasverband

Der Caritasverband entscheidet nach der Qualifikation bzw. nach dem Potential, 

ob der Bewerber die Fähigkeit besitzt, die Anforderungen und Aufgaben der Stel-

le zu erlernen, ob er motiviert und an der ausgeschriebenen Stelle interessiert ist. 

Entscheidend ist die Frage, ob der Bewerber und sein ganzes Wesen zur Caritas 

und in das zukünftige Team hineinpassen. Überzeugt ein Bewerber, erhält er eine 

Zusage für die ausgeschriebene Stelle. Gem. § 7 Abs. 1 AVR wird der Mitarbeiter 

durch den Dienstgeber oder von dessen Bevollmächtigten eingestellt. Beim DiCV

sind nur Ebene 1und 2 einstellungsberechtigt. Jede Region und die Geschäftsstelle 

des DiCV in Stuttgart stellen ihre Bewerber selber ein. Der Vorstand ist in seinen 

untergeordneten Bereichen bei der Einstellung zu beteiligen. Der Dienstvertrag 

wird vor Dienstbeginn schriftlich unter Verwendung eines Musterdienstvertrages 

des Deutschen Caritasverbandes (Anlage 16) abgeschlossen. Für den Dienstver-

trag gelten die Richtlinien der AVR in ihrer jeweils geltenden Fassung. Das be-

deutet, dass die neueste Fassung der AVR mit allen Änderungen automatisch Be-

standteil jedes Dienstvertrages wird. Durch den Dienstvertrag wird zum einen 

deutlich, dass der Mitarbeiter in der Einrichtung an der Verwirklichung des ge-

meinsamen Werks christlicher Nächstenliebe mitwirkt und zum anderen werden 

Ort, Art und zeitlicher Umfang der Arbeitsleistung des Mitarbeiters sowie die 

dafür vom Dienstgeber zu erbringende Gegenleistungen in Form der Vergütung, 

des Urlaubs und der Zusatzversorgung festgelegt. 

Die Einstellung setzt nach Abs. 3 die persönliche Eignung und die notwendigen 

Kenntnisse und Fähigkeiten, i.d.R. die erforderliche Fachausbildung, voraus. 

Hierbei darf der Dienstgeber die Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses von einem 

Arzt seines Vertrauens verlangen (Abs. 3 S. 2). Wie im staatlichen Arbeitsrecht 

werden beim Caritasverband ebenso sechs Monate Probezeit gem. § 7 AT der 

AVR festgesetzt. Bei Dienstantritt ist der Mitarbeiter nach Abs. 5 auf treue und 

gewissenhafte Erfüllung seines Dienstes und die Einhaltung der Verschwiegenheit 

zu verpflichten. Im Personalbogen unterschreibt er die Anerkennung der Anord-

nung über den kirchlichen Datenschutz.

Zur Mitarbeitereinführung gehört beim Caritasverband nicht nur eine Mappe für 

den neuen Mitarbeiter mit Leitbild, Organigramm, Telefonliste, Historie der Cari-



40

tas usw., sondern auch zwei Einführungstage über Werte und die Bedeutung der 

Caritas als spiritueller Arbeitgeber. Einer davon findet in der Geschäftsstelle des 

DiCV und der zweite im Kloster Reute im Zentrum Tabor (Anlage 17) statt. Ta-

bor ist ein Zentrum für karitativ-diakonische Spiritualität des DiCV und der Fran-

ziskanerinnen von Reute für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter, die dort unge-

hindert ihrer Konfession oder Religion zur Ruhe kommen, neue Orientierung und 

Sinn finden sowie Kraft schöpfen können. Der Mitarbeiter findet dort Raum und 

Zeit, über Arbeitsbedingungen, deren Ausführung für die Hilfsbedürftigen und

über sich selbst nachzudenken. Es steht ihm frei, an der Ordensspiritualität und an 

Gebetszeiten teilzunehmen.

Der DiCV unterhält und fördert als soziale Einrichtung auch den Fachbereich 

Migration und Integration. Hier werden bewusst Mitarbeiter mit türkischer Her-

kunft und mit muslimischen Glauben zur Kommunikation und Arbeit mit türki-

schen Migranten eingestellt. Zur Integration von konfessionsverschiedenen Mitar-

beitern beim Caritasverband wurde eine individuelle Begleitung für muslimische 

Mitarbeiter eingeführt, welche in der Lehre der katholischen Kirche und in ihrer 

Persönlichkeit gecoacht werden. Die Dauer der Begleitung wird frei bestimmt und 

ist von den muslimischen Mitarbeitern gut angenommen.

Die Mitarbeiter erhalten während des Jahres die Gelegenheit, sich durch Work-

shops, Fachtagungen und Foren des Bereichs Sozialpolitik und soziale Hilfen wei-

ter zu bilden und neu zu orientieren (Anlage 18). Dort gibt es verschiedene Veran-

staltungen für unterschiedliche Zielgruppen, z.B. speziell für leitende Personen in 

den Caritas-Regionen, für Referenten der Verbände oder für Verantwortliche aus 

der ambulanten und stationären Altenhilfe u.a..

5.5 Anspruch des Dienstgebers an das innerdienstliche Verhalten des

Mitarbeiters

Der Dienstvertrag regelt die Rechte und Pflichten eines Dienstnehmers. Soweit er 

keine Regelungen enthält, gelten die allgemeinen privatrechtlichen Grundsätze. 

Der DiCV darf seinen Mitarbeitern vertraglich die Beachtung der kirchlichen 

Glaubens- und Sittenlehre auferlegen. Loyalität gegenüber kirchlichen Dienstge-

bern bedeutet Rücksicht und Redlichkeit gegenüber seinen religiösen Anschauun-

gen und Zielen. Die Loyalitätspflicht unterscheidet sich aber von der allgemeinen 
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arbeitsrechtlichen Treuepflicht formal nicht. Im Gegenteil, sie ist als deren Be-

standteil anzusehen. Einer der sensibelsten Problembereiche ist das dienstliche 

und außerdienstliche Verhalten von Mitarbeitern. Welche Arbeit ein Mitarbeiter 

zu leisten und wie er sie zu erbringen hat, bestimmt sich nach dem Inhalt des 

Dienstvertrages. Zu den Pflichten eines Mitarbeiters gehört die Leistungstreue-

pflicht. Hierbei hat der Mitarbeiter die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zu be-

achten. Für die Mitarbeiter im kirchlichen Tendenzbetrieb und in der Kirche 

ergibt sich hieraus die Pflicht, die nach dem Dienstvertrag übernommene Arbeit 

so zu leisten, dass die Kirche ihren bekenntnismäßig geprägten Auftrag zu erfül-

len vermag. Der Mitarbeiter soll nach besten Kräften für den Betrieb und seinen 

Interessen einsetzen.78 Das Gebot der Schweigepflicht gilt nach § 5 Abs. 1 AVR 

in allen dienstlichen Angelegenheiten und selbst nach dessen Beendigung. Von 

der Leistungstreuepflicht zu unterscheiden ist die oben bereits erwähnte Loyali-

tätspflicht. Die Leistungstreupflicht erschließt sich nur über die Erbringung der 

rechtsgeschäftlich zugesagten Dienstleistung. Die Loyalitätspflicht erstreckt sich 

allgemein auf das Verhalten eines Dienstnehmers. 79

Umstritten ist die Auffassung des BAG80 zur Abstufungstheorie der Loyalitäts-

pflichten, welche vom BVerfG korrigiert wurde. Das BAG hielt die staatlichen

Gerichte für befugt, in allen Grundsatzfragen die Abstufung der von kirchlichen 

Mitarbeitern zu erwartenden Loyalitätspflichten inhaltlich zu überprüfen und fest-

zulegen. Aus dem Berufsfeld heraus können sich Abstufungen zum Auftrag der 

Kirche ergeben. Die Anforderungen an das Verhalten eines Mitarbeiters in einer 

leitenden Führungsposition sind höher als die einer Schreibkraft. Die Kirchen al-

lein bestimmen aber diese Anforderungen!

Ein heikles Thema ist das Tragen eines Kopftuches in kirchlichen Tendenzbetrie-

ben. Der Dienstgeber darf nach dem Urteil des Arbeitsgerichts Köln81 von einer 

muslimischen Angestellten, die in einem karitativen Krankenhaus beschäftigt ist, 

auch aufgrund seines Direktionsrechts nicht verlangen, dass sie während der 

Dienstzeit ihr Kopftuch abnimmt. Es liegt kein gewichtiger Verstoß gegen tragen-

78 Vgl. Noll, S. 132.
79 Vgl. Richardi, Kirchliches Arbeitsrecht, Rn 24-25, S. 86f.
80 BAG v. 14.10.1980, AP Nr. 7 zu Art. 140 GG und Becker-Freyseng, S. 36ff.
81 ArbG Köln, Urteil v. 06.03.2008 - 19 Ca 7222/07.
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de Glaubensgrundsätze der katholischen Kirche vor. Sie kann auch mit Kopftuch 

ihrer Leistungspflicht als Krankenschwester nachkommen. Das Kopftuchtragen

kann nicht ohne Weiteres kraft Weisungsrecht untersagt werden82, da die Mitar-

beiterin Grundrechte in Anspruch nimmt. Das Tragen eines Kopftuches aus reli-

giöser Überzeugung fällt in den Schutzbereich der Glaubens- und Bekenntnisfrei-

heit (Art. 4 I GG), die durch die Gewährleistung der ungestörten Religionsaus-

übung (Art. 4 II GG) noch verstärkt wird. Die Klägerin ist als Krankenschwester 

nicht Tendenzträgerin.

5.6 Anspruch des Dienstgebers an das außerdienstliche Verhalten des

Mitarbeiters

Für den Arbeitnehmer eines Tendenzbetriebes oder einer kirchlichen Einrichtung 

gehört zum Vertragsinhalt, dass sie zur Verwirklichung der Tendenz des Unter-

nehmens auch ihr Privatleben entsprechend einrichten. Für die Kirche kann ihre 

Glaubwürdigkeit davon abhängen, dass ihre Mitglieder, welche in einem Arbeits-

verhältnis zu ihr stehen, die kirchliche Ordnung (GrOkahtK) auch in ihrem außer-

dienstlichen Verhalten respektieren.83 Nach der Auffassung einer Entscheidung 

des BAG verträgt die Erfüllung kirchlicher Aufgaben „keine scharfe Scheidung 

von dienstlicher Loyalität und außerdienstlicher Ungebundenheit“.84 Ein außer-

dienstliches Verhalten, welches die Glaubwürdigkeit des Betriebes allgemein, in 

der Öffentlichkeit, gegenüber dem Klientel und Geschäftspartnern, den Betriebs-

frieden, die Zusammenarbeit der Beschäftigten untereinander oder das Vertrauen 

des Dienstgebers entgegensteht und in Frage stellt, kann darauf zurückführen, 

dass der Mitarbeiter die Zielvereinbarungen des Dienstgebers nicht mehr teilen 

möchte. Hier gibt es aber das verfassungsrechtliche „Klerikalisierungsverbot“. Es 

schließt die Umwertung des bürgerlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses mit der 

Kirche oder einer ihrer Einrichtungen in ein kirchliches Statusverhältnis aus und

verbietet, dass die Kirche ihren Mitarbeiter total ergreift und auch seine private 

Lebensführung voll umfasst.85 Auch nichtkatholische Mitarbeiter sind verpflichtet, 

82 BAG 10.10.02, 2 AZR 472/01, NZA 03, 483; BVerfG 30.7.03, 1 BvR 792/03, NZA 03, 959.
83 BVerfGE 70, 138 (165), BVerfG 4.6.1985 - AP GG Art. 140 Nr. 24) und Erfurter Kommentar 
zum Arbeitsrecht, 10. Aufl., Kennzahl 230 BGB, § 611, Rn 733.
84 BAGE 30, 247 (257).
85 BVerfGE 70. 138, (166).



43

dass ihre persönliche Lebensführung dem kirchlichen Charakter der Einrichtung, 

in der sie tätig sind, nicht widerspricht.

Verstöße im außerdienstlichen Bereich liegen in Form von Kirchenausstritt, Wie-

derverheiratung, Meinungsäußerungen zu Abtreibung vor, welche meist zur Be-

endigung des kirchl. Arbeitsverhältnisses führen und in Kap. 6 erläutert werden.

6 Beendigung des Arbeitsverhältnisses beim Caritasverband

Kirchliche Tendenzunternehmen und ihre Einrichtungen stehen unter dem beson-

deren Schutz des Grundgesetzes, weil ihre Tendenz unmittelbar der Verwirkli-

chung dieser Unternehmensziele dient. Kirchlichen Einrichtungen unterliegen 

dem staatlichen Kündigungsrecht, ihnen steht kein „Sonderkündigungsrecht“ zu.

So finden auch hier Gesetze wie das Mutterschutzgesetz (MuSchG), Sozialgesetz-

buch XI (SGB) u.a. Anwendung. Kündigungen müssen nach § 1 Abs. 2 Kündi-

gungsschutzgesetz (KSchG) sozial gerechtfertigt sein. Das Kündigungsrecht von 

Mitarbeitern in kirchlichen Tendenzbetrieben wird von den Grundrechten in Art. 

2 Abs. 1 GG Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Art. 4 GG Glaubens-, Gewissens-

und Bekenntnisfreiheit, Art. 5 GG Recht der freien Meinungsäußerung und Art. 9 

Abs. 3 GG Koalitionsfreiheit eingeschränkt.86 Die kirchlichen Einrichtungen ent-

scheiden dennoch selber, wie schwer ein Verstoß gegen Loyalitätsobliegenheiten 

nach dem kirchlichen Selbstverständnis wiegt. Ist der Fall gegeben, dass ein Mit-

arbeiter die Anforderungen des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr erfüllt, so 

ist es die Pflicht des Dienstgebers, in einem klärenden Gespräch durch Beratung

nach Art. 5 GrO zu versuchen, das Problem und/oder die Mängel auf Dauer zu 

beseitigen. Hilft ein klärendes Gespräch nichts, so sind weitere Überlegungen und 

Maßnahmen zu treffen. Eine Abmahnung, ein formeller Verweis oder eine Ver-

setzung bzw. Änderungskündigung können geeignete Maßnahmen sein. Die Kün-

digung ist das letzte Mittel. Sie würde gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 

verstoßen und wäre sozialwidrig, wenn kein Gespräch vor der Kündigung stattge-

funden hätte.87 Eine Weiterbeschäftigung hängt von den Einzelfallumständen ab. 

Hierbei muss die Glaubwürdigkeit von Kirche und der Einrichtung, der Charakter 

86 Vgl. Noll, S. 153ff.
87 Vgl. Beyer/Papenheim, AT-Einleitung, Rn 8.
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der übertragenen Aufgabe, deren Nähe zum kirchlichen Verkündungsauftrag, die 

Stellung des Mitarbeiters und das Gewicht der Obliegenheitsverletzung geprüft 

werden (Art. 5 Abs. 4 GrO). Im Streitfall haben die Arbeitsgerichte die von der 

verfassten Kirche anerkannten Maßstäbe zur Beurteilung zugrunde zu legen.

6.1 Ordentliche Kündigung

Die ordentliche Kündigung ist die einseitige, empfangsbedürfte Erklärung einer 

Vertragspartei, die das Dienstverhältnis beenden soll. Sie bedarf nicht der Zu-

stimmung der anderen Vertragspartei. Sie bestimmt sich auch für kirchliche Ten-

denzträger nach § 1 Abs. 2 KSchG.88 Danach kann das Dienstverhältnis eines 

Mitarbeiters aus Gründen, die in der Person oder in deren Verhalten liegen sowie

aufgrund dringender betrieblicher Erfordernisse, gekündigt werden. Diese Kündi-

gungsgründe können die Interessen des Dienstgebers beeinträchtigen. Hier spielt 

die Interessensabwägung zwischen dem Interesse des Dienstgebers an der Been-

digung und dem Interesse des Mitarbeiters an der Fortsetzung des Dienstverhält-

nisses eine Rolle. Ordentliche Kündigungen liegen auch vor, wenn ein Mitarbeiter 

die Caritas verlässt, um eine neue Tätigkeit zu beginnen oder wenn ein befristetes 

Dienstverhältnis ausläuft, ohne dass es unter diesen Umständen verlängert wird.

Nach § 14 AVR können befristete und unbefristete Dienstverhältnisse von beiden 

Vertragsparteien ordentlich gekündigt werden, wobei die ordentliche Kündigung 

von befristeten Dienstverhältnissen eine Besonderheit darstellt. Der Mitarbeiter

muss dabei keinen besonderen Grund angeben. Der Dienstgeber muss die Schran-

ken des allgemeinen und besonderen Kündigungsschutzes sowie die des Mitarbei-

tervertretungsrechts beachten. Er hat zu prüfen, ob eine ordentliche Kündigung 

aufgrund der AVR, der MAVO und aufgrund gesetzlicher Vorschriften ausge-

schlossen ist oder der vorherigen Zustimmung einer Behörde bedarf sowie dem 

KSchG unterliegen könnte.89 Näheres dazu in Kap. 6.1.1.

Die Mitarbeitervertretung ist vor jeder ordentlichen Kündigung durch den Dienst-

geber nach § 30 MAVO schriftlich zu benachrichtigen und anzuhören. Wird die 

MAV nicht beteiligt, ist die Kündigung unwirksam (Abs. 5). Der Kündigende hat 

bei der ordentlichen Kündigung Fristen zu beachten. Ihre Dauer richtet sich nach 

88 Vgl. Noll, S. 161ff.
89 Vgl. Beyer/Papenheim, § 14 Rn 4.
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der Beschäftigungszeit gem. § 11 AVR, s. Kap. 6.2.1. Die Kündigung wird wirk-

sam, wenn sie dem Mitarbeiter nach § 130 BGB zugegangen ist, d.h., wenn er 

Kenntnis davon nehmen kann. Die Beweislast für den Zugang trägt der Erklären-

de.

6.1.1 Der Kündigungsschutz für Mitarbeiter in kirchlichen Betrieben

Der allgemeine Kündigungsschutz gilt für die ordentliche Kündigung der Mitar-

beiter, deren Dienstverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen seit min-

destens sechs Monaten ununterbrochen nach § 1 Abs. 1 KSchG besteht und die in 

einem Betrieb oder einer Verwaltung mit i.d.R. mehr als zehn Arbeitnehmern ar-

beiten, § 23 Abs. 1 KSchG.

Der besondere Kündigungsschutz führt bei folgenden Mitarbeitern zu keiner or-

dentlichen Kündigung: unkündbare Mitarbeiter i.S. des § 14 Abs. 5 AVR, Auszu-

bildende und Berufspraktikanten nach Ablauf der Probezeit nach § 15 Berufsbil-

dungsgesetz (BBiG), Mitarbeitervertreter und Personen nach § 19 MAVO und

Wehrpflichtige nach § 2 Arbeitsplatzschutzgesetzt (ArbPlSchG). Die ordentliche 

Kündigung bedarf der vorherigen Zustimmung der durch Landesrecht bestimmten 

Arbeitsschutzbehörden bei Frauen vom Beginn der Schwangerschaft bis vier Mo-

nate nach der Geburt nach § 9 MuSchG, bei Mitarbeitern von der Beantragung bis 

zum Ende der Elternzeit gem. § 18 BEEG (Gesetz zum Elterngeld und zur Eltern-

zeit) und des Integrationsamts bei Schwerbehinderten und Gleichgestellten nach 

sechsmonatigem Bestand des Dienstverhältnisses nach § 85 SGB IX. Unterliegt 

ein Mitarbeiter des DiCV dem allgemeinen oder besonderen Kündigungsschutz, 

so ist eine ordentliche Kündigung nach § 14 AVR ausgeschlossen bzw. nur unter 

bestimmten Voraussetzungen zu rechtfertigen.

Mitarbeiter, die von den Kündigungsschutzvorschriften nicht erfasst sind, dürfen 

nicht schutzlos bleiben. Hier hat der Dienstgeber bei jeder Kündigung den gesetz-

lichen Mindestschutz einer Kündigung zu beachten. Er ergibt sich aus dem Maß-

regelungsverbot nach § 612a BGB, dem Diskriminierungsverbot gem. Art. 3 GG 

und dem AGG und dem Grundsatz von Treu und Glauben in § 242 BGB.90

90 Vgl. Beyer/Papenheim, § 14 Rn 4.
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6.1.2 Die Kündigungsfristen nach den Arbeitsvertragsrichtlinien der Caritas

Im Vergleich zu § 622 BGB sind in § 14 AVR die Kündigungsfristen länger. Sie 

richten sich nach der Beschäftigungszeit in § 11 AVR. Sie ist die nach Vollen-

dung des 18. Lebensjahrs bei demselben Dienstgeber zurückgelegte Dienstzeit, 

selbst wenn Unterbrechungen gegeben sind, es sei denn, ein Mitarbeiter ist auf 

eigenen Wunsch oder aus eigenem Verschulden aus dem Dienstverhältnis ausge-

schieden. Dann gilt die vorherige Dienstzeit nicht als Beschäftigungszeit, es sei 

denn, es liegen Gründe im Ausscheiden in Krankheiten, Personalabbau, Arbeits-

unfähigkeit oder Fälle von unbilliger Härte vor. Die Kündigungsfrist beträgt für 

den Dienstgeber und den Mitarbeiter in den ersten zwölf Monaten des Dienstver-

hältnisses einen Monat zum Monatsschluss. Im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis 

ist eine Kündigungsfrist von vier Wochen bis zum 15. des Monats oder Monats-

ende zulässig. 

Die Kündigungsfrist beträgt bei einer Beschäftigungszeit 

• bis zu fünf Jahren sechs Wochen

• von mindestens 5 Jahren 3 Monate

• von mindestens 8 Jahren 4 Monate

• von mindestens 10 Jahren 5 Monate

• von mindestens 12 Jahren 6 Monate 

zum Schluss des Kalendervierteljahres. 

Ist ein Mitarbeiter 15 Jahre bei demselben Dienstgeber beschäftigt und hat das 40. 

Lebensjahr vollendet, so ist die ordentliche Kündigung durch den Dienstgeber 

ausgeschlossen. Der Mitarbeiter ist unkündbar (§ 14 Abs. 5 AVR). Er kann nur 

außerordentlich nach § 16 AVR und in den Fällen gekündigt werden, wenn die 

Caritas wesentlich eingeschränkt oder aufgelöst würde, z.B. fällt der Arbeitsplatz 

des unkündbaren Mitarbeiters weg und es besteht keine Möglichkeit der Weiter-

beschäftigung. Der Dienstgeber kann dem unkündbaren Mitarbeiter bei vorliegen 

wichtiger Gründe das Dienstverhältnis zum Zwecke der Herabgruppierung um 

eine Vergütungsgruppe (außerordentlich) kündigen (§ 15). Die Kündigung eines 

unkündbaren Mitarbeiters ist nur unter den Voraussetzungen des § 15 AVR mit 

einer Frist von sechs Monaten zum Schluss eines Kalendervierteljahres zulässig.
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Das Dienstverhältnis endet ohne Kündigung mit Ende des Monats, in dem der

Mitarbeiter das 65. Lebensjahr vollendet hat, gem. § 19 Abs. 3 AVR.

6.2 Außerordentliche Kündigung

Ein Dienstverhältnis kann in einem kirchlichen Tendenzbetrieb außerordentlich

von beiden Vertragsparteien ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt 

werden, wenn ein wichtiger Grund i.S. des § 626 BGB und § 16 AVR vorliegt, 

oder Fehlverhalten des Mitarbeiters begründet sind. Es gab z.B. hin und wieder 

Kündigungen aufgrund von Diebstahl beim DiCV. Eine außerordentliche Kündi-

gung ist nur zulässig bei Wiederholungsgefahr oder fortwirkender Belastung des 

Arbeitsverhältnisses.91 Zudem muss abgestuft werden und die Kündigung nach 

der Nähe zum kirchlichen Auftrag abgewogen werden.92 Ein wichtiger Grund liegt

im Verstoß der oben erwähnten Loyalitätsobliegenheiten (verhaltensbedingte 

Kündigung), ebenso bei Vertrauensbrüchen oder groben Achtungsverletzungen 

gegenüber Angehörigen der Dienstgemeinschaft, leitenden Personen oder wesent-

lichen Einrichtungen der kath. Kirche, bei schweren Vergehen gegen die Sittenge-

setze, die Kirche oder die staatliche Rechtsordnung. In diesem Fall müssen alle 

Umstände des Einzelfalls berücksichtigt und eine Abwägung der Interessen des 

Dienstgebers und des Mitarbeiters bei der Frage nach der Fortsetzung des Dienst-

verhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten 

Beendigung des Dienstverhältnisses, getätigt werden. Die Kündigung kann nur 

innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Kündigungsfrist beginnt ab dem Mo-

ment, in dem der Dienstgeber von den für die Kündigung maßgebenden Tatsachen 

Kenntnis erlangt. Die Kündigung ist dem Mitarbeiter schriftlich mitzuteilen (§ 17 

AVR). Auf Verlangen muss der Kündigende den Kündigungsgrund schriftlich 

mitteilen (§ 16 Abs. 1 Unterabsatz 3). Von einer Kündigung kann ausnahmsweise

abgesehen werden, wenn schwerwiegende Gründe des Einzelfalls diese als unan-

gemessen erscheinen lassen, Art. 5 Abs. 3 GrO.

In den folgenden Kapiteln wird auf tendenzbezogene Kündigungsgründe in kirch-

lichen Eirichtungen eingegangen.

91 Vgl. Beyer/ Papenheim, § 16 Rn 59.
92 ArbG Regensburg, Urteil v. 18.7.1986.



48

6.2.1 Scheidung vom Ehepartner

Im katholischen Bereich stellt sich insbesondere der Verstoß gegen das kirchliche 

Eherecht als Problem dar. Art. 6 Abs. 1 GG ist in erster Linie ein Abwehrrecht des 

Bürgers gegen Eingriffe in Ehe und Familie durch den Staat. Ehe und Familie 

stehen unter besonderem Schutz der staatlichen Ordnung. Dabei ist die bürgerli-

che Ehe gemeint. Anders ist es aber bei einem kirchlichen Dienstgeber. Deren 

Ausübung und Sanktionen fallen unter den Schutz der Glaubens- und Gewissen-

freiheit in Art. 4 GG sowie unter das kirchliche Selbstverständnis und der Kir-

chenautonomie in Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV. In der katholischen 

Kirche ist die Ehe zwischen Getauften nach can. 1055 CIC (Codex Iuris Canonici

= Rechtsammlung des katholischen Rechts ) ein Sakrament.93 Die kirchliche Ehe-

schließung ist lebenslänglich und unauflöslich (c. 1055 § 1 und c. 1956 CiC)94 Die 

katholische Kirche verliert ihre Glaubwürdigkeit, wenn sie es hinnehmen würden, 

dass dieses Dogma keine Beachtung findet. Eine Kündigung aufgrund der Schei-

dung eines Mitarbeiters kann aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen 

sozial gerechtfertigt sein. Heute bestimmt Art. 5 Abs. 2 GrO, dass bei Wiederver-

heiratung und nicht bei Ehescheidung eine Kündigung gerechtfertigt ist.95 Aus 

Sicht der katholischen Kirche besteht nach der Scheidung vor dem staatlichen 

Gericht die Ehe weiter. Beim Caritasverband ist jüngst kein Fall bekannt, dass 

einem Mitarbeiter gekündigt wurde, der sich von seinem Ehepartner scheiden ließ. 

Ein solcher Fall unterliegt auch immer eine Einzelfallprüfung, besonders bei lei-

tenden Mitarbeitern. Würde sich ein Vorstandsmitglied oder ein Regionalleiter 

scheiden lassen, würde ihm vermutlich gekündigt werden. Diese Thematik tritt 

aber beim DiCV nicht ans Tageslicht, da wie oben genannt die Ehe aus kirchlicher 

Sicht nicht geschieden ist. Problematisch wird es, wenn der Mitarbeiter eine er-

neute standesamtliche Ehe eingeht, was im folgenden Kapitel beschrieben wird.

6.2.2 Wiederverheiratung nach einer geschiedenen Ehe

Geht ein kirchlich getrauter Mitarbeiter nach der Scheidung von seinem Ehepart-

ner erneut eine standesamtliche Ehe ein, rechtfertigt dies eine außerordentliche 

93 Vgl. MH zum Arbeitsrecht, 328 Rn. 28ff.
94 Vgl. de Wall/Muckel, § 21 Rn 62 ff.
95 Vgl. MH, § 328 Rn. 28.
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Kündigung des Dienstverhältnisses. Er schließt sich nach katholischem Kirchen-

recht selbst aus der aktiven kirchlichen Gemeinschaft aus und verliert die Befähi-

gungen zur Ausübung kirchlicher Ämter und Dienste. Die Eheschließungsfreiheit 

aus Art. 6 Abs. 1 GG, die sich nicht nur auf eine Eheschließung beschränkt, ist 

nicht auf das kirchliche Eherecht übertragbar. In diesem Fall kann ein Mitarbeiter 

eines kirchlichen Tendenzbetriebes sich nicht ohne weiteres auf das Grundrecht 

des Schutzes von Ehe und Familie in Art. 6 GG berufen und einen Vorrang ge-

genüber dem Selbstbestimmungsrecht der Kirchen beanspruchen. 

Das LAG München96 sieht es in seinem Urteil ebenso, dass eine kirchlich getraute 

Arbeitnehmerin, wenn sie nach der Scheidung eine neue Ehe eingeht, gegen die 

wesentlichen Grundnormen der katholischen Kirche verstößt, denn nach Art. 5 

Abs. 2 GrO ist die Wiederverheiratung ein schwerwiegender Verstoß gegen Loya-

litätspflichten, besonders bei Mitarbeitern, die pastoral, katechetisch, aufgrund 

einer Missio canonica oder leitend i.S. der GrOkathK tätig sind. Die Wiederver-

heiratung ist ein Abschluss einer nach dem Glaubensverständnis und der Rechts-

ordnung der Kirche ungültigen Ehe, sie ist eine Doppelehe, Bigamie.

Ein Verstoß gegen das von der Unauflöslichkeit der Ehe geprägte Sittengesetz der 

katholischen Kirche ist schwerwiegend. Es kann nur in Ausnahmefällen und nach 

der Einzelfallprüfung bei diesen Mitarbeitern aus schwerwiegenden Gründen von 

einer Kündigung nach Art. 5 Abs. 3 abgesehen werden. Arbeitet ein Mitarbeiter 

im erzieherischen, sozialen, hauswirtschaftlichen, technischen, ärztlichen, pflege-

rischen oder im Verwaltungsdienst, so hat der Dienstgeber zu prüfen, ob die Wie-

derverheiratung gem. Abs. 4 eine Weiterbeschäftigung in Einzelfällen zulässt und 

insbesondere vom Ausmaß einer Gefährdung der Glaubwürdigkeit von Kirche 

und kirchlicher Einrichtung, dem Charakter der übertragenen Aufgabe, deren Nä-

he zum kirchlichen Verkündungsauftrag und von der Stellung des Mitarbeiters in 

der Einrichtung abhängig ist. Eine Weiterbeschäftigung scheidet in jedem Fall 

aus, wenn ein kirchlicher Mitarbeiter eine ungültige Ehe unter Erregung öffentli-

chen Ärgernisses eingeht. Genauso dürfen keine beeinträchtigenden Umstände, 

wie z.B. böswilliges Verlassen von Ehepartner und Kindern, vorliegen. (Abs. 5).

96 LAG München, Urteil v. 5.11.1979.
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So gibt es hier in der Rechtsprechung zahlreiche Beispiele, in der die Gerichte i.S. 

der kirchlichen Ordnung entschieden haben. So wurde im Jahr 1980 einer katholi-

schen Angestellten, die geschieden war, ein uneheliches Kind erzog, bei der Cari-

tas karitative Aufgaben wahrnahm und erneut heiratete, das Dienstverhältnis ge-

kündigt.97 Ebenso endete das Dienstverhältnis einer im katholischen-kirchlichen 

Dienst stehenden Lehrerin, welche mit einem geschiedenen katholischen Mann 

eine standesamtliche Ehe einging.98 Beim Caritasverband der Diözese Rottenburg-

Stuttgart gab es schon Fälle, in denen Kündigungen wegen „Bigamie“ ausgespro-

chen wurden. Bei jedem Fall einer außerordentlichen Kündigung wird aber immer 

der Einzelfall in den Ebenen geprüft und von einer Außenvertretung untersucht, 

ob die Wiederverheiratung auf die Tätigkeit in der Caritas zugreift oder nicht.

6.2.3 Zusammenleben in „eheähnlicher Gemeinschaft“ nach der Scheidung 

sowie in einer Lebenspartnerschaft

Ähnlich wie bei der Wiederverheiratung verhält es sich, wenn ein Mitarbeiter ei-

nes kirchlichen Tendenzbetriebes nach der Scheidung mit einem neuen Partner in 

einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft zusammenlebt. Nach Art. 4 Abs. 4 GrO 

haben alle Mitarbeiter in kirchlichen Einrichtungen kirchenfeindliches Verhalten 

zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung die Glaubwürdig-

keit der Kirche und die der Einrichtung, in der sie arbeiten, nicht gefährden. So 

entschied das BAG99 in seinem Urteil, dass die Trennung eines Organisten und 

Chorleiters von seiner Ehefrau und die neue nichteheliche Lebensgemeinschaft

mit seiner Partnerin zu Recht zu einer verhaltensbedingten Kündigung führe. Die 

Lebensgefährtin gebar während des Zusammenlebens mit dem Organisten eine 

Tochter. Das BAG beschloss, dass der Kläger zwar nicht zu den Mitarbeitern 

gem. Art. 4 Abs. 1 Satz 3 und 3 und Art. 5 Abs. 4 GrO gehöre, denen als leitenden 

Mitarbeiter gesteigerte Loyalitätspflichten auferlegt werden können, obwohl er im 

liturgischen Dienst tätig war, sondern allein die Aufnahme einer neuen ge-

schlechtlichen Beziehung stellt eine schwerwiegende persönliche sittliche Verfeh-

lung i.S.v. Art. 5 Abs. 2 GrO dar. Die kirchliche Einrichtung kann aus dem 

97 BAG v. 4.3. 1980, BAG v. 14.10.1980.
98 BAG v. 25.5.1988 – 7 AZR 506/87, AP Nr. 36 zu Art. 140 GG.
99 BAG v. 16.9.1999 – 2 AZR 712/98, AP Nr. 1 zu Art. 4 GrO kath. Kirche.
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Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und dem daraus resultierendem Recht, ihre 

Angelegenheiten selbst zu regeln, dem Mitarbeiter auferlegen, dass er das beson-

dere Leitbild der Dienstgemeinschaft und die Grundsätze der Glaubens- und Sit-

tenlehre anzuerkennen hat. Dazu gehört die herausragende Bedeutung der Ehe, die 

nicht nur ein Bund und ein Vertrag ist, sondern ein Sakrament darstellt. Das Ver-

halten des Organisten wurde als Ehebruch angesehen. Die Unauflöslichkeit der 

Ehe ist eine Wesenseigenschaft, genauso ihre lebenslange Natur. 100

Eine eingetragene Lebenspartnerschaft nach § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz 

(LPartG) widerspricht als Rechtsinstitut der Auffassung über Ehe und Familie, 

wie es die katholische Kirche nach der Kongregation für die Glaubenslehre vom 

3. Juni 2003 lehrt.101 Die Bischöfe haben in „authentischer Interpretation“102 in 

ihrer Grundordnung festgelegt, dass kirchliche Mitarbeiter nach Art. 4 gegen 

Loyalitätsobliegenheiten verstoßen, wenn sie eine „eingetragene Lebenspartner-

schaft“ nach dem LPartG eingehen, weil diese Partnerschaft im „diametralen Ge-

gensatz“103 zum Sakrament der Ehe steht. Zudem darf die persönliche Lebensfüh-

rung des Mitarbeiters nach § 4 Abs. 3 AVR nicht im Widerspruch zum kirchli-

chen Charakter der Einrichtung stehen. Der Mitarbeiter stellt sich hierbei im Ge-

gensatz zur Auffassung über Ehe und Familie. Selbst das Benachteiligungsverbot 

wegen sexueller Identität in §§ 1 und 7 Abs. 3 AGG greift hier nicht. In der Ver-

gangenheit wurde einem Arbeitnehmer einer Konfliktberatung eines Diakoni-

schen Werkes gekündigt, weil er außerdienstliche homosexuelle Kontakte pfleg-

te.104 Da der kirchliche Dienstgeber bei der Einstellung nicht befugt ist, dem Be-

werber Fragen bezüglich seiner sexuellen Ausrichtung zu stellen, spielt dieser 

Bereich beim Caritasverband keine Rolle. Vor allem steht hier der Respekt ge-

genüber der Person als Mitarbeiter und die Intimsphäre an vorderster Stelle. Ge-

nau so verhält es sich bei eheähnlichen Lebensgemeinschaften. Beim Caritasver-

band gab es bisher keine Kündigungen aufgrund einer eheähnlichen Lebensge-

meinschaft eines Mitarbeiters. Selbst das Zusammenleben vor der Ehe stellt kein 

100 BAG v. 16.9.1999 – 2 AZR 712/98, AP Nr. 1 zu Art. 4 GrO kath. Kirche.
101 Vgl. MH zum Arbeitsrecht, § 328 Rn 28 und Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 7 Rn 54ff.
102 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 7 Rn 54.
103 Vgl. MH zum Arbeitsrecht, § 328 Rn 28.
104 BAG v. 30.6.1983.
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Einstellungshindernis oder Kündigungsgrund für den DiCV dar.

6.2.4 Kirchenaustritt aus der katholischen Kirche

Der Austritt aus der katholischen Kirche ist ein schwerer Verstoß gegen die we-

sentlichen Grundsätze der Glaubens- und Sittenlehre der katholischen Kirche. 

Wer aus der katholischen Kirche ausstritt, dem wird nach Art. 5 Abs. 5 GrO das 

Dienstverhältnis gekündigt und das gilt für alle Mitarbeiter, nicht nur für leitende 

Angestellte. Hier wird keine Abstufung vorgenommen. Eine Weiterbeschäftigung 

ist definitiv nicht möglich. Eine Einschränkung für den Austritt aus der katholi-

schen Kirche gibt es nicht, so zeigen Art. 3 Abs. 5 und Art. 5 Abs. 2 GrO, dass 

jeder Kirchenaustritt ein Kündigungsgrund ist. Allerdings können nach Art. 5 

Abs. 3 Ausnahmen gemacht werden, wenn schwerwiegende Gründe des Einzel-

falls vorliegen.

Der Kirchenausstritt wird als tendenzfeindlicher Akt angesehen.105 Eine Kündi-

gung wegen Kirchenaustritt ist eine verhaltensbedingte Kündigung, da eine Ver-

letzung dienstvertraglicher Pflichten vorliegt. Dem Mitarbeiter fehlt die persönli-

che Eignung, was die Rechtsprechung auch als personenbedingte Kündigung an-

sieht.106 Jedoch hat die verhaltensbedingte Kündigung den höheren Rang, da der 

Mitarbeiter sich nicht mehr vollständig mit den vom Dienstgeber verfolgten Zie-

len identifizieren möchte. Man nennt das auch tendenzaggressives Verhalten. Es 

ist auch kein Vergleich zu machen, ob der katholische Tendenzbetrieb einen kon-

fessionslosen oder andersgläubigen Mitarbeiter einstellt und dafür einen aus der 

katholischen Kirche ausgetretenen Mitarbeiter kündigt und sich dadurch öffentlich 

von der Kirche lossagt. Der aus der Kirche Ausgetretene unterfällt der Tatstrafe 

der Exkommunikation nach c. § 1364 § 1 CIC.107 Es ist ein formeller Akt des Ab-

falls, weil er sich nicht mehr der einen Kirche eingliedern will. Zur Wahrung der 

Glaubwürdigkeit kann die Kirche unabhängig vom Einzelfall die sofortige Lösung 

des Arbeitsverhältnisses für erforderlich halten. 

105 Vgl. Richardi, Arbeitsrecht in der Kirche, § 7 Rn 71.
106 ArbG Regensburg, Urteil v. 18.7.1986.
107 Thüsing, Das Arbeitsrecht in der Kirche – Ein Nachtrag der aktuellen Entwicklungen in NZA, 
2002, S. 306.
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Bei einer Konversion zum katholischen Glauben bleibt der Kirchenaustritt ohne 

Folgen, im Gegensatz beim Wechsel zur evangelischen Kirche.108 Tritt ein un-

kündbarer Mitarbeiter aus der katholischen Kirche aus, gelten die gleichen Vor-

schriften wie bei einem kündbaren Mitarbeiter.

In der Rechtsprechung gibt es einige Urteile zum Kirchenaustritt. Bejaht wurde 

die außerordentliche Kündigung bei einer Lehrerin, die in einer kath. Privatschule

angestellt war und ihren Kirchenaustritt bei der Einstellung verschwiegen hatte109, 

wie auch der Kirchenaustritt eines Arztes in einem kath. Krankenhaus.110 Genauso 

wurde ein kaufmännischer Angestellter eines Jugendwohnheims einer Ordensge-

meinschaft der kath. Kirche im Bereich der Buchhaltung entlassen.111

Beim Caritasverband ist in den letzten 10 Jahren kein Mitarbeiter aus der kath.

Kirche ausgetreten. Würde dieser Fall eintreffen, stünde ein klärendes Gespräch 

an, eine Kündigung wäre mit sicherer Wahrscheinlichkeit dann die Rechtsfolge.

6.2.5 Öffentliches Eintreten gegen tragende Grundsätze der Kirche

Weder ein katholischer noch ein nichtkatholischer Mitarbeiter darf nach Art. 5 

Abs. 2 GrO öffentlich gegen tragende Grundsätze der katholischen Kirche, wie 

z.B. zum Thema Abtreibung, eintreten.112 Dies ist ein schwerwiegender Loyali-

tätsverstoß und Kündigungsgrund. Nach kirchlichem Recht ist die Tötung eines 

Ungeborenen als Tötung eines unschuldigen Menschen anzusehen, welches als 

schweres Verbrechen gedeutet wird. Ein Kirchenmitglied, welches sich für einen 

Schwangerschaftsabbruch öffentlich ausspricht, kann aus der Gemeinschaft der 

Gläubigen nach can. 2257 § 1 und can. 2350 § 1 CIC ausgestoßen werden. Dieser 

Mitarbeiter kann seinen karitativen Aufgaben somit nicht mehr nachkommen, da 

er die fundamentalen Grundsätze der kath. Kirche in Frage stellt.113 Der Mitarbei-

ter kann sich auch nicht auf sein Grundrecht der freien Meinungsäußerung in Art. 

5 GG berufen, weil Art. 4 GG und das Selbstbestimmungsrecht der Kirchen 

überwiegen. Ein Assistenzarzt musste die außerordentliche Kündigung hinneh-

108 Vgl. Derselbe, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 111.
109 BAG v. 4.3.1980.
110 BAG v. 12.12.1984, NZA 86, Beilage 1, 32.
111 BVerfG, Beschluss v. 4.6.1985 – 2 BvR 1703/83, 2 BvR 856/84.
112 Vgl. Thüsing, Kirchliches Arbeitsrecht, S. 111.
113 BVerfG, Beschluss v. 4.6.1985 – 2 BvR 1703/83, 2 BvR 856/84.



54

men, weil er sich in einem Leserbrief in der Zeitschrift „Stern“ zusammen mit 57 

anderen Personen mit voller Berufs- und Wohnortsangabe gegen die Meinung der 

kath. Kirche zum Thema Schwangerschaftsabbruch aussprach.114

6.3 Beendigung durch Änderungskündigung

Bei einer Änderungskündigung kündigt der Dienstgeber dem Mitarbeiter das be-

stehende Dienstverhältnis und bietet ihm die Fortsetzung eines Dienstverhältnis-

ses zu geänderten Arbeitsbedingungen an. Der Mitarbeiter hat die Wahl, entweder 

den Änderungsvertrag zu unterzeichnen oder ordentlich bzw. außerordentlich ge-

kündigt zu werden115. Der Inhalt des Dienstvertrags wird gegen den Willen des 

Mitarbeiters verändert, z.B. die Art der Tätigkeit, Eingruppierung, Vergütungsbe-

standteile, Dauer und zeitliche Lage der Arbeitszeit. Diese Regelung bestimmt 

sich nach § 14 Abs. 4 AVR und ist aus dem KSchG übernommen. Die Ände-

rungskündigung ist nur zulässig, wenn sie erforderlich ist. Sie muss dem Mitarbei-

ter schriftlich zugehen. Es muss ein wichtiger Grund i.S. von § 626 BGB und § 16 

AVR (außerordentliche Kündigung) vorliegen. Die Änderungskündigung unter-

liegt dem allgemeinen und besonderen Kündigungsschutz. Die Kündigungsfristen 

finden wie bei der ordentlichen Kündigung Anwendung. Der Mitarbeiter kann die

Änderungskündigung unter dem Vorbehalt annehmen, dass die Änderungen der 

Arbeitsbedingungen sozial gerechtfertigt sind. Dies liegt vor, wenn Gründe in der 

Person, in ihrem Verhalten oder dringende betriebliche Gründe gegeben sind, wie 

z.B. Abbau von Arbeitsplätzen oder die Person erfüllt die für den Arbeitsplatz 

gewünschten Anforderungen nicht. Diesen Vorbehalt muss der Mitarbeiter dem 

Dienstgeber innerhalb der Kündigungsfrist, spätestens jedoch innerhalb von drei 

Wochen nach Zugang der Änderungskündigung schriftlich erklären. Der Vorbe-

halt erlischt nach Abs. 4, wenn der Mitarbeiter nicht fristgerecht das Arbeitsge-

richt anruft. Der Dienstgeber hat die MAV gem. § 30 MAVO bei einer ordentli-

chen Änderungskündigung zu beteiligen.116

Beim DiCV gibt es selten Änderungskündigungen. Meist sind die bedingt durch 

Umstrukturierungsmaßnahmen und wenn daraus Aufgaben entstehen, auf die sich 

114 BVerfG, Beschluss v. 4.6.1985 – 2 BvR 1703/83, 2 BvR 856/84.
115 Vgl. Junker, Rn 420.
116 Vgl. Beyer/Papenheim, § 14 Rn 34.
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niemand bewerben und diese Aufgaben wahrnehmen möchte.

6.4 Beendigung durch Auflösungsvertag

Das Dienstverhältnis kann im gegenseitigen Einverständnis jederzeit durch einen 

Auflösungsvertrag gem. § 19 Abs. 2 AVR schriftlich gekündigt werden. Er hat in 

der Praxis große Bedeutung und beendet das Dienstverhältnis einvernehmlich mit 

einem gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleich.117 Das ergibt sich schon 

aus dem Grundsatz der Vertragsfreiheit nach § 106 GewO. Diese Form der 

Dienstvertragsbeendigung werden Kündigungen gerne vorgezogen. Der Dienst-

geber kann das Dienstverhältnis ohne relevanten Kündigungsgrund beenden und 

trägt kein Risiko des Kündigungsschutzprozesses. Die MAV muss dabei auch 

nicht beteiligt werden. Eine Kündigung durch Auflösungsvertrag ist auch bei un-

kündbaren Mitarbeitern und MAV-Mitgliedern möglich. Weiter müssen bei der 

Auflösung erforderliche Zustimmungen von Behörden nicht eingeholt werden, 

wie z.B. bei Mutterschutzfristen, der Elternzeit oder bei Schwerbehinderten. Der 

Mitarbeiter hat den Nachteil, dass tariflich festgesetzte Kündigungsfristen nicht 

eingehalten werden und er meist in einer Art Drucksituation ist, z.B. durch Mob-

bing oder wenn er eine außerordentliche Kündigung wegen eines begangenen 

Diebstahls fürchtet.118 Der Dienstgeber hat eine Hinweis- und Aufklärungspflicht 

bezüglich der betrieblichen Altersversorgung, sozialversicherungsrechtliche Fol-

gen und Sperrzeit sowie die Meldung bei der Agentur für Arbeit.119 Ein Auflö-

sungsvertrag ist aber auch eine Möglichkeit für einen Mitarbeiter, welcher ein 

neues Arbeitsverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber vor Ende der Kündigungs-

frist nach der AVR beginnen möchte. Er kann so die Sperrzeit durch Auflösung 

des Dienstvertrags umgehen. Ein Mitarbeiter kann sich in manchen Fällen über 

die Zahlung einer Abfindung freuen, wozu der Dienstgeber gesetzlich nicht ver-

pflichtet ist.

Ein Auflösungsvertrag darf nicht gegen die guten Sitten oder gegen ein Gesetz 

verstoßen, sonst ist er nach §§ 134, 138 BGB nichtig. Der Mitarbeiter ist ver-

pflichtet, bei den Verhandlungen über den Abschluss des Auflösungsvertrags teil-

117 Vgl. Junker, Rn 425ff.
118 Vgl. Noll, S. 148ff.
119 Vgl. Junker, Rn 434.
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zunehmen.120 Die Vertragspartner verhandeln dabei über den Zeitpunkt der Been-

digung, dessen Grund, die Abwicklung von Resturlaub, Freistellung und Anrech-

nung anderweitiger Verdienste, Zahlung einer Abfindung und Erteilung eines 

Zeugnisses.121 Auflösungsverträge kommen beim Caritasverband im Gegensatz zu 

Änderungskündigungen häufiger vor. „Wo Menschen zusammentreffen, da men-

schelt es.“, sagt ein Sprichwort und es kann zu Streitigkeiten kommen. Meist zieht 

sich so ein Prozess über Jahre hinweg, bis ein Auflösungsvertrag aufgesetzt wird. 

Gründe hierfür sind auch Vernachlässigungen in der Dienstpflicht oder der Mitar-

beiter kommt mit dem Wesen der Caritas nicht mehr klar. 

7 Mitarbeitervertretung im kirchlichen Tendenzbetrieb

In Tendenzbetrieben ist nach § 118 Abs. 1 BetrVG die Anwendung des BetrVG 

eingegrenzt. So ist nach §§ 106 bis 110 BetrVG die Bildung eines Wirtschaftsaus-

schusses nicht möglich. Die §§ 111 bis 113 BetrVG finden zum Ausgleich bzw. 

zur Milderung wirtschaftlicher Nachteile der Mitarbeiter aufgrund einer Betriebs-

änderung insoweit Anwendung. Die übrigen Vorschriften im BetrVG finden in 

Tendenzbetrieben nur Anwendung, wenn die Eigenart des Unternehmens bzw. 

Betriebes nicht entgegensteht. Das Mitbestimmungsrecht entfällt unter den Vo-

raussetzungen, dass die Maßnahme gegenüber einem Tendenzträger sein muss. 

Ebenso muss die Maßnahme einen Tendenzbezug haben und die Möglichkeit, 

dass die geistig-ideellen Zielsetzungen und ihre Verwirklichung verhindert oder 

beeinträchtigt werden.122 Im Regelfall sind die organisatorischen sowie allgemei-

nen Vorschriften über die Mitbestimmung des Betriebsrates in den §§ 1 bis 86 

BetrVG anzuwenden. Es sind wertneutrale Arbeitsabläufe im Unternehmen. In § 

99 Abs. 1 BetrVG hat der Betriebsrat bei Einstellungen und Versetzungen von 

Tendenzträgern ein Unterrichtungsrecht; ein Zustimmungs- oder Verweigerungs-

recht steht ihm aber nicht zu. Mitbestimmung hat der Betriebsrat bei Ein- und 

Umgruppierungen und bei Anhörungen vor dem Ausspruch von Kündigungen 

nach § 102 BetrVG. Ein Widerspruchsrecht hat er nur bei ordentlichen und nicht 

120 BAG v. 18.7.1963 – 2 AZR 436/62 – AP Nr. 1 zu § 59 MTL, LAG Hessen v. 7.7.1997 – 16 Sa 
2328/96 – NZA 1998, 822.
121 Vgl. Beyer/Papenheim, § 19 Rn 36.
122 Vgl. Kania in Küttner, Personalbuch 2009, 3. Einschränkung Mitbestimmung Rn 14.
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tendenzbedingten Kündigungsgründen.

7.1 Mitbestimmungsrecht beim Caritasverband 

Kirche und Staat unterscheiden sich in ihrem Mitbestimmungsrecht. Nach § 118 

Abs. 2 BetrVG sind Religionsgemeinschaften und ihre karitativen und erzieheri-

sche Einrichtungen aus dem Anwendungsbereich des BetrVG ausgenommen.123

Die Vorschriften zu Abs. 1 gelten nicht. Von Abs. 2 ist auch die privatrechtliche 

Form der verselbstständigten Einrichtungen der Kirche betroffen. Für sie gilt kein 

staatliches Betriebsverfassungs-, Mitbestimmungs- und Personalvertretungsrecht 

nach den §§ 118 Abs. 2 BetrVG, 112 Bundespersonalvertretungsgesetz 

(BPersVG), 1 Abs. 4 S. 2 Mitbestimmungsgesetz (MitbestG), § 1 Abs. 3 Nr. 2 

Sprecherausschussgesetz (SprAuG), 81 Abs. 2 BetrVG 1952. Sie regeln ihre An-

gelegenheiten i.S. des Art. 137 Abs. 3 WRV. Ein Widerspruch zu einer sozial-

staatlichen Arbeitsrechtsordnung wäre gegeben, wenn die Beteiligungsrechte der 

Mitarbeiter in der Kirche nicht vorhanden wären. Der Staat hat in § 112 2. Halb-

satz BPersVG die Erwartung, dass die Kirchen ein eigenes Personalvertretungs-

recht schaffen. Aus diesem Grund entstand das eigene Mitarbeitervertretungsrecht 

in der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) (Anlage 3), welche von der Bi-

schofskonferenz beschlossen wurde. Die Bischöfe haben als Gesetzgeber für ihre 

Diözese eine inhaltsgleiche kirchengesetzliche Regelung getroffen. Es gibt zwar 

eine einheitliche „Rahmenordnung für die Mitarbeitervertretung“, da der Bischof 

alleiniger Gesetzgeber in seiner Diözese ist, wird sie aber in jeder Diözese anders 

umgesetzt. Die MAVO enthält das allgemeine Recht der Kirche und gilt für die 

verfasste Kirche als auch für die verselbstständigten Einrichtungen, wie für den

Deutschen Caritasverband oder die Diözesancaritasverbände, ohne Rücksicht auf 

ihre Rechtsform gem. § 1 Abs.1 Nr. 4 MAVO. Sie hat das Ziel, die berechtigten 

Interessen der Mitarbeiterschaft dem Dienstgeber gegenüber geltend zu machen.

Beim DiCV gibt es 9 Regionen, eine Geschäftsstelle in Stuttgart und der kirchli-

che Suchtdienst. In 10 von diesen 11 Einrichtungen gibt es eine MAV. Der Um-

gang und die Zusammenarbeit sind in den jeweiligen MAV unterschiedlich. In der 

Geschäftsstelle des DiCV herrscht zwischen MAV und Mitarbeiter sowie MAV 

123 Vgl. Richardi, R./Thüsing, G., BetrVG, § 118, Kommentar, 11. Aufl.,2009, Rn 1-5.
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und MAV anderer Regionen ein partnerschaftliches Verhältnis, mit dem Ziel des

optimalen Arbeitens auf der Seite der Dienstgebervertretung und der MAV. 

7.2 Beteiligung der Mitarbeitervertretung

Nach den §§ 1 und 3 Abs. 1 und 2 MAVO erstreckt sich die Zuständigkeit der 

MAV grundsätzlich auf alle Mitarbeiter karitativer Einrichtungen. Die Rahmen-

ordnung der MAVO billigt auch Personen eine Mitarbeitereigenschaft zu, welche 

in Einrichtungen mitarbeiten, aber nicht in einem Arbeitsverhältnis stehen, z.B. 

Ordensleute, Gestellungskräfte und Auszubildende. Sie dürfen nach den §§ 7 und 

8 der MAVO aktiv und passiv mitwirken.124 Die Beteiligungsrechte bestehen für 

allgemeine Aufgaben sowie in sozialen und personellen Angelegenheiten. Eine 

Maßnahme, welche gegenüber einem Mitarbeiter ohne die Beteiligung vorge-

nommen wurde, ist unwirksam.125

Es gibt verschiedene Beteiligungsformen nach § 28 MAVO: Anhörung und 

Mitberatung, Vorschlagsrecht, Zustimmung und Antragsrecht. Besonders bei 

Kündigungen nach Ablauf der Probezeit ist die MAV gefragt. Bei ordentlichen 

Kündigungen ist sie gem. § 30 MAVO schriftlich durch den Dienstgeber mit 

Kündigungsgrund zu informieren. Sie hat ein Anhörungs- und Mitberatungsrecht. 

Einwendungen gegen ordentliche Kündigungen legt die MAV innerhalb einer 

Woche schriftlich beim Dienstgeber ein, wenn sie der Ansicht ist, dass die Kündi-

gung gegen Gesetz, Rechtsordnung, kircheneigene Ordnung oder sonstiges gel-

tendes Recht verstößt, wenn der Dienstgeber bei der Auswahl der gekündigten 

Mitarbeiter soziale Gesichtspunkte nicht berücksichtigt hat oder die Person an 

einem anderen Arbeitsplatz, ggf. nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbil-

dungsmaßnahmen weiterbeschäftigt werden könnte bzw. eine Weiterbeschäfti-

gung des Mitarbeiters unter geänderten Vertragsbedingungen möglich ist. 

Bei außerordentlichen Kündigungen ist der MAV nur die Absicht der Kündigung 

mitzuteilen, nicht der Grund. Wie kann sich die MAV zu einer außerordentlichen 

Kündigung Stellung nehmen kann, wenn sie nicht einmal die Gründe dafür 

124 Vgl. Beyer/Papenheim, AT § 2 Rn 17.
125 BAG 10.12.1992, NZA 93, 593, BAG 7.10.1993, NZA 94, 443, BAG 26.7.1995, NZA 95, 
1197.
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kennt?126 Die Frist zur Erhebung von Einwendungen ist auf drei Tage beschränkt. 

Bei Einwendungen entscheidet der Dienstgeber allein über den Ausspruch der 

außerordentlichen Kündigung. Die MAV schützt den Mitarbeiter in den Fällen der 

außerordentlichen Kündigung (§ 16 AVR, § 31 MAVO) geringer als in den Fällen 

der ordentlichen Kündigung (§ 14 AVR, § 30 MAVO). Bei außerordentlichen 

Kündigungen ist die MAV anzuhören, während sie bei ordentlichen Kündigungen 

ein weit stärkeres Beteiligungsrecht und eine längere Frist für die Stellungnahme

hat. Über Einwendungen hat der Dienstgeber mit der gesamten MAV in einer ge-

meinsamen Sitzung zur Verständigung zu beraten.127 Die §§ 30 und 31 MAVO 

entsprechen weitgehend § 102 BetrVG. Die Schriftform muss eingehalten werden. 

Nicht übernommen ist die Weiterbeschäftigungspflicht aus dem BetrVG.

7.3 Bildung einer Mitarbeitervertretung

Die MAV ist nicht nur eine Interessensvertretung, sie ist auch ein kirchliches 

Amt.128 Sie ist in den kirchlichen Einrichtungen nach § 1 MAVO zu bilden. Als

von den wahlberechtigen Mitarbeitern gewähltes Organ übernimmt die nach der 

MAVO zustehenden Aufgaben und Verantwortungen (§ 5). Es müssen nach § 6 

MAVO mind. fünf wahlberechtigte Mitarbeiter beschäftigt sein, von denen mind. 

drei wählbar sind. Die MAV besteht aus

- 1 Mitglied bei 5 bis 15 wahlberechtigten Mitarbeitern,

- 3 Mitgliedern bei 16 bis 50 wahlberechtigten Mitarbeitern,

- 5 Mitgliedern bei 51 bis 100 wahlberechtigten Mitarbeitern,

- 7 Mitgliedern bei 101 bis 200 wahlberechtigten Mitarbeitern,

- 9 Mitgliedern bei 201 bis 300 wahlberechtigten Mitarbeitern,

- 11 Mitgliedern bei 301 bis 600 wahlberechtigten Mitarbeitern,

- 13 Mitgliedern bei 601 bis 1000 wahlberechtigten Mitarbeitern,

- 15 Mitgliedern bei 1001 und mehr wahlberechtigten Mitarbeitern.

Der MAV gehören Vertreter der Dienstbereiche und der Gruppen an. Frauen und 

Männer sollen entsprechend ihrem zahlenmäßigen Verhältnis in der Einrichtung 

vertreten sein. Ihr aktives Wahlrecht dürfen alle Mitarbeiter ausüben, die am 

126 Vgl. Richardi, Mitbestimmung bei Kündigung im kirchl. Arbeitsrecht in: NZA 1998, 113.
127 Vgl. Beyer/Papenheim, § 15 Rn 24.
128 Vgl. Richardi, Mitbestimmung bei Kündigung im kirchl. ArbR in: NZA 1998, 113.
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Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mind. sechs Monaten ohne 

Unterbrechung bei der Einrichtung beschäftigt sind (§ 7). Dazu zählen auch Aus-

zubildende (Abs. 3). Nicht wahlberechtigt sind Mitarbeiter, für die vorübergehend 

ein Betreuer bestellt ist, die am Wahltag für mind. noch sechs Monate unter Weg-

fall der Bezüge beurlaubt sind oder sich nach dem Blockmodell in Altersteilzeit 

befinden. Wählbar sind nach § 8 die wahlberechtigten Mitarbeiter, die am Wahl-

tag seit mind. ein Jahr ohne Unterbrechung im kirchl. Dienst stehen und davon 

mind. sechs Monate in einer Einrichtung desselben Dienstgebers tätig sind. Nicht 

wählbar sind Mitarbeiter, die zur selbstständigen Entscheidung über Einstellun-

gen, Anstellungen oder Kündigungen befugt sind. Sie gelten nach § 3 Abs. Nr. 3 

MAVO nicht als Mitarbeiter. Hierzu zählen auch Mitarbeiter, die zu einer Ar-

beitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) gehören.129 Nicht-

katholische Mitarbeiter sind genauso wählbar wie katholische Mitarbeiter.

Acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit bestimmt die MAV den Wahltag, der spä-

testens zwei Wochen vor Amtszeitablauf liegen soll (§ 9 MAVO). Die MAV be-

stellt einen Wahlausschuss, in welchem sich drei bis fünf Mitglieder befinden. 

Dort wird ein Vorsitzender gewählt, welcher die Wahllisten auslegt, die Frist und 

den Ort für die Auslegung festlegt und die wahlberechtigen Mitarbeiter auffordert, 

schriftliche Wahlvorschläge einzureichen. Die Mitarbeiter können gegen Wahl-

vorschläge auch Einspruch einlegen, worüber der Wahlausschuss entscheidet. Ein 

Wahlvorschlag muss von drei Mitarbeitern unterzeichnet sein. Die Kandidatenlis-

te soll doppelt so viele Bewerber haben, wie Mitglieder zu wählen sind. Eine Wo-

che vor der Wahl sind die Kandidaten durch Aushang bekannt zu geben. Die 

Wahl der MAV erfolgt unmittelbar und geheim nach § 11 Abs. 1 MAVO durch 

den Wahlausschuss und durch Abgabe von Stimmzetteln. Es können so viele 

Stimmen durch Ankreuzen abgegeben werden, wie Mitglieder zu wählen sind. 

Eine Briefwahl ist möglich. Nach der Wahl gibt der Wahlausschuss das Ergebnis 

bekannt, was in einem Protokoll festgehalten und unterzeichnet wird. Die Mit-

glieder, die die meisten Stimmen haben, sind gewählt. Der Rest wird als Ersatz-

mitglied bei Ausstritten eingesetzt und bleibt somit in der Warteschleife. Bei glei-

cher Stimmzahl entscheidet das Los. Beim DiCV gibt es eine Besonderheit bei der 

129 Vgl. Hammer, S. 159ff.
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Psychologischen Familien- und Lebensberatung. Dort arbeiten Mitarbeiter des 

DiCV und des Bischöflichen Ordinariats. Die Mitarbeiter des Bischöflichen Ordi-

nariats sind dem DiCV zugewiesen, ihr Arbeitsvertrag ist aber mit der Diözese 

abgeschlossen. Ihre Interessen werden in jedem Punkt doppelt, sowohl von der 

MAV der Diözese als auch von der MAV des DiCV, vertreten. Sie wählen in bei-

den MAV und können in beiden Vertretungen hineingewählt werden.

Die Amtszeit beträgt nach § 13 MAVO vier Jahre. Die regelmäßigen Wahlen fin-

den in der Zeit vom 1. März bis 30. Juni statt. Die Amtszeit beginnt mit der Wahl 

oder mit Ablauf der Amtszeit der vorherigen MAV. Die Wahl kann nach § 12 aus 

Gründen des Verstoßes in der Vorbereitung (Frist, Aushang, aktives und passives 

Wahlrecht) und Durchführung innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses schriftlich angefochten werden. Ungültig ist eine Wahl, wenn 

der Wahlausschuss eine Anfechtung begründet. Sie ist unverzüglich zu wiederho-

len. Nach der Wahl hat der Dienstgeber spätestens nach drei Monaten zu einer 

Mitarbeiterversammlung, der Versammlung aller Caritas-Mitarbeiter, einzuladen. 

Die Mitgliedschaft erlischt bei Ablauf der Amtszeit, bei Verlust der Wählbarkeit, 

bei Niederlegung des Amtes, bei Ausscheiden aus der Einrichtung oder aufgrund 

eines Urteils des kirchlichen Arbeitsgerichts im Fall großer Vernachlässigung 

oder Verletzung der Befugnisse und Pflichten als MAV nach § 13c MAVO.

7.4 Das Mitarbeitervertretungsrecht und die Aufgaben

Die MAV wählen in ihrer ersten Sitzung eine Woche nach der Wahl einen Vorsit-

zenden, einen Stellvertreter und einen Schriftführer mit einfacher Mehrheit. (§ 

14). Der Vorsitzende soll katholisch sein! Er beruft die MAV ein, auch dann, 

wenn es die Mehrheit der Mitglieder verlangt. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 

Die MAV beschließt mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Sie kann 

ihrem Vorsitzenden mit 2/3 Mehrheit das Vertrauen entziehen. Eine Neuwahl hat 

in solch einem Fall stattzufinden. Die MAV kann Ausschüsse mit mind. drei Mit-

gliedern bilden, welchen Aufgaben zur selbständigen Erledigung übertragen wer-

den, darunter fallen aber nicht die Beteiligung bei Kündigungen. 

Die Mitglieder der MAV führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. Sie sind zur 

ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Tätigkeiten vom Dienst freizustellen. Es 

können MAV-Mitglieder auch für die Hälfte ihrer regelmäßigen Arbeitszeit frei-
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gestellt werden. Den MAV-Mitgliedern ist auf Antrag während ihrer Arbeitszeit

unter Fortzahlung der Bezüge bis zu insg. drei Wochen Arbeitsbefreiung für die 

Teilnahme an Schulungsveranstaltungen nach § 16 MAVO zu gewähren. 

Der Caritasverband als Dienstgeber übernimmt nach § 17 MAVO die Kosten für 

die Wahrnehmung der Aufgabe als MAV. 

Die Aufgaben der MAV liegen u.a. in der Behandlung aller Mitarbeiter nach 

Recht und Billigkeit. Die Mitarbeiter der einzigen Region der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart, welche keine MAV hat, werden hier benachteiligt. Unterschiede 

zeigen, dass es gut ist, eine MAV und damit einen Partner zu haben, der sich 

schon vor einer Entscheidung mit einem Thema auseinandersetzt, es prüft und der 

Mitarbeiter aufgrund dieser Vorarbeit und Sicherheit sich anschließen kann. Ist 

keine MAV vorhanden, sind die Mitarbeiter für sich selber verantwortlich. Am 

Beispiel von Fortbildungen herrscht hier keine Gleichbehandlung. Die Gründe für 

den Ausfall der MAV in dieser Region der Diözese waren mangelndes Engage-

ment und fehlende Bereitschaft zur Mitarbeit in der MAV. Weiter hat die MAV

eine Mitverantwortung für die Aufgabe der Einrichtung und soll bei den Mitarbei-

tern das Verständnis für den Auftrag der Kirche stärken. Sie treten für eine gute 

Zusammenarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft und mit dem Dienstgeber ein. 

Nach § 26 MAVO regen sie zu Maßnahmen zum Wohl der Einrichtung an, neh-

men Beschwerden und Anregungen der Mitarbeiter entgegen, fördern die Einglie-

derung von schwerbehinderten, ausländischen und anderen schutzbedürftigen so-

wie älteren Mitarbeitern, arbeiten mit den Sprechern der Jugendlichen und Aus-

bildenden zusammen, führen Einsätze von Unfallverhütung durch, fördern den 

Arbeitsschutz und Gesundheit, schaffen frauen- und familienfreundlichen Ar-

beitsbedingungen und benennen Mitgliedern in den Kommissionen zur Behand-

lung von Beschwerden gegen Leistungsbeurteilungen. Die MAV wirkt an der 

Wahl der KODA nach Art. 7 GrO mit, welche das tarifvertragliche Arbeitsrechts-

system der Caritaseinrichtungen bestimmen. Interessant ist auch, dass in der MAV 

beim DiCV noch nie eine Diskussion über Religion bzw. Konfession auftrat, son-

dern meist über Themen wie die Integration Schwerbehinderter verhandelt wird.

Der Dienstgeber und die MAV informieren sich gegenseitig über Angelegenhei-

ten, welche die Dienstgemeinschaft betreffen (§ 27). Die MAV wird vom Dienst-
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geber insbesondere über Stellenausschreibungen, Änderungen und Ergänzungen 

des Stellenplanes, über Anregungen und Beschwerden, Bewerbungen von 

Schwerbehinderten und Vermittlungsvorschläge nach § 81 Abs. 1 Satz 4 SGB IX 

sowie über die Einrichtung von Langzeitkonten und deren Inhalt, unterrichtet. 

Wichtig ist auch die Information der MAV in wirtschaftlichen Angelegenheiten 

über die finanzielle Lage, Rationalisierungsvorhaben, Änderungen in der Organi-

sation und Zweck der Einrichtung sowie über Änderungen, die die MAV wesent-

lich berühren (§ 27a Abs. 2). Die MAV hat ein Vorschlagsrecht (§ 32) bei inner-

betrieblichen Informationen, Arbeitszeitänderungen, Pausen, Haus- und Heimord-

nung, Fort- und Weiterbildung und bei allen weiteren Angelegenheiten, die die 

Regelungen im Dienstvertrag betreffen. Sie hat ein Zustimmungsrecht bei Einstel-

lung und Anstellung von Mitarbeitern, bei persönlichen Angelegenheiten, wie 

z.B. eine Höhergruppierung eines Mitarbeiters und bei Angelegenheiten der 

Dienststelle, z.B. Planung und Durchführung von Veranstaltungen oder Beurtei-

lungsrichtlinien für Mitarbeiter (§§ 33 bis 36 MAVO). Es sind eindeutig Paralle-

len zum staatlichen Personalvertretungsrecht festzustellen. Die MAVO unter-

scheidet sich nicht besonders in ihrer Anwendung, jedoch in der Gerichtsbarkeit 

nach Art. 10 GrO. Die Arbeitsgerichte sind für die Geltendmachung von Rechten 

zwischen der MAV und dem Dienstgeber nicht zuständig. Dies regeln kirchenei-

gene Gerichte. Bei Streitigkeiten zwischen Mitarbeitern und dem Dienstgeber 

prüfen die Arbeitsgerichte durch Inzidentkontrolle, wenn Entscheidungen von der 

Anwendung des kirchlichen Mitarbeitervertretungsrechts abhängen.

7.5 Schutz der Mitglieder der Mitarbeitervertretung

Die Mitglieder der MAV unterliegen einem besonderen Kündigungsschutz. Ihnen 

kann nach § 19 MAVO nur außerordentlich gekündigt werden. In de Fällen des 

Art. 5 Abs. 3 bis 5 GrO kann ihnen bei Verletzung der Loyalitätsobliegenheiten, 

Kirchenausstritt, öffentliches Eintreten für Abtreibung oder Hassparolen auch 

ordentlich gekündigt werden (§ 19 Abs. 1 MAVO) und wenn die Einrichtung ge-

schlossen wird. Die MAV-Mitglieder dürfen in ihrer Amtsausübung nicht behin-

dert oder benachteiligt, noch begünstigt werden. Sie unterliegen über dienstlichen 

Angelegenheiten der Schweigepflicht (§ 20 MAVO). Eine Verletzung der 

Schweigepflicht stellt eine grobe Pflichtverletzung dar.
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8 Fazit

Zusammenfassend ist Folgendes festzustellen: 

Die Kirche und ihre Einrichtungen nehmen sich ihre Sonderrechte aus dem ver-

fassungsrechtlichen Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften nach 

Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 3 WRV. Daher haben sie die Möglichkeit, ein 

eigenes Arbeitsrecht zu schaffen und zu gestalten, welches der Staat zu akzeptie-

ren hat. Ihre eigenen Regelungen passen in der Form in ein zeitgemäßes Bild, da

die katholische Kirche aufgrund ihrer, im Vergleich zum staatlichen Recht eher 

konservativen Bestimmungen, den Menschen und dessen Wert in den Mittelpunkt 

stellt, sei es als Mitarbeiter oder als Kunde in den Einrichtungen. In einer Zeit, in 

der Werte eine immer geringere Rolle spielen, steht die katholische Kirche noch 

voll und ganz hinter ihren Grundprinzipien, z.B. zur Ehe und zum Thema Abtrei-

bung, und fördert so die Besonderheit der Glaubensgemeinschaft.

Das kirchliche Tarifvertragssystem im „Dritten Weg“ weist einige Schwachstellen

auf, die nicht zum Vorteil von Mitarbeitern sind. Spöttische Zungen behaupten, 

dass der „Dritte Weg“ eine Mogelpackung und Kopie des BAT bzw. Orientierung 

am TVöD sei und die zuständigen Kommissionen stets auf Änderungen bei Ge-

werkschaften und Staat warten würden, um dann ganz einfach zu kopieren. Ein 

kompletter Umstieg auf das staatliche Tarifvertragsrecht ist aber aufgrund der 

gravierenden Unterschiede bei der Vergütung zur AVR nicht zu befürworten. Zu-

dem ist ein Wechsel zum TVöD mit dem Selbstbestimmungsrecht der Kirche 

nicht vereinbar, denn sie soll ihre Angelegenheiten selbst verwalten, ordnen und 

eigens darüber bestimmen. 

Dafür, dass den kirchlichen Mitarbeitern kein Streikrecht zusteht, werden ihnen

noch besondere Loyalitätspflichten aufgebürdet und an tariflichen Verhandlungen 

dürfen sie auch nicht teilnehmen. Ihr Vetorecht ist durch die Sendung von Vertre-

tern in Kommissionen zur Verhandlung ihrer Interessen sehr eingeschränkt. Ein 

Mitarbeiter kann sich persönlich nicht zur Wehr setzten, er kann nur tätig werden, 

wenn er sich aktiv in der Mitarbeiterversammlung oder als Vertreter in der Mitar-

beitervertretung für seine Rechte und Interessen einsetzt. Der Einsatz in einer 

Mitarbeitervertretung ist oftmals jedoch eine Herausforderung. Der sachliche 

Aufgabenbereich ist hier vom persönlichen Interesse zu trennen, was in der Praxis 
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oftmals sehr schwer ist. Sie müssen die Rolle in der Mitarbeitervertretung wahr-

nehmen und dabei ihre emotionalen Aspekte hinter sich lassen.

Zum Thema Einstellungsverfahren ist beim Caritasverband der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart anzumerken, dass die Auswahl der Bewerber mit hoher Sorgfalt 

vollzogen wird. Die katholische Konfession ist bei leitenden Angestellten auf-

grund der Zusammenarbeit mit Dekanaten, Verbänden und dem Deutschen Cari-

tasverband auf Bundesebene bedeutungsvoll. Die Frage nach Wertevorstellungen 

bzw. der Spiritualität wird allen Bewerbern gestellt und ist von Wichtigkeit, weil 

der Mitarbeiter die Zielvereinbarungen des kirchlichen Tendenzbetriebs bejahen 

muss, um in der katholischen Kirche zu arbeiten. Für jede arbeitsrechtliche Bezie-

hung wird der religiöse Charakter des Caritasverbands zugrunde gelegt. Daher ist 

die Notwendigkeit des Fragerechts zu bejahen. Alle Bewerber in nicht leitenden 

Positionen müssen die Wertvorstellungen bejahen. Die Qualifikation und das gan-

ze Wesen des Bewerbers gewichten in der Beurteilung genauso, denn was nützt 

ein katholisch praktizierender Mitarbeiter, wenn die Anforderungen aufgrund feh-

lender Talente und Ausbildung nicht erfüllt werden. Spätestens beim Bewer-

bungsgespräch muss dem Bewerber klar sein, ob er sich mit dem kirchlichen Ten-

denzbetrieb identifizieren kann oder nicht.

Konfessionslose und nichtkatholische Bewerber werden wie katholische Bewer-

ber behandelt. Sie haben den gleichen Rang. Sie werden weder benachteiligt, noch 

in einer anderen Art und Weise speziell behandelt. Von konfessionslosen Bewer-

bern wird erwartet, dass sie sich einer Wertediskussion stellen. Das ist aber das 

Gegenpendant zur Frage nach einer religiösen Veränderung im Laufe ihres Le-

bens bei katholischen und evangelischen Bewerbern. Eine gesunde Einstellung 

zur Spiritualität und zu Werten, die der Lehre der katholischen Kirche nicht ent-

gegenstehen, bildet zusammen mit den geforderten Qualifikationen das komplette 

Paket für ein wohlwollendes Dienstverhältnis beim Caritasverband. 

Ebenso wird allen neuen Mitarbeitern ein sehr angenehmer Start in die Arbeit bei 

der Caritas durch zwei Einführungstage mit der Beschäftigung von Werten und 

der Auseinandersetzung mit dem Leitbild in der Geschäftsstelle und im Zentrum 

Tabor geboten. Auch ein Veranstaltungskalender innerhalb und außerhalb der 

Arbeitszeit bietet die Möglichkeit zur Integration, wobei ein klares NEIN zu die-
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sen Aktionen ohne Vorbehalte respektiert wird. Der Mitarbeiter kann ebenso frei 

wählen, ob er an den regelmäßigen Gottesdiensten teilnehmen möchte. Ein Zwang 

ist nicht vorhanden.

Der Umgang mit konfessionsanderen oder konfessionslosen Bewerbern weist kei-

ne rechtlichen Widersprüche auf. Probleme bei der Loyalitätspflicht und bei For-

derungen im außerdienstlichen Verhalten, können im Normalfall durch Aufklä-

rung beim Einstellungsgespräch entgegengewirkt werden.

Aus Sicht der Autorin war es interessant, die Unterschiede von staatlichem und 

kirchlichem Arbeitsrecht näher zu betrachten. Viele Menschen, die in der Kirche 

arbeiten, tun dies aus ihrer Glaubensüberzeugung heraus. Die Kirche bietet Men-

schen, die dem Glauben gegenüber offen sind, die Möglichkeit, sich für karitative 

Dienste einzusetzen. Daher sind das Fragerecht nach der Konfession und die 

Wertschätzung der katholischen Lehre bei den meisten Stellen unumgänglich.

Die Caritas ist offen und schließt Andersgläubige nicht aus, sondern legt Wert 

darauf, mit anderen Konfessionen und Überzeugungen in Kontakt zu treten. So 

war es staunenswert zu sehen, wie beim Caritasverband jeder Mensch, gleich wel-

cher Konfession er angehört, in die Caritas eingeschlossen wird. Genauso war es

interessant, wie nichtkatholische Mitarbeiter, vor allem Muslime, in die katholi-

sche Kirche durch Einführungstage und Coaching integriert werden. Die Caritas 

setzt sich sehr stark mit dem Thema Integration, sowohl von Menschen in ihrer 

Region, als auch ihrer eigenen Mitarbeitern auseinander, um Problemen bei der 

Beschäftigung entgegenzuwirken.

Der Einblick in das Arbeitsrecht der katholischen Kirche hat gezeigt, dass das 

Zusammenwirken von Staat und Kirche wichtig ist. Obwohl die Zahl der Gläubi-

gen nicht stetig wächst, sondern teilweise abnimmt, wird die Arbeit von Caritas 

und Diakonie in Zeiten leerer Kassen und erhöhtem Leistungsdruck wichtiger und 

auch in Zukunft gefragt sein. Die Caritas als Verband der Nächstenliebe ist aus 

Sicht der Autorin eine kostbare Ergänzung für unsere Gesellschaft und ein Auf-

fangbecken für viele Hilfsbedürftige.
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Quelle: http://www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de/4320.html vom 15.02.2010

Leitbild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-
Stuttgart

Dies ist das Leitbild der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes. Es will 
die gemeinsamen Grundlagen unserer Arbeit aufzeigen, unser Selbstverständnis benen-
nen und Möglichkeiten zur Motivation und Identifikation anbieten.
Das Leitbild enthält Grundsätze. Diese müssen in einem gemeinsamen Prozess zwi-
schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Führungskräften in praktisches Handeln 
umgesetzt werden.
Die Leitbild-Grundsätze sind zukunftsorientiert. Sie sagen aus, was sein soll, und zeigen 
damit Perspektiven für die Weiterentwicklung unserer Arbeit auf.
Das Spannungsfeld zwischen Bestehendem und Angestrebtem ist uns bewusst und for-
dert uns heraus.

Wer wir sind

Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Caritasverbandes der Diözese setzen wir be-
wusst die seit der Verbandsgründung 1918 begonnene Arbeit als Grunddienst der Orts-
kirche von Rottenburg-Stuttgart fort. Dieser Aufgabe gilt die besondere Sorge des Bi-
schofs. In seinem Auftrag wirken wir in Kirche, Staat und Gesellschaft.
Aus christlicher Überzeugung arbeiten wir mit unterschiedlicher fachlicher Qualifikation 
am gemeinsamen Ziel, Menschen - insbesondere die Benachteiligten und Armen - vor 
Ausnutzung, Ausgrenzung und Vereinnahmung zu schützen und ihre Selbsthilfekräfte zu 
stärken. Dieses Anliegen verbindet uns mit den Ehrenamtlichen, deren Arbeit wir unter-
stützen und fördern.

Worauf unser Handeln gründet

Grundlage unseres Handelns ist die Botschaft Jesu, dass Gott sich in Liebe aller Men-
schen annimmt und ihr Heil will. In der barmherzigen Zuwendung zu Menschen in Not 
und in Solidarität mit ihnen wird der biblische Auftrag zur Nächstenliebe erfüllt. Wir versu-
chen - wie in jeder Zeit - diesen Auftrag heute umzusetzen. Der Dienst für Menschen 
gehört ebenso wie Liturgie und Verkündigung zum Wesen der Kirche. Nach christlichem 
Verständnis ist jeder Mensch ein einmaliges Geschöpf Gottes - sein Ebenbild. Wir helfen 
grundsätzlich jedem Menschen ohne Unterschied von Alter, Geschlecht, Religion, Staats-
und Volkszugehörigkeit oder politischer Überzeugung.

Biblische Propheten haben deutlich gemacht, dass Gott selbst Anwalt der Armen ist. Sie 
haben durch ihre unmissverständliche Kritik die aktuellen Ursachen von Ungerechtigkeit 
benannt und beklagt. Sie waren solidarisch mit den schwachen und ausgegrenzten Men-
schen. In dieser Tradition beobachten und bewerten wir gesellschaftliche Zustände und 
Entwicklungen. Wir weisen deutlich auf herrschende Missstände und deren Ursachen 
hin. Damit stellen wir uns bewusst in das Spannungsfeld von gesellschaftlicher Realität 
und der Vision vom Reich Gottes.

http://www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de/4320.html
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Woran wir uns orientieren

Prinzipien der katholischen Soziallehre leiten unser Handeln:
- Wir achten die Würde eines jeden Menschen und treten für seine Rechte ein (Personali-
tät).
- Wir fördern die Selbstständigkeit Einzelner sowie von Gruppen und leisten ihnen Hilfe 
zur Selbsthilfe (Subsidiarität).
- Wir unterstützen solidarisches Handeln und Verhalten im Sinne des Gemeinwohls (So-
lidarität).

In unseren Einrichtungen und Diensten orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Men-
schen. Wir wollen bewusst mit den Stärken und Möglichkeiten der Einzelnen arbeiten und 
beziehen deren Lebensfeld mit ein. Deshalb unterstützen, fördern und ergänzen wir die 
ehrenamtlich-karitative Arbeit in den Kirchengemeinden.

Wir arbeiten nach anerkannten fachlichen Standards. Die Qualität unserer Leistungen 
bemisst sich an der Wirkung und am Nutzen für die Menschen. Betriebs- und marktwirt-
schaftliche Erfordernisse sind dabei zu beachten. Die Qualität der Leistung wird von uns 
regelmäßig überprüft und planvoll gesichert.

Unsere Finanzmittel verwenden wir wirtschaftlich und zweckmäßig. Über ihre Verwen-
dung geben wir verständlich und transparent Auskunft. Eigenmittel werden vorwiegend 
für Aufgaben eingesetzt, denen der Caritasverband verantwortlich Vorrang einräumt.

In unserer Arbeit berücksichtigen wir ökologische Aspekte. Damit kommen wir dem bibli-
schen Auftrag zur Wahrung der Schöpfung nach.

Wir achten das vielfältige soziale Engagement von Ehrenamtlichen, Selbsthilfegruppen, 
Initiativen und Verbänden. Wir kooperieren mit kirchlichen Stellen und anderen Trägern 
der freien Wohlfahrtspflege und stellen uns dem Wettbewerb.

Was wir tun

Wir unterstützen Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen. Wir tun dies in unseren 
Diensten und Einrichtungen und nehmen Einfluss in Kirche, Staat und Gesellschaft.

- Wir helfen Menschen in geistiger, körperlicher, seelischer und materieller Not. Dazu 
stellen wir ein qualifiziertes Angebot von Diensten und Einrichtungen zur Verfügung.
- Wir vertreten als Anwalt der Benachteiligten deren Anliegen gegenüber Staat, Politik 
und Gesellschaft und unterstützen sie bei der Wahrung und Durchsetzung ihrer Rechte.
- Wir halten in Kirche und Gesellschaft das Bewusstsein für jede Form der Not wach. 
Dazu gehört, Ursachen von Armut und Not aufzuzeigen und deren Beseitigung anzustre-
ben.
- Wir unterstützen die Mitglieder unseres Verbandes in ihrer Arbeit, informieren, beraten 
sie und vertreten sie politisch.
- Wir gestalten gesetzliche Rahmenbedingungen mit, insbesondere im Sozial-, Gesund-
heits- und Bildungsbereich. Wir setzen uns dafür ein, dass der Staat seinen sozialen 
Verpflichtungen nachkommt.
- Wir tragen durch Aus-, Fort- und Weiterbildung, durch wissenschaftliche Arbeit und 
Publikationen zur Qualifizierung der sozialen Arbeit bei. Wir beteiligen uns an der Ent-
wicklung von Konzepten und Standards für die verschiedenen karitativen Felder.
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Wie wir zusammenarbeiten

Wir verwirklichen Dienstgemeinschaft, indem wir eine Atmosphäre vertrauensvoller und 
kollegialer Zusammenarbeit schaffen.

Der Vorstand gibt Ziele vor und setzt Rahmenbedingungen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden an den ihr Arbeitsfeld betreffenden Ziel- und Entscheidungsfindungen 
beteiligt. Klare Aufgabenbeschreibung mit Delegation von Kompetenzen und Verantwor-
tung räumen ihnen Selbstständigkeit und Eigenverantwortung ein. Die Initiative und Moti-
vation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird gestützt und gefördert.

Die leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktizieren einen partizipativen Führungs-
stil.
Informationsabläufe werden formal festgelegt. Zielorientierte Arbeitsgespräche und Re-
flexion dienen der Erfolgskontrolle, der Konzeptions- und der Personalentwicklung. Wir 
verstehen uns als lernende Organisation, offen für Veränderungen.
Unsere Arbeit erfordert gleichermaßen fachliche Eignung und soziale Kompetenz.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Führungskräfte qualifizieren sich regelmäßig 
durch Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Wir nutzen die Möglichkeiten theologischer und pastoraler Begleitung für unsere persön-
liche und religiöse Weiterentwicklung.
Wir bringen Engagement, Kreativität, konstruktive Kritik und eigenverantwortliches Han-
deln in unsere Arbeit ein. Die dafür notwendigen Foren werden eingerichtet.

- Mit unserer Arbeit wollen wir für Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Innovation und Zuverläs-
sigkeit stehen.

Stuttgart, im Januar 2002

Msgr. Wolfgang Tripp, Vorstand
Dr. Irme Stetter-Karp, Vorstand
Dr. Rainer Brockhoff, Vorstand
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Anlage 7: Satzung des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Quelle: http://www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de/4318.html vom 15.02.2010

Satzung

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.
in der Fassung vom 18.10.1997,

am 30.09.1998 in das Vereinsregister Stuttgart eingetragen.

Präambel

Caritas als Erfüllung des Liebesgebotes Christi gehört zusammen mit Verkündigung und 
Gottesdienst zum Auftrag und zu den unverzichtbaren Lebensäußerungen der Kirche. Im 
Sinne dieses im Evangelium begründeten Auftrages wendet sich die Kirche mit ihren 
karitativen Werken helfend den Menschen in leiblicher und seelischer Not und in sozial 
ungerechten Verhältnissen zu.
Dabei ist Caritas zunächst persönliche Aufgabe eines jeden Christen, aber auch Aufgabe 
einer jeden christlichen Gemeinschaft und Gemeinde sowie Aufgabe der ganzen Diöze-
se. Dieser Aufgabe gilt die besondere Sorge des Bischofs. Daher steht der Caritasver-
band unter dem Schutz und der Aufsicht des Bischofs von Rottenburg-Stuttgart. Er wirkt 
in seinem Auftrag in Kirche, Staat und Gesellschaft.
Die Mitgliedschaft im Caritasverband fördert und aktiviert die Caritas der katholischen 
Kirche auf breiter Basis. Sie ermöglicht ein besseres Zusammenwirken aller, die an die-
ser Aufgabe in der Kirche mitarbeiten, und trägt damit auch zu einem wirksamen Dienst 
des Caritasverbandes in Kirche, Staat und Gesellschaft bei.

§ 1: Zweck, Stellung, Name, Sitz und Geschäftsjahr des Diözesancari-
tasverbandes

(1) Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. (Diözesancaritasverband) 
ist die vom Bischof von Rottenburg-Stuttgart anerkannte institutionelle Zusammenfas-
sung und Vertretung der katholischen Caritas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

(2) Der Diözesancaritasverband ist Verband der Freien Wohlfahrtspflege und eine Glie-
derung des Deutschen Caritasverbandes.

(3) Der Diözesancaritasverband trägt den Namen "Caritasverband der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart e. V.".

(4) Der Diözesancaritasverband wurde am 15. Juli 1918 gegründet und ist in das Ver-
einsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Reg.-Nr. 2342 eingetragen.

(5) Sitz des Diözesancaritasverbandes ist Stuttgart.

(6) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2: Gemeinnützigkeit des Diözesancaritasverbandes

Der Diözesancaritasverband dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und 
mildtätigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgaben-
ordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Mittel des Diözesancaritasverbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 

http://www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de/4318.html
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verwendet werden. Die Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Diözesancaritasverbandes. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Diözesancaritasverbandes fremd sind, oder durch eine unverhältnismäßig hohe Ver-
gütung begünstigt werden.

§ 3: Organisation des Diözesancaritasverbandes

(1) Der Diözesancaritasverband hat ortsverbandliche und territoriale Untergliederungen.

Das Nähere hierzu regelt mit Zustimmung des Diözesancaritasrates der Vorstand, z. B. 
durch Rahmensatzungen und Ordnungen zu Aufgaben, Zuständigkeiten, Struktur, Ab-
grenzung und Arbeitsweise der Untergliederungen.

Die jeweiligen Untergliederungen des Diözesancaritasverbandes arbeiten mit 
Caritasausschüssen, Gruppen für soziale Dienste, karitativen Vereinigungen und Einrich-
tungen auf der Ebene der Kirchengemeinden und Dekanate zusammen und tragen für 
eine entsprechende Zuordnung Sorge.

Der Vorstand des Diözesancaritasverbandes kann Rahmensatzungen und Ordnungen 
zur Regelung der Struktur und Arbeitsweise der Untergliederungen erlassen, insbesonde-
re über grundsätzliche Fragen der Durchführung der Caritasarbeit, die Abgrenzung der 
Bezirke der Untergliederungen, die Stellung der Geschäftsführer(innen) und der sonsti-
gen Mitarbeiter(innen), die Delegation von Aufgaben des Diözesancaritasverbandes auf 
die Untergliederungen und wirtschaftliche Ordnungen.

(2) Die in der Diözese tätigen karitativen Fachverbände sind dem Diözesancaritasver-
band angeschlossen. Sie ordnen sich auf der jeweiligen Ebene den entsprechenden Un-
tergliederungen des Diözesancaritasverbandes zu.

(3) Die innerhalb des Deutschen Caritasverbandes gebildeten Zusammenschlüsse katho-
lischer karitativer Einrichtungen gleicher Fachrichtung, die von diesem als zentrale Fach-
verbände anerkannt worden sind, bilden, soweit erforderlich, innerhalb des Diözesancari-
tasverbandes besondere Arbeitsgemeinschaften.

(4) Die dem Deutschen Caritasverband angegliederten katholischen karitativen Vereini-
gungen ordnen sich auf der jeweiligen Ebene dem Diözesancaritasverband oder seinen 
entsprechenden Untergliederungen zu.

(5) Die in den Abs. (1) bis (4) genannten Verbände und Vereinigungen üben ihre Tätigkeit 
- unbeschadet ihres satzungsgemäßen Auftrags - im Rahmen der Satzungen und Ord-
nungen des Diözesancaritasverbandes aus.

§ 4: Aufgaben des Diözesancaritasverbandes

(1) Der Diözesancaritasverband widmet sich gemäß Präambel und § 1 Aufgaben sozial-
karitativer Hilfe.

Er soll insbesondere

1. die Werke der Caritas sachkundig anregen und planmäßig fördern und das Zusam-
menwirken aller auf dem Gebiet der Caritas tätigen Personen und Einrichtungen herbei-
führen;

2. zur Fortentwicklung der sozial-karitativen Facharbeit und ihrer Methoden beitragen;
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3. Aktionen und Werke von diözesaner Bedeutung auch im Zusammenwirken mit den 
angeschlossenen Fachverbänden und Vereinigungen insbesondere bei außerordentli-
chen Notständen durchführen, sowie bei überdiözesanen und internationalen Aufgaben 
mitwirken;

4. die Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter(inne)n unterstützen und wahrnehmen;

5. soziale Berufe wecken und fördern sowie die ehrenamtliche Mitarbeit anregen und 
vertiefen;

6. eine Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen sozial-karitativen Organisationen 
herbeiführen, besonders bei Maßnahmen von überregionaler Bedeutung;

7. mit öffentlichen Institutionen zusammenarbeiten und in Organisationen mitwirken, die 
sich sozial-karitativen Aufgaben widmen, sowie die Caritas in allen Angelegenheiten von 
diözesaner Bedeutung vertreten;

8. die Öffentlichkeit über Form, Inhalt, Angebote und Bedeutung karitativer Arbeit infor-
mieren.

(2) Der Diözesancaritasverband kann selbst sozial-karitative Einrichtungen und Dienste 
unterhalten, soweit dafür kein anderer kirchlicher Träger zur Verfügung steht.

(3) Der Diözesancaritasverband ist im gesellschaftlichen und politischem Bereich die 
spitzenverbandliche Vertretung der korporativen Mitglieder. Er nimmt ihre fachliche Bera-
tung wahr.

§ 5: Mitglieder des Diözesancaritasverbandes

(1) Der Diözesancaritasverband hat persönliche und korporative Mitglieder.

(2) Persönliche Mitglieder können werden:

1. Personen, die die Arbeit der Caritas als ehrenamtliche Mitarbeiter(innen) fördern;

2. Personen, die einen regelmäßigen Beitrag leisten.

(3) Korporative Mitglieder können werden:

Träger von Einrichtungen und Diensten, die nach ihren satzungsgemäßen Zwecken 
Caritasaufgaben erfüllen.

(4) Der Diözesancaritasverband und seine Mitglieder sind zugleich Mitglieder des Deut-
schen Caritasverbandes e. V.

(5) Träger von Einrichtungen und Diensten, die den Zielsetzungen des Diözesancaritas-
verbandes nahestehen, aber auf Grund ihrer Organisationsmerkmale die Voraussetzung 
für eine korporative Mitgliedschaft (Abs. (3)) nicht erfüllen, können dem Diözesancaritas-
verband assoziiert werden. Sie werden vom Diözesancaritasverband informiert und bera-
ten sowie im Rahmen seiner satzungsgemäßen Aufgaben gegenüber Dritten vertreten.

§ 6: Rechte und Pflichten der korporativen Mitglieder

(1) Die korporativen Mitglieder haben im Rahmen der Aufgaben des Diözesancaritasver-
bandes (§ 4) das Recht auf Unterstützung, Vertretung, Information und fachliche Bera-
tung.
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(2) Die korporativen Mitglieder sind verpflichtet:

1. in ihrer Satzung die Mitgliedschaft beim Diözesancaritasverband festzulegen;

2. Satzungsänderungen vor Beschlussfassung mit dem Diözesancaritasverband abzu-
stimmen;

3. in ihre leitenden Organe nur solche Personen zu wählen, die bereit sind, der Einrich-
tung im Sinne kirchlicher Caritas zu dienen;

Ziffer 1 - 3 findet keine Anwendung auf Kirchengemeinden, Ordensgemeinschaften und 
kirchliche Stiftungen.

4. dem Diözesancaritasverband für die Erfüllung seiner Aufgaben alle notwendigen Aus-
künfte zu geben. Näheres über diese Auskunftspflicht wird vom Diözesancaritasrat unter 
Beachtung des kirchlichen Rechts festgelegt;

5. mit ihren angestellten Mitarbeiter(inne)n Arbeitsverträge abzuschließen, die den "Richt-
linien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes (AVR)" 
oder den arbeitsvertragsrechtlichen Regelungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart ent-
sprechen;

6. in ihren Einrichtungen Mitarbeitervertretungen nach der "Ordnung für die Mitarbeiter-
vertretung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart (MAVO)" zu bilden.

§ 7: Begründung und Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet, soweit die Mitgliedschaft nicht auf 
Grund dieser Satzung besteht, der Vorstand. Der Antrag kann ohne Angabe von Grün-
den abgelehnt werden.
Soweit rechtlich selbständige Verbände bestehen, wird die Mitgliedschaft nach deren 
Satzung begründet und beendet.

(2) Die Mitgliedschaft, die nicht übertragbar ist, erlischt

1. durch den Tod eines Mitgliedes;

2. durch schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand, die zum Jahresende 
wirksam wird;

3. durch den Ausschluss eines Mitgliedes. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, 
wenn es

a) die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft gemäß § 5 Abs. (2) und (3) sowie § 6 nicht 
mehr erfüllt;

b) durch sein Verhalten das Ansehen des Diözesancaritasverbandes schädigt;

4. durch Streichung der Mitgliedschaft, wenn ein Mitglied zwei Jahre lang weder Beiträge 
gezahlt noch sonst an Aktivitäten des Diözesancaritasverbandes teilgenommen hat.

(3) Über den Ausschluss und die Streichung der Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand 
nach Anhörung des Mitgliedes. Gegen den Ausschluss kann der/die Betroffene innerhalb 
von vier Wochen Einspruch beim Diözesancaritasrat einlegen.

(4) Die Mitglieder haben im Falle des Ausscheidens oder bei Auflösung oder Aufhebung 
des Diözesancaritasverbandes keinen Anspruch auf das Verbandsvermögen.



XXVII

§ 8: Mitgliedsbeiträge

(1) Von den persönlichen Mitgliedern werden im Rahmen einer von der Vertreterver-
sammlung zu verabschiedenden Beitragsordnung Beiträge erhoben.

(2) Korporative Mitglieder und assoziierte Träger nach § 5 Abs. (3) und (5) entrichten ihre 
Beiträge an den Diözesancaritasverband nach Festlegung durch die Vertreterversamm-
lung.

§ 9: Organe des Diözesancaritasverbandes

Organe des Diözesancaritasverbandes sind

1. der Vorstand,

2. der Diözesancaritasrat,

3. die Vertreterversammlung.

§ 10: Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus drei hauptamtlichen Mitgliedern:

1. dem/der Diözesancaritasdirektor(in) als dem/der Vorsitzenden; er/sie wird vom Bischof 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart ernannt und abberufen;

2. zwei stellvertretenden Diözesancaritasdirektor(inn)en; sie werden vom 
Diözesancaritasrat gewählt und abberufen. Wahl und Abberufung bedürfen der Bestäti-
gung des Bischofs der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

(2) Die Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder und ihre Arbeitsweise werden durch eine 
Geschäftsordnung geregelt, die vom Diözesancaritasrat erlassen wird.

§ 11: Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand leitet den Diözesancaritasverband; er hat das Recht und die Pflicht, das zur 
Erfüllung der Verbandsaufgaben Erforderliche zu veranlassen und durchzuführen. Ihm 
obliegen alle wichtigen Angelegenheiten des Diözesancaritasverbandes, die nicht in die 
Zuständigkeit des Diözesancaritasrates und der Vertreterversammlung gehören, insbe-
sondere

1. die eigenständige Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des 
Diözesancaritasrates und der Vertreterversammlung sowie die Berücksichtigung 
ihrer Empfehlungen;

2. die Wahrnehmung der Beziehungen des Diözesancaritasverbandes zu den örtli-
chen und überörtlichen Verbänden, zum Deutschen Caritasverband und zu den 
Fachverbänden;

3. die Vorlage des Tätigkeitsberichtes, des Wirtschaftsplanes und der Jahresrech-
nung beim Diözesancaritasrat;

4. der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken und die Bestel-
lung, Änderung, Veräußerung und Aufgabe von Rechten an Grundstücken, so-
weit nicht dem Diözesancaritasrat vorbehalten;
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5. die Übernahme von Bürgschaften, Aufnahme und Vergabe von Darlehen sowie 
die Planung und Durchführung von Bauvorhaben und größeren Instandsetzungs-
arbeiten, soweit nicht dem Diözesancaritasrat vorbehalten;

6. der Erlass von Rahmensatzungen und Ordnungen (§ 3 Abs. (1)) und Regelungen 
zur Durchführung der Caritasarbeit, Organisationsordnungen für die Geschäfts-
stelle und die rechtlich unselbständigen Untergliederungen;
die rechtlich selbständigen Untergliederungen des Diözesancaritasverbandes 
haben den Vorstand des Diözesancaritasverbandes vor dem Erlass ihrer Sat-
zungen und Ordnungen sowie vor der Anstellung und Entlassung von Geschäfts-
führer(inne)n anzuhören;

7. die Mitteilung der Ergebnisse der gem. § 18 Ziffer 3 durchgeführten Wahlen an 
den Deutschen Caritasverband.

§ 12: Vertretung

Der Diözesancaritasverband wird im Sinne des § 26 Abs. (2) BGB durch jeweils zwei 
Mitglieder des Vorstandes gemeinsam vertreten. Die Vertretungsbefugnis ist durch § 11 
der Satzung nicht eingeschränkt.

§ 13: Geschäftsstelle, Geschäftsführung

(1) Der Diözesancaritasverband unterhält eine Geschäftsstelle.

(2) Der Vorstand bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Geschäftsstelle, die 
durch den/die Diözesancaritasdirektor(in) geleitet wird.

(3) Dienstvorgesetzte(r) aller Mitarbeiter(innen) des Diözesancaritasverbandes ist der/die 
Diözesancaritasdirektor(in).

§ 14: Diözesancaritasrat

(1) Der Diözesancaritasrat setzt sich zusammen aus

1. dem Caritasreferenten der Diözese Rottenburg-Stuttgart als Vorsitzendem und seinem 
Stellvertreter im Amt als Caritasreferent;

2. fünf von der Vertreterversammlung für einen Zeitraum von sechs Jahren gewählten 
Personen. Darunter soll ein(e) Vertreter(in) der in § 17 Abs. (1) Ziffer 4 genannten Or-
densgemeinschaften sein. Angestellte des Diözesancaritasverbandes können nicht ge-
wählt werden. Scheidet ein Mitglied aus, rückt die Person mit der höchsten Stimmenzahl 
auf der Wahlliste der Vertreterversammlung nach;

3. vier vom Bischof für den gleichen Zeitraum berufenen erfahrenen Personen. Scheidet 
ein Mitglied aus, beruft der Bischof für den Rest der Wahlzeit ein Ersatzmitglied.

(2) Der Vorstand nimmt beratend an den Sitzungen teil.

(3) Der Diözesancaritasrat kann zu seinen Sitzungen Berater(innen) einladen.
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§ 15: Aufgaben des Diözesancaritasrates

(1) Der Diözesancaritasrat berät und entscheidet über Fragen von grundsätzlicher Be-
deutung, über neue Aufgaben und über die Bildung von Schwerpunkten der Caritas in 
der Diözese unter Beachtung von Empfehlungen der Vertreterversammlung.

Insbesondere ist er zuständig für

1. die Unterstützung und Überwachung des Vorstandes;

2. den Erlass einer Geschäftsordnung für den Vorstand gemäß § 10 Abs. (2) der Sat-
zung;

3. die Wahl und Abberufung der stellvertretenden Caritasdirektor(inn)en;

4. Rechtsgeschäfte mit den Vorstandsmitgliedern, insbesondere Regelungen der Anstel-
lung und Entlassung;

5. die Beratung des Tätigkeitsberichtes des Vorstandes sowie des Berichtes über die 
Prüfung des Jahresabschlusses;

6. die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes mit Stellenplan;

7. die Entlastung der Vorstandsmitglieder, unberührt bleiben Ansprüche aus deren 
Dienstverträgen;

8. die Entscheidung über Art und Umfang der jährlichen Rechnungsprüfung und den 
Wirtschaftsprüfer;

9. die Entscheidung über den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten über einer vom Diözesancaritasrat festgelegten Grenze, 
soweit dies nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt ist;

10. die Entscheidung über die Aufnahme von langfristigen Darlehen und die Vergabe von 
Darlehen sowie die Übernahme von Bürgschaften über einer vom Diözesancaritasrat 
festgelegten Grenze, soweit dies nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt ist;

11. Vorschläge zur Regelung des Beitragswesens;

12. die Vorlage eines Tätigkeitsberichtes an die Vertreterversammlung;

13. die Zustimmung zu Rahmensatzungen und Ordnungen gemäß § 3 Abs. (1) und Re-
gelungen nach § 11 Ziff. 6;

14. den Ausschluss von Mitgliedern gem. § 7 Abs. (4).

(2) Weiterhin hat der Diözesancaritasrat die Aufgabe

1. eine fruchtbare Zusammenarbeit der Mitglieder des Diözesancaritasverbandes zu för-
dern sowie eine erfolgreiche Zusammenarbeit des Diözesancaritasverbandes mit den im 
Verbandsbereich auf karitativem Gebiet Tätigen herbeizuführen;

2. Hinweise und Anregungen für die Caritastätigkeit aufzugreifen und zu geben;

3. Aufgeschlossenheit und persönliches Engagement für die Arbeit der Caritas zu we-
cken.
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(3) Der Diözesancaritasrat kann sich eine Geschäftsordnung geben und zur Unterstüt-
zung seiner Arbeit Ausschüsse bilden.

§ 16: Sitzungen und Beschlüsse des Diözesancaritasrates

(1) Der Diözesancaritasrat wird vom Vorsitzenden nach Bedarf einberufen, jedoch min-
destens viermal im Jahr. Auf schriftlichen Antrag eines Drittels seiner Mitglieder ist er 
einzuberufen. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Die Einberufung 
erfolgt schriftlich unter Angabe der Tagesordnung.

(2) Die Sitzungen des Diözesancaritasrates werden vom Vorsitzenden, bei seiner Ver-
hinderung von seinem Stellvertreter im Amt geleitet.

(3) Der Diözesancaritasrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend ist, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter. Die Beschlüsse wer-
den mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; Stimmenthaltungen gelten als 
Neinstimmen.

(4) Über die Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzenden und einem 
weiteren Mitglied zu unterschreiben ist.

§ 17: Vertreterversammlung

(1) Die satzungsgemäßen Rechte der Mitglieder werden innerhalb des Diözesancaritas-
verbandes durch die Vertreterversammlung wahrgenommen.

(2) Die Vertreterversammlung setzt sich zusammen aus

1. den Mitgliedern des Diözesancaritasrates;

2. von jeder ortsverbandlichen Untergliederung i. S. v. § 3 Abs. (1) drei von ihr benannten 
Vertreter(inne)n, und zwar je einem/einer Vertreter(in) für

a) die persönlichen Mitglieder

b) die korporativen Mitglieder und für

c) das vertretungsberechtigte Organ;

3. von jeder territorialen Untergliederung i. S. v. § 3 Abs. (1) vier Vertreter(inne)n, davon 
mindestens einem/einer Vertreter(in) der persönlichen Mitglieder. Sie werden in einer von 
der Leitung der territorialen Untergliederung einzuberufenden Versammlung der Kirchen-
gemeinden und der persönlichen Mitglieder im Bereich der betreffenden Untergliederung 
mit der Mehrheit der Erschienenen gewählt.
Zur Sicherung der angemessenen Vertretung nach Ziff. 2 und 3 kann der Vorstand mit 
Zustimmung des Diözesancaritasrates (§§ 3 Abs. (1), 11 Ziff. 6, 15 Abs. (1) Ziff. 13) die 
Zahl der Vertreter(innen) entsprechend anpassen.

4. einem/r Vertreter(in) jedes Ordens und jeder katholischen Schwesterngemeinschaft, 
die ihre Zentrale oder ihr Mutter- bzw. Provinzialhaus in der Diözese haben und dort kari-
tativ tätig sind;

5. zwei Vertreter(inne)n jedes dem Diözesancaritasverband angeschlossenen Fachver-
bandes;

6. zwei Vertreter(inne)n jeder dem Diözesancaritasverband angeschlossenen diözesanen 
Arbeitsgemeinschaft karitativer Einrichtungen;
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7. zwei Vertretern des Diözesanpriesterrates;

8. je zwei Vertreter(inne)n des Diözesanrates.

(3) Der Vorstand, die Bereichsleiter(innen) des Diözesancaritasverbandes, die Lei-
ter(innen) der territorialen Untergliederungen sowie ein/e Vertreter(in) der assoziierten 
Träger nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil.
Weitere Berater(innen) können eingeladen werden.

§ 18: Aufgaben der Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung ist zuständig für

1. die Beratung über Grundfragen der Caritas (Anregungen und Empfehlungen zu 
Aktionen, Schwerpunktbildungen, Mittelbeschaffungen u. a.);

2. die Wahl der in den Diözesancaritasrat zu wählenden Mitglieder; hierbei sollen 
die in § 17 Abs. (1) Ziffer 2 - 8 genannten Gruppierungen ausgewogen berück-
sichtigt werden;

3. die Wahl der Vertreter(innen) für die Vertreterversammlung des Deutschen Cari-
tasverbandes;

4. die Entgegennahme und Beratung des Tätigkeits- und Finanzberichtes;
5. die Entlastung des Diözesancaritasrates;
6. die Regelung des Beitragswesens;
7. die Entscheidung über Satzungsänderung und Auflösung des Diözesancaritas-

verbandes.

§ 19: Sitzungen und Beschlüsse der Vertreterversammlung

(1) Die ordentliche Vertreterversammlung soll jährlich, mindestens jedoch alle zwei Jahre, 
abgehalten werden.

(2) Eine außerordentliche Vertreterversammlung ist einzuberufen, wenn das Verbandsin-
teresse es erfordert oder wenn wenigstens ein Viertel der Mitglieder der Vertreterver-
sammlung die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt.

(3) Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesord-
nung. Die Einberufungsfrist beträgt wenigstens sechs Wochen.

(4) Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich zwei Wochen vor der Vertreterversamm-
lung beim Vorsitzenden einzureichen. Über die Behandlung entscheidet die Vertreterver-
sammlung.

(5) Die Vertreterversammlung wird vom Vorsitzenden des Diözesancaritasrates, bei sei-
ner Verhinderung von seinem Stellvertreter geleitet.

(6) Die Vertreterversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig und fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen.

(7)Über die Beschlüsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom Vorsitzenden und ei-
nem/r weiteren stimmberechtigten Vertreter(in) zu unterschreiben ist.
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§ 20: Satzungsänderung und Auflösung des Diözesancaritasverban-
des

Änderungen der Satzung und die Auflösung des Diözesancaritasverbandes können nur 
von einer zu diesem Zweck einberufenen Vertreterversammlung mit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der erschienenen Vertreter(innen) beschlossen werden und bedürfen der
Genehmigung des Bischofs.

§ 21: Aufsicht des Bischofs

(1) Der Diözesancaritasverband steht unter dem Schutz und der Aufsicht des Bischofs.
Im Rahmen dieser Aufsicht hat der Bischof insbesondere das Recht, Einsicht in die Un-
terlagen des Diözesancaritasverbandes zu nehmen, Auskünfte zu verlangen und die 
ordnungsgemäße Verwendung der Mittel zu prüfen. Ihm ist die Jahresrechnung mit Prüf-
bericht vorzulegen.

(2) Der Bischof hat das Recht

1. zur Ernennung und Abberufung des Diözesancaritasdirektors/der 
Diözesancaritasdirektorin (§ 10 Abs. (1) Ziffer 1);

2. zur Bestätigung der Wahl und Bestätigung der Abberufung der stellvertretenden 
Diözesancaritasdirektor(inn)en (§ 10 Abs. (1) Ziffer 2);

3. zur Berufung von vier Mitgliedern des Diözesancaritasrates (§ 14 Abs. (1) Ziffer 3).

(3) Der Genehmigung des Bischofs bedürfen

1. Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Diözesancaritas-
verbandes (§ 20);

2. Gründung, Erwerb, Übernahme und Aufgabe von kirchlich-karitativen Einrichtungen 
und Betrieben.

§ 22: Vermögensanfall

Bei Auflösung oder Aufhebung des Diözesancaritasverbandes oder bei Wegfall des bis-
herigen Zwecks fällt dessen Vermögen an die Diözese Rottenburg-Stuttgart, die es un-
mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu ver-
wenden hat.

§ 23: Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.

Die Änderung der Satzung und ihre Neufassung wurden am 18.10.1997 von der Vertre-
terversammlung beschlossen, am 22.04.1998 von Bischof Dr. Walter Kasper, Rotten-
burg, genehmigt und am 30.09.1998 in das Vereinsregister des Amtsgerichts Stuttgart 
eingetragen.
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Anlage 8: Berufserfahrungsstufen, Anlage 3 der AVR
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Anlage 9: Zuordnung Regelungsvergütung für neue Mitarbeiter (Empfeh-
lung)

Quelle: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
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Anlage 10: Bewerbungsborgen

Quelle: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
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Anlage 11: Ablauf des Bewerbungsgesprächs (Fragekatalog)

Quelle: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.. 
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Anlage 12: Frage nach der Spiritualität (Fragekatalog)

Quelle: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.. 
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Anlage 13: Interview mit einer evangelischen Mitarbeiterin aus dem Fachbe-
reich Migration und Integration des Caritasverbands der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart

Anmerkung: Die Mitarbeiterin möchte anonym bleiben, aus diesem Grund wurde 

ihr Name geschwärzt. Frau X stammt gebürtig aus Finnland.

G. Weber: Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für ein Interview genommen ha-

ben. Frau X, seit wann arbeiten Sie für den Caritasverband der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart?

Frau X: Seit Juli 1991

G. Weber: Darf ich Sie fragen, was und wo Sie zuvor gearbeitet haben?

Frau X: Davor hab ich nicht so richtig gearbeitet, ich hab ja noch studiert und 

meine Magisterarbeit hier fertigeschrieben. Davor habe ich in Finnland natürlich 

gearbeitet. Ich hatte neben dem Studium her einige Jobs, wie z.B. im Friedens-

und Konfliktsinstitut in Dampere habe ich zwei Praktika gemacht. Ich habe inter-

nationale Politik studiert.

G. Weber: Darf ich Sie nach ihrer Konfession oder Glaubenszugehörigkeit fra-

gen?

Frau X: Ich bin evangelisch.

G. Weber: Wie sind Sie auf die Stelle beim Caritasverband aufmerksam gewor-

den?

Frau X: Das war ein absoluter Zufall. Ich habe damals, als ich mit dem Studium 

fertig war, an viele Stellen Bewerbung geschickt, hab mich auf alle möglichen 

Anzeigen und Stellen, die ich in der Zeitung usw. gefunden habe, beworben. Da 

gab es eine Anzeige des Diözesancaritasverbands. Es wurde eine Sekretärin für 

das Referat Öffentlichkeitsarbeit gesucht. Darauf hin hab ich mich beworben, aber 



XXXIX

dieses Referat wurde dann von einer anderen Bewerberin besetzt. Meine Bewer-

bung wurde dann hier im Haus in Umlauf gegeben. Es war dann so, dass ich mei-

ne Magisterarbeit über Befreiungstheologie an der Universität geschrieben hatte 

und Hr. Kern vom Referat auf dieses Thema aufmerksam geworden ist, weil er 

selber in Lateinamerika war und Entwicklungshilfe geleistet hat und in diesem 

Zusammen die Befreiuungstheologie gekannt hat. Er ist aufgrund dieser Verbin-

dung auf mich aufmerksam geworden, es fand ein Vorstellungsgespräch statt und 

ich habe eine Stelle im Sekretariat bekommen.

G. Weber: War es eine große Überwindung, sich als evangelische Bewerberin bei 

einem katholischen Tendenzbetrieb zu bewerben?

Frau X: Nein, überhaupt nicht! Ich kannte die Caritas durch die Beschäftigung 

mit der Befreiungstheologie, das ist ja ein katholisches Thema. Es war nichts 

Neues für mich, also nicht etwas, womit ich mich nicht identifizieren konnte. Im 

Gegenteil, das fand ich sehr ansprechend für mich. Ich wollte auch etwas Ver-

nünftiges machen, wobei man Menschen auch wirklich helfen kann. Für die Wirt-

schaft habe ich mich nicht interessiert. Ich habe mich sowieso im Rahmen meines 

Studiums für internationale Organisationen interessiert und die Caritas ist interna-

tional angelegt. 

G. Weber: Wie empfanden Sie damals das Einstellungsgesprächsgespräch? War 

die Atmosphäre angenehm? Wie ist man mit Ihnen umgegangen?

Frau X: Es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Ich weiß es jetzt auch nicht 

mehr so richtig, da es 20 Jahre zurückliegt. 

G. Weber: Wie war der Ablauf beim Bewerbungsgespräch?

Frau X: Die Stelle war in zwei Referaten ausgeschrieben, so hab ich mich mit den 

beiden Referenten unterhalten, danach hatte ich noch ein Gespräch mit dem Ab-

teilungsleiter. Es waren sehr angenehme Gespräche, wohlwollend und nicht inqui-

sitorisch. Sie haben mich auch nicht über meine Einstellungen zur Religion o.ä. 

ausgefragt.
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G. Weber: Welche Fragen wurden Ihnen bezüglich ihrer Konfession und ihren 

Qualifikationen gestellt?

Frau X: Es gab die eine Frage... Und zwar ist mein damaliger Mann aus der Kir-

che ausgetreten und mir wurde die Frage gestellt, ob wir uns noch kirchlich trauen 

lassen würden, da wir nur standesamtlich geheiratet hatten. Ich gab dann zur Ant-

wort, dass das nicht machbar sei, weil er aus der Kirche ausgetreten sei. An den 

Rest der Fragen kann ich mich leider nicht mehr erinnern.

G. Weber: Die GrOkathK fordert von den nichtkatholischen Mitarbeitern des Ca-

ritasverbands, dass sie die Wahrheiten und Werte des Evangeliums achten und 

dazu beitragen, sie beim Caritasverband zur Geltung zu bringen. Genauso muss 

die Eigenart des kirchlichen Dienstes bejaht werden. Wie ist es bei Ihnen? Wie 

stehen Sie zu dieser Vorgabe? 

Frau X: Für mich ist das nie ein Problem gewesen. Eigentlich nie. Das konnte ich 

alles so annehmen.

G. Weber: Sie stehen daher ganz hinter dem Leitbild des Caritasverbands?

Frau X: Ja, klar! Voll und ganz.

G. Weber: Was sind Ihre Aufgaben im Fachbereich Migration und Integration?

Frau X: Jetzt bin ich Referentin für Migration, Integration und interkulturelle 

Öffnung. Ich bin für die konzeptionelle Weiterentwicklung der sozialen Arbeit in 

den Caritasregionen zuständig. Ich bin dafür zuständig, dass für die Bundespro-

gramme die Mittel fließen, dass Anträge gestellt werden, ich koordiniere das. 

Dann mach ich noch die Vertretung der Gremienarbeit für Landes- und Bundesar-

beit, z.B. für den Liga-Ausschuss Integration, dann entwickel ich noch Modellpro-

jekte, z.B. zum Thema interkulturelle Öffnung, was derzeit noch neu entwickelt 

wird. Ich koordiniere die Anfragen und Anliegen, die es in den Fachverbänden auf 

Landesebene gibt, z.B. von katholischer Frauen- und Mädchensozialarbeit, zu 

irgendwelchen Themen, die etwas mit Migration zu tun haben. Meine Ansprech-
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partner vor Ort sind vor allem Migrationsdienste. Ich bereite da auch Fachtagun-

gen und Fortbildungen vor. 

G. Weber: Erleben Sie die Arbeit beim kirchlichen Tendenzbetrieb anders als bei 

„weltlichen“ Arbeitgebern? Spürt man im zwischenmenschlichen Bereich, dass 

man in einem katholischen Tendenzbetrieb arbeitet? Wie gehen die Kollegen mit 

Ihnen um?

Frau X: Am Anfang, als ich angefangen habe, was es hier noch anders. Man hat 

viel Wert darauf gelegt, dass man sich füreinander Zeit nimmt, dass man infor-

melle Gespräche geführt und vom Verband aus Sachen miteinander gemacht hat. 

Es gab verschieden Angebot, z.B. ist man in der Mittagspause gemeinsam 

Schwimmen gegangen. Dadurch, dass der Druck in letzten Jahren in den Fachbe-

reichen erhöht worden ist, gibt es weniger Zeit für das Zwischenmenschliche. 

Man muss dafür selber Sorge tragen, dass man das wirklich schafft, dabei bleibt 

aber die Arbeit liegen. Wenn man das will, muss man etwas organisieren. 

G. Weber: Haben Sie da einen Vergleich zum Caritasverband?

Frau X: Doch, doch. Ich hab ja in Finnland und in Deutschland gearbeitet. In den 

anderen Betrieben gab es das Kirchliche nicht. Hier beim Caritasverband haben 

wir zu Jahresbeginn und Jahresende Wortgottesdienste. So etwas gab es in ande-

ren Betrieben nicht. Es kann aber auch in Wirtschaftsbetrieben genau so gut zu-

sammen gearbeitet werden und gute zwischenmenschliche Ebenen geben. Es wird 

hier aber trotzdem konsequent versucht, Angebote für die Gemeinschaft zu ma-

chen, wo man gemeinsam irgendwo hinfährt. Z.B. gibt es seit einem Jahr diesen 

Tabortag für spirituelle Kurse im Kloster Reute. Oder im Dienstvertrag ist auch 

geregelt, dass man drei Tag für Exerzitien zur Verfügung gestellt bekommt. Das 

ist dann aber schon außerhalb des Hauses. Das findet nicht im Dienstalltag statt, 

sondern extra. Es ist aber auch wirklich gut

G. Weber: Gefällt Ihnen Ihre Arbeit beim Caritasverband?

Frau X: Ja schon. Das ist ein sehr interessantes Themengebiet. 
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G. Weber: Arbeiten Sie mit Kunden zusammen?

Frau X: Ich hab keinen Kontakt zum Klientel nach außen, nur Kontakte zu den 

Mitarbeitern hier im Haus und zu anderen Verbänden.

G. Weber: Darf ich Sie fragen, ob Ihrer Ansicht nach genügend Mitarbeiter nicht-

christlicher Konfession beim Caritasverband beschäftigt sind?

Frau X: Es kommt nicht so sehr auf die Konfession an, sondern auf die fachliche 

Qualifikation und auf die Werte, die man vertritt. Es wäre kein Selbstzweck, 

Menschen mit anderer Konfession einzustellen. Man kann aber schon überlegen, 

was die Einstellung von Muslimen angeht, ob die Anzahl nicht mehr sein könnte, 

um sie für bestimmte Zielgruppen vor Ort einzustellen. Das ist aber hier in der 

Geschäftsstelle kein Thema, sondern nur für die Dienststellen vor Ort. Dort gibt es 

auch einige Muslime in der konkreten Arbeit und das find ich sehr gut. Das sind 

nur einzelne und könnte ruhig mehr sein. Aber das muss auch Sinn machen für 

diese Dienststellen.

G. Weber: Ist Ihr Interesse am christlichen Glauben bei Ihrer Arbeit gewachsen?

Frau X: Ja schon. Der katholische Glaube ist schon ein bisschen anders als der 

evangelische Glaube, wie ich das von Finnland kenne. Ich weiß nicht, ob es der 

katholische Glaub an sich ist oder es hier beim Verband ausgedrückt wird, aber er 

hat viel mehr mit dem praktischen Leben zu tun, als bei uns der evangelische 

Glaube. Er ist mehr religiös, hat meiner Ansicht nach nicht so viel Verbindung 

zum Leben, wie der katholische Glaube. Das gefällt mir am katholischen Glauben 

sehr gut.

G. Weber: Wenn man hier arbeitet, interessiert man sich dadurch bestimmt mehr 

für den katholischen Glauben? Man liest vielleicht auch mal ein Buch darüber?

Frau X: Ja, man lernt auf jeden Fall viel mehr darüber und muss sich auch mit den 

Inhalten in den verschiedenen Zusammenhängen auseinandersetzen. Das ist klar. 

Aber wie gesagt, es war mir nicht alles sehr fremd. In Finnland gab es, als ich vor 
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20 Jahren weggegangen bin, etwa 1500 Katholiken. Aber inzwischen sind es mehr 

aufgrund der eingewanderten Flüchtlinge.

G. Weber: Haben Sie etwas Neues vom christlichen Glauben gelernt, dass Sie 

sehr schätzen?

Frau X: Früher hab ich immer gedacht, dass die christlichen Rituale nicht sein 

müssen. Mittlerweile denke ich aber anders, dass es Sinn macht und sie einen 

Sinn haben. Das ist schön und feierlicher. Das schätze ich sehr. Vor allem, dass 

man zusammenkommt und es gemeinsam feiert. 

G. Weber: Frau X, ich möchte mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihre Bereitschaft, 

mir Rede und Antwort zu stehen, bedanken und dass Sie sich Zeit genommen ha-

ben. Vielen Dank für Ihre Offenheit.
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Anlage 14: Stelleanzeige Fachreferent/in Arbeits-/Zivilrecht

Quelle: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
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Anlage 15: Stellenanzeige Diplom-Sozialpädagoge/ Sozialpädagogin für ka-
tholischen Kindergarten

Quelle: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
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Anlage 16: Musterdienstvertrag
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Quelle: Becker-Freyseng, Wolfgang: Arbeitsplatz Caritas – Survival-Handbuch für Caritas Mitar-

beiterInnen, S. 17-20



XLIX

Anlage 17: Flyer zum Zentrum Tabor

Quelle: http://www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de/46156.html vom 15.02.2010

http://www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de/46156.html


L



LI

Anlage 18: Auszüge auf dem Veranstaltungskalender: Workshops, Fachta-
gungen und Foren des Bereichs Sozialpolitik und soziale Hilfen

Quelle: http://www.dicv-rottenburg-stuttgart.caritas.de/55556.html vom 15.02.2010
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